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1. Vorwort der 
Präsidentin der EUSE

Die Europäische Union für Unterstützte Beschäftigung (EUSE) wurde 1993 gegründet, um den 
Ansatz von Unterstützter Beschäftigung europaweit zu fördern. Bis dato gibt es bei der Umset-
zung von Unterstützter Beschäftigung bzw. bei der Erstellung von Schulungsmaterialien aller-
dings immer noch Abweichungen vom ursprünglichen Ansatz. Studien und Forschungen sollen 
deshalb dazu beitragen, einheitliche Standards für Fachkräfte und Dienstleister im Bereich der 
Unterstützten Beschäftigung von Menschen mit Beeinträchtigungen und Menschen in benach-
teiligten Situationen zu etablieren.

Dies wurde in der EU-Studie zur Unterstützten Beschäftigung 2011 unter dem Namen  „Formale 
Ausbildung von SE Job-Coaches“ (http://ec.europa.eu/) als eine der wichtigsten Empfehlungen 
hervorgehoben.

Ein vorangegangenes „Leonardo da Vinci Partnerschaftsprojekt“ (2008 - 2010), bestehend aus  
nationalen, regionalen und lokalen, europaweit vernetzten Fach- und Führungskräften und 
SE- Dienstleistern im Bereich der Unterstützten Beschäftigung, entwickelte und etablierte das 
vielbeachtete Instrument der Unterstützten Beschäftigung (www.euse. com). Siehe Anhang 
1 – Hintergrundinformation zum „European Toolkit for Supported Employmen“ und die an der 
Unterstützten Beschäftigung beteiligten Partner.

 2012 wurde ein neues “Leonardo da Vinci-Partnerschaftsprojekt“ (2012 - 2014) eingereicht, um 
das bewährte Konzept von Unterstützer Beschäftigung auf neue Kontexte und weitere benach-
teiligte Gruppen zu übertragen. Zwölf Projektpartner, die durchwegs Organisationen der Unter-
stützten Beschäftigung vertreten, adaptierten den ursprünglichen Werkzeugkoffer und erarbei-
teten einen „European Toolkit forDiversity“. 

Der Ansatz von Unterstützter Beschäftigung, der in ganz Europa erfolgreich umgesetzt wurde, 
konnte somit erfolgreich auf andere Klientengruppen übertragen werden. Die Zielgruppener-
weiterung stellt auf der einen Seite eine Weiterentwicklung dieses Instruments dar. Die Über-
tragbarkeit auf einen breiteren Personenkreis wird auf der anderen Seite zu einem noch schlüs-
sigeren und konsequenteren Einsatz von Unterstützter Beschäftigung führen.

Das Ziel des Projekts lautete:

„Das EUSE-Instrument der Unterstützten Beschäftigung in vier europäische Clusterregion für 
Menschen in benachteiligten Situationen, die keine Behinderungen haben, zu adaptieren und 
entsprechend anzupassen“.

Das Projekt wurde aus dem Rahmen des EU-Innovationtransferprogramms finanziert.

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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EUSET – European Toolkit für Diversity -Europäischer Werkzeugkoffer für Unterstützte Beschäftigung 
und Vielfalt

Mittels Bedarfsanalyse wurden weitere ausgrenzungsgefährdete Zielgruppen identifiziert, auf 
die der Ansatz von Unterstützter Beschäftigung übertragen werden sollte. Der „European Tool-
kit for Diversity“ wurde im Anschluss unter Einsatz der „Desktop“-Forschung sowie unter Betei-
ligung der involvierten Zielgruppen, in  Einzelgesprächen mit Arbeitssuchenden wie auch mit 
Fachleuten auf dem Gebiet der Beschäftigung, adaptiert.
Diese Zielgruppen sind:

Cluster

Zentral

Nord

Süd

GB/Irland

Partner

•	Dabei-austria
•	Rytmus
•	Supported	Employment	Schweiz

•	Activa
•	Kiipulan

•	Asociacion	Espanola	de	Emploe	
 con Apoyo
•	Associacai	Portuguesa	de
 EmpregoApoiado
•	Skinner
•	TheotokosFoundaton

•	Irish	Association	of	Supported
 Employment
•	Northern	Ireland	of	Supported
 Employment
•	Status	Employment	Ltd

Zielgruppe

Neets-Jugendliche – sind 
Jugendliche, die sich nicht in 
Ausbildung in Beschäftigung 
oder Lehre befinden

Jugendliche - nicht in Ausbil-
dung, ohne Beschäftigung oder 
Lehre

Personen in der Genesungs-
phase nach dem Drogenmiss-
brauch
Straffällige, Ex-Häftlinge

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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Der auf diese Weise entwickelte „EUSE-Toolkit for Diversity“ machte auch die Überarbeitung 
der Positionspapiere notwendig, sodass nunmehr insgesamt zwölf Positionspapiere existieren, 
zusätzlich zu den spezifischen Ergänzungen in den Umsetzungsrichtlinien, die am Ende des 
jeweiligen Abschnitts zu finden sind.

Stil und Vorlage des Original-Instruments wurden beibehalten, um zum einen die ausgezeich-
nete Arbeit des Original-Instruments zu unterstreichen und zum anderen, das ursprüngliche 
Ziel einer europaweiten Vereinheitlichung des Ansatzes zu steigern.  

Dem Versuch der vergangenen 20 Jahre den Ansatz der Unterstützten Beschäftigung von der 
ursprünglichen Zielgruppe, Menschen mit Behinderung, auf  Menschen in anderen benachtei-
ligten Situationen zu übertragen, wurde damit Rechnung getragen.

Auf die besonderen Bedürfnisse der Zielgruppen wurde eingegangen, unter Beibehaltung der 
ursprünglichen Werte und Grundsätze der Unterstützten Beschäftigung.Es bleibt festzuhalten, 
dass durch die Entwicklung des „EUSE-Toolkit forDiversity“, die Übertragbarkeit des Ansatzes 
von Unterstützter Beschäftigung auf andere ausgrenzungsgefährdete Teile der Bevölkerung 
nun formell anerkannt wurde.

Es gibt Menschen in unserer Gesellschaft, die in Folge von spezifischen Barrieren erwerbslos 
bleiben, wenn sie den Versuch unternehmen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Das erklärte 
Ziel dieser Partnerschaft war, die Wissensbasis der in der Branche der Unterstützten Beschäfti-
gung tätigen Experten sowie die Anwendung dieses Modells einem breiteren Publikum näher 
zu bringen.

Der „EUSE-Toolkit forDiversity“ sollte nicht nur die EUSE-Ziele unterstützen, nämlich den Ar-
beitsmarkt für beeinträchtige Menschen nachhaltig zu öffnen, sondern auch mithelfen die 
langfristigen Ziele der sogenannten „Europa 2020“ Strategie für ein intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum zu erreichen (www.ec.europa.eu/europe2020).

Margaret Haddock
Präsidentin, Europäische Union der Unterstützten Beschäftigung 
Stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Orchardville Society 

1. Vorwort der Präsidentin der EUSE
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2. Vorwort zur  
deutschsprachigen Fassung

Die European Union for Supported Employment (EUSE) trägt als europäischer Dachverband seit 
1993 zur Verankerung und qualitativen Weiterentwicklung der Unterstützten Beschäftigung in 
Europa bei, deren Bezeichnung in Österreich übrigens Dienstleistungen der Beruflichen Integ-
ration bzw. Begleitende Hilfen lautet. 
Österreich ist in der EUSE durch den Dachverband berufliche Integration vertreten.  Seit nun-
mehr 12 Jahren ist der Dachverband berufliche Integration bestrebt, die Zahl von jugendlichen 
oder erwachsenen Menschen mit Behinderung sowie ausgrenzungsgefährdeten Jugendlichen 
und Erwachsenen, die am Erwerbsleben teilhaben zu erhöhen. dabei–austria vertritt die Inter-
essen von mehr als 55 Organisationen, die sich im Auftrag des Bundessozialamtes um berufli-
che Integration bemühen. Deren Dienstleistungsangebot umfasst Jugendcoaching, Berufsaus-
bildungsassistenz, Arbeitsassistenz, JobCoaching und persönliche Assistenz am Arbeitsplatz.
Durch die Kooperation über die Grenzen hinweg, wie etwa in der Leonardo Partnerschaft „Eu-
ropean Toolkit for diversity“, deren Endprodukt die vorliegende Publikation darstellt, gelangen 
wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Unterstützten Beschäftigung nach Österreich. 
Diese Projektpartnerschaft erarbeitete zwischen 2012 und 2014 den vorliegenden Europäi-
schen Werkzeugkoffer für Unterstützte Beschäftigung und Vielfalt als logische Weiterentwick-
lung des 2010 publizierten Europäischen Werkzeugkoffers für Unterstützte Beschäftigung. Die 
erfolgreiche Methode der Unterstützten Beschäftigung wird damit auf neue Zielgruppen von 
am Arbeitsmarkt benachteiligten Gruppen übertragbar.
Nun ist Österreich gerade im Bereich der ausgrenzungsgefährdeten Jugendlichen, Schulabbre-
cherInnen sowie so genannter NEET Jugendlichen ein in Europa anerkannter Vorreiter – vielfäl-
tige innovative Angebote ergänzten in den letzten Jahren die Unterstützungsmöglichkeiten für 
diese Zielgruppe. Dieses Know How aus Österreich, aus den Mitgliedsorganisationen des Dach-
verbands, welche Dienstleistungen der beruflichen Integration für ausgrenzungsgefährdete 
Jugendlichen anbieten, ist in das Projekt eingeflossen.
Mit der Erstellung und Produktion einer deutschsprachigen Fassung unterstreicht der Dachver-
band berufliche Integration Österreich seinen wichtigen inhaltlichen Schwerpunkt der Quali-
tätssicherung und methodischen Weiterentwicklung der Beruflichen Integration in Österreich: 
Denn die Ergebnisse des europäischen Projektes werden so einem österreichischen Fachpub-
likum, interessierten KollegInnen aus der Praxis, Verantwortlichen in den Trägerorganisationen 
sowie den politischen EntscheidungsträgerInnen in deutscher Sprache zugänglich gemacht. 
Damit liegt eine gesamteuropäische Sicht auf Grundsätze, Standards und zukünftige Entwick-
lungserfordernisse und –optionen vor, den es in der österreichischen Diskussion aufzugreifen 
gilt. Erweitert – und das ist der Mehrwert aus diesem Projekt – wird der Blick über die Zielgrup-
pengrenzen hinweg. Der adaptierte Werkzeugkoffer steht für Vielfalt und bietet viele Anre-
gungen und Anknüpfungspunkte für die Arbeit mit und berufliche Integration von weiteren 
arbeitsmarktpolitischen Zielgruppen.

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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3. Vorwort zu den 
Positionspapieren 

Die Positionspapiere sind als Zusammenfassung der wesentlichen und wichtigsten Informati-
onen zu ausgewählten Aspekte der Unterstützten Beschäftigung angelegt. Sie sollen nicht nur 
AnbieterInnen der Dienstleistungen sondern auch Betroffenen und deren Angehörigen sowie 
ArbeitgeberInnen und politischen EntscheidungsträgerInnen auf regionaler, nationaler und 
europäischer Ebene als Übersicht über die und Positionen des Europäischen Dachverbands für 
Unterstützte Beschäftigung zu diesen wichtigen Aspekten dienen. Und sie sollen dazu beitra-
gen, dass all diese genannten Gruppen sich auf die Stärken und Werte des komplexen Modells 
der Unterstützten Beschäftigung beziehen und stützen.

Die Positionspapiere erfüllen den Zweck die Dienstleister im Bereich der Unterstützten Beschäf-
tigung wie auch Menschen mit Behinderungen bzw. in benachteiligten Situationen mit wesent-
lichen und relevanten Informationen zu versorgen (Zielgruppen: Neet-Jugendliche, Jugend-
liche, die weder in Beschäftigung noch in (Aus-) Bildung oder Schulung sind, Haftentlassene; 
Menschen mit Suchtproblematik): Eltern/Betreuer, Arbeitgeber und politische Entscheidungs-
träger auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. 

Die Positionspapiere bekräftigen in einer breiten Palette von Themen zur Unterstützten Be-
schäftigung die Position der Europäischen Union für Unterstützte Beschäftigung und sie er-
muntern uns alle zur Einhaltung der Stärken und Werte des gesamten Modells der Unterstütz-
ten Beschäftigung.



8

3.1 Werte, Standards 
und Prinzipien von 
Unterstützter Beschäftigung1

Einführung

Unterstützte Beschäftigung ist eine Arbeitsmethode zur Erlangung und Erhaltung von bezahl-
ter Arbeit für Menschen mit Behinderungen und anderer benachteiligter Gruppen am allgemei-
nen Arbeitsmarkt. Diese Arbeitsmethode ist eine proaktive politische Strategie, die der Konven-
tion der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen entspricht. 
Dieses Positionspapier wird die Unterschiede zwischen dieser Vorgehensweise und anderen 
aktuell in Europa vorkommenden unterstützenden Methoden definieren und die Position des 
Europäischen Dachverbandes für Unterstützte Beschäftigung im Hinblick auf Werte, Standards 
und Prinzipien von Unterstützter Beschäftigung darstellen.

Hintergrund

Das Konzept, die Prinzipien und Werte von Unterstützter Beschäftigung basieren auf früheren 
Arbeiten aus Nord Amerika, die zeigten, dass Menschen mit schweren Lernbehinderungen eine 
Vielfalt an komplexen Aufgaben erledigen können. Sie stellen eindrücklich das Potential und 
die Fähigkeiten von Menschen mit Lernschwierigkeiten für die Teilnahme an der Erwerbsar-
beit am allgemeinen Arbeitsmarkt dar. Aufgrund des Erfolges von Unterstützter Beschäftigung 
in der Begleitung von Menschen mit Lernschwierigkeiten zur Erlangung und Erhaltung einer 
Beschäftigung, wurde das Modell weiterentwickelt und erweitert, um alle Bereiche von Behin-
derung und Benachteiligung einzuschließen.

In den späten 1980er Jahren wurde das Modell auch in Europa übernommen und eine Reihe 
von einschlägigen Organisationen in verschiedenen europäischen Staaten startete erfolgreich 
Pilotprojekte zur Unterstützten Beschäftigung, hauptsächlich finanziert über EU-Programme 
wie Helios und Horizon. 

Der Europäische Dachverband für Unterstützte Beschäftigung (EUSE)2 wurde 1993 gegründet 
und hat seitdem eine Struktur entwickelt. Die Definition von Unterstützter Beschäftigung in Eu-
ropa lautet: „Das Unterstützen von Menschen mit Behinderungen oder von anderen benachtei-
ligten Gruppen beim Erlangen und Erhalten von bezahlter Arbeit in Betrieben des allgemeinen 
Arbeitsmarktes“ (Der Europäische Dachverband für Unterstützte Beschäftigung 2005).

1 Siehe Glossar

2 Siehe Glossar

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung



9

3 Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung (2005) – Informationsbroschüre & Qualitätsstandards (http://www.euse.org/resources/ 
 publications/ EUSE%20Information%20Brochure%20-%20German.pdf)

Die Themen

Unterstützte Beschäftigung steht im Einklang mit den Konzepten des Empowerments, der 
sozialen Inklusion sowie der Würde und dem Respekt vor dem Individuum. Innerhalb Europas 
wurde eine Vereinbarung über Werte und Prinzipien getroffen, die während aller Phasen und 
Maßnahmen von Unterstützter Beschäftigung berücksichtigt werden sollte und die an den vol-
len Bürgerrechten von Individuen festhält3.

Individualität - Das Konzept der Unterstützten Beschäftigung betrachtet jeden Menschen mit
seinen individuellen Interessen und Vorlieben sowie seiner Verfassung und Lebensgeschichte 
als einmalig.

Respekt - Die Maßnahmen der Unterstützten Beschäftigung sind stets altersgerecht, respektvoll 
und fördernd.

Selbstbestimmung - Unterstützte Beschäftigung hilft Menschen dabei, ihre Interessen und 
Vorlieben zu nutzen, ihre Entscheidung zu äußern und ihren Lebens- und Arbeitsplan entspre-
chend ihrer persönlichen Verfassung und den Gegebenheiten zu definieren.
Sie fördert die Fähigkeit des Individuums, für sich und seine Belange einzustehen
(self-advocacy).

Fundierte Entscheidungen - Unterstützte Beschäftigung hilft dem Individuum dabei, seine 
Möglichkeiten vollständig zu verstehen, so dass es durchwegs im Einklang mit seinen Vorlieben 
und mit einem Verständnis für die Konsequenzen seiner Wahl entscheiden kann.

Empowerment - Unterstützte Beschäftigung assistiert dem Individuum bei Entscheidungen 
hinsichtlich seines Lebensstils und seiner Teilhabe in der Gesellschaft. Bei der Planung, Entwick-
lung und Auswertung der Angebote spielt der/ die Einzelne die Hauptrolle.

Vertrauliche Behandlung von Daten - Die MitarbeiterInnen der Unterstützten Beschäftigung 
behandeln die von KlientInnen gegebenen Informationen vertraulich. Die KlientInnen haben 
Zugang zu den von den Dienstleistungsorganisationen über sie gesammelten persönlichen 
Daten. Jede Weitergabe von Daten liegt im Ermessen der KlientInnen und bedarf deren Zustim-
mung.

Flexibilität - Personal- und Organisationsstrukturen können entsprechend den Bedürfnissen
der KlientInnen aufgelöst werden. Dienstleistungen werden flexibel gehandhabt,
um auf die Bedürfnisse der KlientInnen reagieren zu können; sie werden angepasst,
um spezifische Anforderungen zu erfüllen.

Barrierefreiheit - Dienstleistungen, Einrichtungen und Auskünfte der Unterstützten Beschäfti-
gung sind für Menschen mit Behinderungen barrierefrei zugänglich.

Werte, Standards und Prinzipien von Unterstützter Beschäftigung
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Die Werte und Prinzipien von Unterstützter Beschäftigung werden in einem 5 Phasen Prozess 
umgesetzt, der als europäisches Referenzmodell identifiziert und anerkannt ist und der als Rah-
men für Unterstützte Beschäftigung dient.

•	Orientierung und Beauftragung – dient der Herstellung von Barrierefreiheit,  
 die sicherstellt, das fundierte Entscheidungen getroffen werden 

•	 Erstellung eines Fähigkeitsprofils – gewährleistet Empowerment des/ der Einzelnen  
 während des gesamten Prozesses

•	Arbeitsplatzsuche - Selbstbestimmung und fundierte Entscheidungen sind  
 die Grundwerte in Unterstützter Beschäftigung

•	ArbeitgeberInnenkontakt – Barrierefreiheit, Flexibilität und Vertraulichkeit  
 sind die Grundwerte, die diesen Prozess leiten

•	Betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung - Flexibilität, Vertraulichkeit und Respekt  
 sind die wichtigsten Komponenten für erfolgreiche unterstützende Maßnahmen.  
 Unterstützende Maßnahmen sind vor allem jene, die während einer bezahlten  
 Beschäftigung des/ der KlientIn von einem Mitarbeiter/ einer Mitarbeiterin der  
 Unterstützter Beschäftigung geleistet werden.

Position des Europäischen  
Dachverbandes für Unterstützte Beschäftigung 

Der Europäische Dachverbande für Unterstützte Beschäftigung setzt sich für das Konzept der 
Unterstützten Beschäftigung ein, als Methode, die Menschen mit Behinderungen und benach-
teiligten Gruppen hilft, ihr Recht auf Arbeit wahrzunehmen. 

Während weltweit geringfügige Variationen der Definition existieren, bleiben für das Europäi-
sche Modell von Unterstützter Beschäftigung vor allem drei beständige Elemente grundlegend:

 1. Bezahlte Arbeit – der/ die Einzelne sollte ein der geleisteten Arbeit entsprechen  
  des Gehalt erhalten – falls ein nationaler gesetzlicher Mindestlohn existiert, sollte   
  zumindest dieser oder das branchenübliche Gehalt bezahlt werden.

 2. Allgemeiner Arbeitsmarkt – Menschen mit Behinderungen sollten als reguläre   
  ArbeitnehmerInnen tätig sein, mit gleichem Einkommen, gleichen Regeln und   
  unter gleichen Bedingungen wie andere Beschäftigte in öffentlichen, privaten   
  und ehrenamtlichen Wirtschaft- bzw. Arbeitsbereichen.

 3. Kontinuierliche Unterstützung – Dies verweist auf eine Unterstützung in ihrer 
  umfassendsten Konzeptionierung – während einer bezahlten Beschäftigung. Die 
  Unterstützung ist individualisiert und richtet sich nach den Bedürfnissen der 
  ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen. 

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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Werte, Standards und Prinzipien von Unterstützter Beschäftigung

Der europäische Dachverband für Unterstützte Beschäftigung setzt sich dafür ein, dass Fach-
kräfte in der Unterstützten Beschäftigung in der Lage sind, Fachkompetenz, Wissen und Be-
wusstsein im Hinblick auf jene Werte zu zeigen, die den Prozess der Unterstützten Beschäfti-
gung leiten.

Schlussfolgerungen

Unterstützte Beschäftigung ist eine Interventionsmethode, die Individuen mit Behinderungen 
oder Benachteiligungen unterstützt, einen bezahlten Job am allgemeinen Arbeitsmarkt zu er-
langen. Der europäische Dachverband für Unterstützte Beschäftigung hat klar festgeschriebene 
Werte und Prinzipien sowie ethischen Richtlinien für Fachkräfte um sicherzustellen, dass die 
Bedürfnisse des Einzelnen über allen Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Prozess der 
Unterstützten Beschäftigung stehen. 

Weiterer Lesestoff
•	 EUSE Positionen „Orientierung und Beauftragung“

•	 EUSE Positionen „Erstellung eines Fähigkeitsprofil“

•	 EUSE Positionen „Kontakte mit ArbeitgeberInnen“

•	 EUSE Positionen „Arbeitsplatzsuche“

•	 EUSE Positionen „Betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung“
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1 Siehe Glossar

2 Für weitere Informationen zu den 5 Phasen des Prozesses der Unterstützten Beschäftigung siehe auch EUSE (2005): Europäischer Dachverband für  
 Unterstützte Beschäftigung – Informationsbroschüre & Qualitätsstandards (http://www.euse.org/resources/publications/EUSE%20Information%20 
 Brochure%20-%20German.pdf)

Einführung

Bei der Unterstützten Beschäftigung1 hat die Eingangsphase, d.h. die Phase der Orientierung 
und Beauftragung durch die KlientInnen, einen hohen Stellenwert. Dieser Prozess trägt vor dem 
Eintritt in die nächste Phase des Modells der Unterstützten Beschäftigung entscheidend dazu 
bei, dass alle beteiligten Parteien (z. B. Arbeitsuchende und Organisationen der Unterstützten 
Beschäftigung) zu einer Übereinkunft kommen.
Dieses Positionspapier legt die Position des Europäischen Dachverbandes für Unterstützte Be-
schäftigung, im Hinblick auf die Themen und die Aktivitäten der Unterstützten Beschäftigung in 
der Phase der Orientierung und Beauftragung durch KlientInnen, dar. 

Hintergrund

Orientierung und Beauftragung ist die erste entscheidende Phase im 5-Phasen-Prozess der Un-
terstützten Beschäftigung2. Die Berücksichtigung der grundlegenden Prinzipien wie Respekt, 
Selbstbestimmung, Befähigung zu fundierten Entscheidungen, Vertrauen, Flexibilität, Barriere-
freiheit und Individualität ist für diese Eingangsphase wesentlich. 

Am Ende dieser Phase soll der/ die Einzelne fundiert darüber entscheiden können, ob er/ sie die 
Unterstützte Beschäftigung zur Arbeitsuche nutzen und mit welchem Fachdienst er/ sie dies 
tun möchte. 

Die Aktivitäten in dieser Phase sind umfangreich und vielfältig und sollen es ermöglichen, dass 
die/ der Arbeitsuchende mit den korrekten Informationen und Kenntnissen ausgestattet wird, 
um eine fundierte Entscheidung über den Eintritt in ein Programm der Unterstützten Beschäf-
tigung treffen zu können. Die Aktivitäten müssen sachbezogen und personenzentriert sein, 
wenn ein positives Ergebnis erreicht werden soll
Darüber hinaus gibt es einen Grundsatz in der Unterstützten Beschäftigung, der besagt, dass 
„jede/ r der/ die arbeiten will auch arbeiten kann, wenn die entsprechende Unterstützungsleis-
tung verfügbar ist“. Dies erlaubt keine Ablehnung von KlientInnen. 

3.2 Orientierung 
und Beauftragung

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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Die Themen

Das Prinzip, dass kein/ e Arbeitsuchende/ r zurückgewiesen werden darf, bleibt quer durch Eu-
ropa ein umstrittenes Thema.
Viele etablierte regionale und nationale staatlich finanzierte Programme nennen sich „Unter-
stützte Beschäftigung“, entsprechen aber mehr den länderspezifischen Kriterien oder einem 
ökonomischen Beschäftigungsverständnis als den oben beschriebenen Werten der Unterstüt-
zen Beschäftigung. Das kann dazu führen, dass Arbeitsuchende bestimmte Kriterien einhalten 
müssen, um berechtigt zu sein in ein Projekt einzusteigen. Zum Beispiel kann von Arbeitsu-
chenden gefordert werden, einer bestimmten Mindestarbeitszeit zuzustimmen. Das führt zum 
Ausschluss von Arbeitsuchenden und stellt eine Beschränkung für viele Arbeitsuchende mit 
komplexem Hilfebedarf dar. Das Modell der Unterstützten Beschäftigung wurde ursprünglich 
entwickelt um Menschen mit erheblichen Behinderungen die Erlangung und Erhaltung von 
bezahlter Arbeit zu ermöglichen. Das muss die Entwicklung der Unterstützten Beschäftigung 
immer leiten. 

Das Thema der „Job Readiness“ (für eine Arbeit entsprechend vorbereitet sein) ist ein weiterer 
Faktor, der in vielen Ländern in aktuellen staatlich etablierten Programmen eingeführt wurde, 
aber dem Prinzip der Unterstützten Beschäftigung widerspricht. Bei Unterstützer Beschäfti-
gung erfolgt nämlich zuerst das Platzieren an einem Arbeitsplatz, dann erst die Qualifizierung 
am Arbeitsplatz und schließlich die Erhaltung der Arbeit und die Förderung der beruflichen 
Entwicklung. Der Begriff des Job-Ready-Seins hat dazu geführt, dass viele Menschen mit Be-
hinderungen zur Erreichung dieses Ziels einen Großteil ihres Arbeitslebens in Qualifizierungen 
verbringen. Professionelles Arbeiten in diesem Feld hat sich nach den Wünschen der Personen 
zu richten, die tatsächlich arbeiten wollen und nicht nach dies ausschließenden Qualifizierungs-
programmen oder Ausbildungen. 

Diese Programme, die auf einer wirtschaftlichen Sichtweise basieren, schließen jene Personen 
aus, die dem Modell der Unterstützten Beschäftigung am meisten bedürfen. Es ist aber den-
noch wichtig, die Werte und Prinzipien des Modells einzuhalten und darum sollten sich die 
Organisationen auch bemühen. 

Trotz der oben erwähnten Einschränkung, die für viele Fachkräfte der Unterstützten Beschäfti-
gung den Arbeitsalltag bestimmen, wurden entscheidende Bereiche der partnerschaftlichen 
Arbeit entwickelt. Der Versuch, ein gemeinsames Verständnis von Unterstützter Beschäftigung 
innerhalb Europas herzustellen, wird fortgesetzt. 

Abgesehen von diesen zwei grundlegenden Themen (Nicht-Ablehnung und Job Readiness) ist 
das Hauptziel dieser Phase den/ die Arbeitsuchende/ n umfassend über den Prozess der Unter-
stützten Beschäftigung zu informiert und einen passenden Fachdienst zu identifizieren. 

Fachdienste der Unterstützten Beschäftigung sollten im Kontakt mit einer Person darauf ach-
ten, dass die Informationen anschaulich, präzise, leicht verständlich und in verschiedenen 
barrierefreien Formaten (z. B. große Schrift, Braille, zum Anhören, leicht verständliche Sprache) 

Orientierung und Beauftragung
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angeboten werden. Fachkräfte müssen alternative Methoden herausfinden im Kontakt mit 
Menschen mit Behinderungen und anderen benachteiligten Gruppen. Es reicht nicht aus, nur 
Informationen über die Dienstleistungsangebote zu produzieren (z. B. Informationsbroschüren), 
dieser Aktivität müssen auch persönliche Kontakte sowie Kontakte mit anderen AkteurInnen, 
die vom/ der Arbeitsuchenden vorgeschlagen wurden (z. B. Familienmitglieder, Gesundheits-
personal, LehrerInnen, BerufsberaterInnen) folgen. Die Phase der Orientierung und Beauftra-
gung sollte auch über eine gewisse Zeitspanne beibehalten werden. 

Darüber hinaus existieren oft auch Beschränkungen hinsichtlich der Zeitdauer, die ein/ e Mit-
arbeiterIn der Unterstützten Beschäftigung für diese Phase reservieren darf. Fachdienste der 
Unterstützten Beschäftigung müssen aber Zeit und Energie innerhalb dieser Phase investieren, 
da dies den weiteren Phasen im Prozess Nutzen bringen wird.

Um das zu erreichen, sollte von den Fachdiensten der Unterstützten Beschäftigung ein perso-
nenzentrierter Ansatz übernommen werden. Dieser Ansatz gewährleistet, dass die beratene 
Person beteiligt ist, die Phase steuert und dass sie eine fundierte Auswahl und fundierte Ent-
scheidungen trifft. Personen sollten in der Entscheidung, welche Fachdienste sie nutzen wollen, 
aus einer gewissen Anzahl von AnbieterInnen wählen können. In manchen geographischen 
und besonders in ländlichen Regionen steht allerdings oft nur ein Fachdienst zur Auswahl. 
Selbst wenn dies der Fall ist, sollten die Fachdienste der Unterstützten Beschäftigung eine gute 
Praxis durch eine personenzentrierte Vorgehensweise und durch das Bereitstellen barrierefreier 
Kommunikation und Information gewährleisten. 

Position des Europäischen  
Dachverbandes für Unterstützte Beschäftigung3 

Obwohl die Verbreitung (staatlich finanzierter Programme) von Unterstützter Beschäftigung 
durch europäische Länder gewürdigt und begrüßt wird, hat der Europäische Dachverband für 
Unterstützte Beschäftigung Sorge, dass kein einheitlicher europäischer Ansatz im Bereitstellen 
der Dienstleistung verfolgt wird. Der Europäische Dachverband für Unterstützte Beschäftigung 
hält daran fest, dass das Modell der Unterstützten Beschäftigung die fünf Phasen, Orientierung 
bzw. Beauftragung, Arbeitsplatzsuche, Kontakte mit ArbeitgeberInnen und betriebliche und 
außerbetriebliche Unterstützung enthält. Programme, die diese Phasen nicht oder nur teilweise 
haben, entsprechen nicht dem Modell der Unterstützten Beschäftigung. Insofern ist die Be-
zeichnung Unterstützte Beschäftigung für so viele unterschiedliche Maßnahmen für alle rele-
vanten Beteiligten, von den Behörden bis zu den Menschen mit Behinderungen, verwirrend.

Die EUSE wird sich bemühen, dass die grundlegenden Werte von Unterstützter Beschäftigung 
eingehalten werden. Orientierung und Beauftragung stellen die erste Phase in einem wichtigen 
Prozess für eine Person dar und diese sollte als solche zur Beschäftigung führen.

3 In der Folge kurz EUSE (European Union for Supported Employment) genannt.
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Orientierung und Beauftragung

Die EUSE empfiehlt in allen fünf Phasen von Unterstützter Beschäftigung einen personenzen-
trierten Ansatz, im Besonderen aber während der Phase der Orientierung und Beauftragung. 
Außerdem müssen Fachdienste der Unterstützten Beschäftigung sicherstellen, dass Informatio-
nen und Kommunikationsmethoden für alle Interessierten vollkommen barrierefrei und geeig-
net sind.

Die EUSE plädiert dafür, dass alle Personen eine gewisse Auswahl an Fachdiensten der Unter-
stützten Beschäftigung haben, aber sie akzeptiert, dass dies in manchen Regionen nicht mög-
lich oder umsetzbar ist. EUSE würde empfehlen, dass sich auch diejenigen, die alleinige Anbie-
terInnen sind, um beste Praxis bemühen. 

Schlussfolgerungen

Der Europäische Dachverband für Unterstützte Beschäftigung glaubt, dass es Schwierigkeiten 
innerhalb der aktuellen „Modelle“ von Unterstützter Beschäftigung in Europa gibt und wird sich 
als Folge weiterhin dafür einsetzen politische EntscheidungsträgerInnen über das „Modell“ zu 
informieren und dafür einzunehmen. Trotz dieser Sichtweise erkennt EUSE aber auch an, dass in 
vielen Ländern die nationalen Aktionspläne für Beschäftigung ökonomische Aspekte zu berück-
sichtigen haben.
Die Herstellung des Gleichgewichtes zwischen ökonomisch sinnvoller Beschäftigung und dem 
Recht des/ der Einzelnen, seiner/ ihrer Arbeit mit Hilfe der richtigen Unterstützung nachzuge-
hen, wird in absehbarer Zukunft Gegenstand von Untersuchungen und Auseinandersetzungen 
in der europäischen Arbeit von EUSE sein.

Weiterer Lesestoff
•	 EUSE Positionen „Werte, Standards und Prinzipien von Unterstützter Beschäftigung“
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3.3 Erstellung  
eines Fähigkeitsprofils

Einführung

In der Begleitung von Menschen mit Behinderungen und Benachteiligungen zur Sicherung und 
Erlangung einer bezahlten Beschäftigung wird in der Unterstützten Beschäftigung1 ein perso-
nenzentrierter Ansatz gewählt, um relevante Daten über individuelle Neigungen, Interessen 
und berufliche Fähigkeiten sammeln zu können.
Zur Erfassung dieser Informationen wird im Prozess der Unterstützten Beschäftigung ein Fähig-
keitsprofil erstellt. 
Dieses Positionspapier stellt die Position des Europäischen Dachverbandes für Unterstützte Be-
schäftigung im Hinblick auf die Erstellung von Fähigkeitsprofilen in der Unterstützten Beschäfti-
gung dar.
 

Hintergrund

Die Unterstützte Beschäftigung wurde in den 1970/ 80er Jahren entwickelt, um Menschen 
mit Behinderungen zu helfen ihre eigenen beruflichen Entscheidungen zu treffen und zu 
definieren, welche Unterstützung sie benötigen, um arbeiten zu können. Die Erstellung von 
Fähigkeitsprofilen dient dabei als personenzentriertes Instrument, um Arbeitsuchenden zu 
unterstützen, fundierte Entscheidungen über ihre Arbeitsvorlieben zu treffen und um nötige 
Qualifizierungsstrategien im Rahmen der betrieblichen und außerbetrieblichen Unterstützung 
zu etablieren. 
Dies unterscheidet sich von üblichen Beurteilungsverfahren im Rahmen von Rehabilitations-
programmen, bei welchen Personen in geschützter Umgebung getestet werden und danach 
Unterstützungsstrategien festgelegt werden.
Im Prozess der Erstellung eines Fähigkeitsprofils werden Arbeitsuchende heute dabei unter-
stützt, fundierte und realistische Entscheidungen hinsichtlich ihrer Arbeit und zukünftigen 
beruflichen Entwicklung zu treffen. 

Die Themen

Das Fähigkeitsprofil stellt die zweite Phase des 5-Phasen-Prozesses der Unterstützten Beschäfti-
gung dar2. Dieses Instrument stellt eine strukturierte und zielorientierte Herangehensweise im 
Rahmen eines personenzentrierten Ansatzes dar und führt bis hin zu Sicherung und Erlangung 
von Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt. Ziel ist es, die bestmögliche Übereinstim-
mung (Job-Match) zwischen den Kompetenzen und dem Unterstützungsbedarf des/ der Ar-

1 Siehe Glossar

2 Für weitere Informationen zu den 5 Phasen des Prozesses der Unterstützten Beschäftigung siehe auch EUSE (2005): Europäischer Dachverband für  
 Unterstützte Beschäftigung – Informationsbroschüre & Qualitätsstandards (http://www.euse.org/resources/publications/EUSE%20Information%20 
 Brochure%20-%20German.pdf)

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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Erstellung eines Fähigkeitsprofils

beitsuchenden und den Anforderungen des Jobs bzw. des Arbeitgebers/ der Arbeitgeberin zu 
erreichen. 

In der Erstellung eines Fähigkeitsprofils geht es nicht darum, dass die Dienstleistungsanbie-
terInnen die Informationen über den/ die Arbeitsuchende/ n sammeln und dann in seinem/ 
ihrem Interesse Entscheidungen treffen. Vielmehr handelt es sich dabei um ein Instrument, das 
DienstleistungsanbieterInnen zur Prozessgestaltung nutzen können, um Arbeitsuchende in die 
Lage zu versetzten, eigene und fundierten Entscheidungen hinsichtlich Arbeit und beruflicher 
Zukunft zu treffen. 
Die Erstellung eines Fähigkeitsprofils zielt auf die Entwicklung eines individuellen Bewusstseins 
und auf ein Verständnis von den eigenen Möglichkeiten und Hindernissen am Arbeitsmarkt ab. 
Es gibt Belege dafür, dass die Erstellung des Fähigkeitsprofils einer der wichtigsten Erfolgfakto-
ren für nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt darstellt3. 

Betriebliche Praktika und Schnuppertage sind mögliche Methoden die während der Erstellung 
eines Fähigkeitsprofils angewandt werden können. Praktika sollten immer klar als ein Teil des 
individuellen Planungsprozesses definiert und strikt zeitlich limitiert sein. Sie sollten nicht als 
eigenes Ziel gesehen werden, sondern immer als ein Mittel dazu, Fertigkeiten und Arbeitsmög-
lichkeiten zu entwickeln. Die im Prozess erarbeitete Unterstützungsstrategie sollte vom/ von 
der Arbeitsuchenden, unbeachtet seiner/ ihrer Behinderung oder Benachteiligung, verstanden 
und anerkannt wird.

Gelegentlich werden in der Unterstützung von Arbeitsuchenden wenige Anstrengungen unter-
nommen, um seine/ ihre beruflichen Entscheidungen zu definieren. Sofortige Entscheidungen 
und Jobsuche werden oft als die beste Methode beschrieben, um eine Beschäftigung zu finden 
und einen passenden Job zu gewährleisten. Allerdings hat die Erfahrung gezeigt, dass das völli-
ge Unterbleiben von Planung und Orientierung mit Arbeitsuchenden normalerweise zu unpas-
senden Arbeitsplätzen und Arbeitsmisserfolgen führt. 

Position des Europäischen  
Dachverbandes für Unterstützte Beschäftigung 

Innerhalb dieses personenzentrierten Ansatzes ist das Fähigkeitsprofil ein individueller, flexibler 
und lebendiger Plan mit detaillierten Informationen über Neigungen, Motivationen, Fertigkei-
ten und das Wissen des/ der Arbeitsuchenden. Der Plan sollte zudem klar die dem Bedarf des/ 
der Arbeitsuchenden entsprechenden Hilfen und Ressourcen festlegen.
Die Erstellung eines Fähigkeitsprofils ist ein kooperativer Prozess zwischen den Arbeitsuchen-
den und den DienstleistungsanbieterInnen. Es ist wichtig, dass der/ die Arbeitsuchende den 
Prozess steuert (Empowerment). Die Erstellung des Fähigkeitsprofils muss gewährleisten, dass 

3 Doose, Stefan (2007). Unterstützte Beschäftigung -Berufliche Integration auf lange Sicht, S. 329-334. Lebenshilfe-Verlag, Marburg.
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der/ die Arbeitsuchende Einsicht und Verständnis für die eigenen beruflichen Möglichkeiten 
vor dem Hintergrund ihrer/ seiner Interessen und Fähigkeiten gewinnt. Genauso wichtig ist es, 
dass Arbeitsuchende in der Lage sind, ihren eigenen Unterstützungsbedarf zu identifizieren 
und wirksame und geeignete Unterstützungsstrategien festzulegen.

Die Fachkräfte der Unterstützten Beschäftigung sind während der Erstellung des Fähigkeitspro-
fils für die Etablierung einer gut funktionierenden Arbeitsbeziehung bei gleichzeitiger Wahrung 
der notwendigen professionellen Distanz verantwortlich. Es ist gleichermaßen wichtig klarzu-
stellen, wer während des Prozesses für die verschiedenen Aufgaben verantwortlich ist und wer 
die wichtigsten Beteiligten im beruflichen und privaten Netzwerk des/ der Arbeitsuchenden 
sind. Die Verantwortung für die Dokumentation und Fertigstellung des Fähigkeitsprofils liegt 
bei den MitarbeiterInnen der Unterstützten Beschäftigung.
Das Fähigkeitsprofil sollte mit einem Aktionsplan4 abschließen, welcher die vereinbarten Aktivi-
täten, Resultate, Absichten und Ziele spezifiziert und Verantwortungen festlegt. 

Schlussfolgerungen

Die Erstellung eines Fähigkeitsprofils ist ein personenzentrierter Prozess, der von den Arbeit-
suchenden gesteuert wird, und der zur Wahl der individuellen Unterstützungsstrategien im 
Hinblick auf die Erlangung und Erhaltung einer Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt 
beitragen soll. Dadurch unterscheidet sich dieses von herkömmlichen Einschätzungsverfahren. 
Das Fähigkeitsprofil ist eine entscheidende Phase im Prozess der Unterstützten Beschäftigung.

Weiterer Lesestoff

•	 EUSE Positionen „Betriebliches Praktikum“

•	 EUSE Positionen „ Werte, Standards und Prinzipien“

4 Siehe Glossar

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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3.4 Betriebliches  
Praktikum

Einführung

Das betriebliche Praktikum - als Methode zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen 
bei der Erlangung und Sicherung von bezahlter Beschäftigung am allgemeinen Arbeitmarkt- ist 
ein vieldiskutiertes Thema in der Unterstützten Beschäftigung. 
Dieses Positionspapier stellt die Position des Europäischen Dachverbandes für Unterstützte 
Beschäftigung zu den Themen, die im Zusammenhang mit betrieblichen Praktika stehen, dar. 
(EUSE)

Hintergrund

Unterstützte Beschäftigung wurde zum Teil deshalb entwickelt, um zu verhindern, dass Men-
schen mit Lernschwierigkeiten in beschäftigungstherapeutischen Maßnahmen1 oder in unbe-
zahlten Beschäftigungsverhältnissen verbleiben. Am Beginn der Unterstützten Beschäftigung 
stand die Erkenntnis, dass die „zuerst qualifizieren, dann platzieren“ - Methoden wenig zur Inte-
gration von Menschen mit Behinderungen ins normale Arbeitsleben beitrugen. Die Entstehung 
der „Platzieren-Qualifizieren-Erhalten“-Strategie verlief erfolgreich und die Besonderheit der 
kollegialen Unterstützung, erhöhte das Engagement der relevanten Beteiligten. Partnerschaftli-
ches Arbeiten gehört in der Unterstützten Beschäftigung nun zum Alltag. 

Die EUSE Definition von Unterstützter Beschäftigung enthält den Ausdruck „das Erhalten von 
bezahlter Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt“, um aufzuzeigen, dass Unterstützte 
Beschäftigung wirkliche Arbeit für echtes Geld bedeutet.

Die Organisation eines betrieblichen Praktikums, Platzierung ohne Bezahlung, könnte deshalb 
dieser EUSE-Definition widersprechen. Zudem ist es aus der üblichen Perspektive der Unter-
stützten Beschäftigung das Ziel zu „Platzieren-Qualifizieren-Erhalten“. Das ließe die Vermutung 
zu, dass der Arbeitsuchende während der Aktivität des „Platzieren-Qualifizieren-Erhalten“ be-
zahlt wird, erfahrungsgemäß ist dies aber selten der Fall.
Die Definition und die Komponenten eines betrieblichen Praktikums sind noch nicht festgelegt 
und doch ist die Durchführung von betrieblichen Praktika allgemein üblich, allerdings sind die 
Dienstleistungsangebote sehr unterschiedlich.

1 Siehe Glossar. Mit dem Begriff beschäftigungstherapeutischen Maßnahmen (auch Geschützte Werkstätten, Tagesheimstätten, Tageszentren,  
 Beschäftigungstherapie etc. genannt) sind Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen gemeint, deren Leistungsfähigkeit aufgrund ihrer  
 Behinderung so weit herabgesetzt ist, dass eine Erwerbstätigkeit derzeit nicht möglich. In diesen Einrichtungen erfolgt - ähnlich wie bei einer  
 beruflichen Tätigkeit – soziale Eingliederung und eine Förderung der Fähigkeiten durch Menschen fachliche Begleitung Betreuung, sinnvolle und  
 nützliche Beschäftigung.

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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Die Themen

Die meisten Arbeitsuchenden, die sich an die AnbieterInnen von Unterstützter Beschäftigung 
wenden, hatten bis dahin entweder noch keine langen Beschäftigungszeiten oder seit dem Ver-
lassen der Schule bzw. der Ausbildung noch gar keine Arbeitsmöglichkeiten. Sie sind unsicher 
in Bezug auf ihre eigenen beruflichen Wünsche bzw. Vorlieben, Stärken und Schwächen. Ein-
richtungen von Unterstützter Beschäftigung betrachten daher das betriebliche Praktikum als 
ein hervorragendes Mittel um den Unterstützungsbedarf sowie erste Einblicke in der Arbeits-
welt zu vermitteln. Darüber hinaus können Arbeitsuchende durch das Kennenlernen verschie-
dener Umgebungen und Situationen ihre Wahlmöglichkeiten erweitern. Studien belegen, dass 
die Mehrheit der einschlägigen Organisationen betriebliche Praktika als Methode verwenden, 
um einen bezahlten Job am allgemeinen Arbeitsmarkt zu erreichen2.

Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass Praktika zunehmend länger dauern, manchmal über sechs 
Monate; es kann also in Betracht gezogen werden, dass diese Platzierungen eigentlich ehren-
amtliche Beschäftigungen sind und nicht einen weiteren Schritt bzw. eine weiterführende Me-
thode hin zu bezahlter Arbeit darstellen. Ebenso fehlt Klarheit über den Unterschied zwischen 
betrieblichen Praktika und Schnuppertagen. Dieser könnte darin bestehen, dass unterschied-
liche Fachdienste unterschiedliche Terminologien verwenden; obwohl Schnuppertage oft als 
eine Tätigkeit angesehen werden, die ein paar Stunden bis hin zu wenigen Tagen dauern kann 
und die dem Arbeitsuchenden das Ausprobieren einer bestimmten Tätigkeit ermöglichen soll. 

Darüber hinaus hat sich das „Platzieren-Qualifizieren-Erhalten“-Konzept zwar - auch nach der 
Erweiterung der Unterstützten Beschäftigung auf andere Zielgruppen - als effektive Methode 
erwiesen, kann aber nicht mehr als einzige Unterstützungsmethode für Arbeitsuchende mit Be-
hinderungen oder Benachteiligungen zur Erreichung von bezahlter Beschäftigung betrachtet 
werden. Unterstützte Beschäftigung hat sich in den letzten zehn Jahren in Europa wesentlich 
weiterentwickelt und der Schwerpunkt liegt nicht mehr ausschließlich bei Personen mit Lern-
schwierigkeiten. 

Es gibt die Meinungen, dass betriebliche Praktika in der Unterstützten Beschäftigung keinen 
Platz haben sollten, da Menschen mit Behinderung an einen Arbeitsplatz als bezahlte Beschäf-
tigte qualifiziert werden sollten und dass Menschen mit Behinderungen während betrieblicher 
Praktika (Arbeitsleistung ohne Bezahlung) ausgebeutet werden. Diese Argumente sind natür-
lich stichhaltig, aber nur in gewisser Hinsicht.

2 Spjelkavik/ Evans (2007): Impressions of Supported Employment – A study of some European Supported Employment Services and their activities; p. 16.  
 Work Research Institute, Oslo.

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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Betriebliches Praktikum

Es gibt keinen Zweifel daran, dass betriebliche Praktika nützliche und wirksame Aktivitäten im 
Prozess der Unterstützten Beschäftigung sind und direkt und indirekt hilfreich bei der Unter-
stützung von Arbeitsuchenden zur Erlangung einer Beschäftigung am allgemeinen Arbeits-
markt sind. Wenn eine Person lange ohne bzw. noch nie in Beschäftigung war, braucht sie 
diese Erfahrung um ihre beruflichen Vorlieben und Wünsche, eigene Stärken und Schwächen 
festzustellen. Es ist dafür nicht nötig übermäßig lange Ausbildungsprogramme zu durchlaufen, 
ein Praktikum hilft einer Person herauszufinden, was sie in einem bestimmten Arbeitsumfeld 
mag oder nicht mag. Ein betriebliches Praktikum nützt dem/ der Einzelnen als Ergänzung für 
die Bewerbung und den Lebenslauf sowie als Diskussionsgrundlage bei einem Vorstellungsge-
spräch. Auf diese Weise werden Beschäftigungsaussichten ebenso wie Selbstvertrauen und das 
Selbstwertgefühl verbessert. Ein betriebliches Praktikum kann Einblick in die Bedeutung echter 
Beschäftigung geben und helfen eigene Kompetenzen und Durchhaltevermögen einzuschät-
zen; es können neue Fertigkeiten entwickelt und auf bestehende aufgebaut werden; es kann 
auch als eine Aktualisierung der Arbeitsreferenzen gesehen werden und eine Möglichkeit sein, 
dass ArbeitgeberInnen eine beständigere Beschäftigung in Betracht ziehen, da Arbeitsuchende 
ihre Fertigkeiten, Fähigkeiten und Motivationen während des Praktikums präsentieren können. 

Das Thema scheint sich nicht mehr länger um die Frage „Sollen wir betriebliche Praktika or-
ganisieren?“ zu drehen, sondern sich vielmehr damit zu beschäftigen „Wie sollen wir ein be-
triebliches Praktika definieren und organisieren?“ Es hat keinen Zweck an der herkömmlichen 
Haltung, dass in der Unterstützten Beschäftigung kein Platz für betriebliche Praktika ist, festzu-
halten, wenn eine große Mehrheit der Fachdienste in Europa diese bei der Unterstützung der 
Arbeitsuchenden anwendet. Wir müssen aber auch Vorkehrungen gegen die Bereitstellung von 
planmäßigen und verpflichtenden Praktika treffen besonders wenn sie nicht in eine bezahlte 
Beschäftigung münden.

Position des Europäischen  
Dachverbandes für Unterstützte Beschäftigung 

Der Europäische Dachverband für Unterstützte Beschäftigung erkennt und akzeptiert, dass 
betriebliche Praktika ein integraler Bestandteil des 5-Phasen Prozesses sind und dass sie wahr-
scheinlich während der Phase 2 (Erstellung des Fähigkeitsprofils) und 3 (Arbeitsplatzsuche) 
stattfinden3. Dennoch muss, im Einklang mit den Werten und Prinzipien der Unterstützten 
Beschäftigung, ein personenzentrierter Ansatz zum Tragen kommen und ein betriebliches Prak-
tikum soll nur dann organisiert werden, wenn ein tatsächlicher Bedarf vorliegt. Ein betriebliches 
Praktikum ist eine förderliche Aktivität im Prozess der Unterstützten Beschäftigung und dient 
der Unterstützung von Arbeitsuchenden bei der Feststellung ihrer beruflichen Wünsche, Stär-
ken und Schwächen sowie ihres Unterstützungsbedarfs. 

3 Für weitere Informationen zu den 5 Phasen des Prozesses der Unterstützten Beschäftigung siehe auch EUSE (2005): Europäischer Dachverband für  
 Unterstützte Beschäftigung – Informationsbroschüre & Qualitätsstandards (http:/ / www.euse.org/ resources/ publications/ EUSE%20Information%20 
 Brochure%20-%20German.pdf
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Ein betriebliches Praktikum sollte zeitlich begrenzt werden, um eine Ausbeutung der Arbeitsu-
chenden zu vermeiden. Die EUSE empfiehlt, dass 8-12 Wochen eine ausreichende Zeitspanne 
sind, um die Ziele eines Praktikums zu erreichen. Ein Praktikum kann für jede wöchentliche 
Arbeitszeit vereinbart werden, es sollte aber auf Teilzeitvereinbarungen geachtet werden, damit 
Arbeitsuchende auch die anderen Schritte im Prozess der Unterstützten Beschäftigung fortset-
zen können. Jedes Praktikum sollte auf seine Gefahren hin eingeschätzt werden und in einer 
Arbeitsplatzsituation (bevorzugt am allgemeinen Arbeitsmarkt) oder in einer Organisation oder 
Branche organisiert werden, die vom Arbeitsuchenden gewählt wurde.

Die Regeln und Bedingungen des betrieblichen Praktikums müssen zwischen Arbeitsuchenden 
und ArbeitgeberInnen vereinbart werden; die Vereinbarung sollte Themen wie z. B. Ziele des 
Praktikums, angebotene Unterstützung, übernommene Verpflichtungen, Einschränkungen, 
Versicherungsschutz, Dokumentationsbedarf und Evaluierung enthalten. Das Praktikum sollte 
entsprechend einer Unterstützten Beschäftigung kontrolliert und begleitet werden. 
Ein Schnupperpraktikum sollte in ähnlicher Weise wie ein betriebliches Praktikum organisiert 
werden. Der wichtigste Unterschied ist, dass ein Schnupperpraktikum erwartungsgemäß nicht 
länger als eine Woche dauern und hauptsächlich dazu dienen sollte, in kurzer Zeit verschiedene 
Tätigkeitsfelder auszuprobieren. 

Die während des Praktikums gewonnenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse sollen 
dazu dienen, den Prozess der Arbeitsplatzsuche zu erweitern. Die Kommunikation zwischen 
ArbeitgeberInnen und Jobsuchenden sollte auf professionelle Art durch die Fachdienste von 
Unterstützter Beschäftigung - mit Respekt für die Würde von sowohl Jobsuchenden als auch 
ArbeitgeberInnen - begleitet werden und sich nach den Qualitätsstandards für Unterstützte 
Beschäftigung richten. 

Schlussfolgerungen

Betriebliche Praktika sollten als Schritt zu einem Erfolg und nicht als Enderfolg betrachtet wer-
den. Sie sollten vor dem Hintergrund der vorliegenden Werte und Prinzipien von Unterstützter 
Beschäftigung organisiert, entwickelt, geprüft und nur bei einem unbedingten Bedarf durchge-
führt werden. 

Weiterer Lesestoff
•	 EUSE Positionen „Bezahlte und unbezahlte Arbeit“

•	 EUSE Positionen „Werte, Standards und Prinzipien von Unterstützter Beschäftigung

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung

3.5 Arbeitsplatzsuche

Einführung

Innerhalb des Prozesses von Unterstützter Beschäftigung1 ist die Arbeitsplatzsuche die Phase, 
in der die Arbeitsuchenden und potentiellen ArbeitgeberInnen aufeinander treffen2. Die Fertig-
keiten und Fähigkeiten werden nach Kriterien der Relevanz und der Anforderungen am allge-
meinen Arbeitsmarkt betrachtet und deshalb erfolgt hier die Übereinstimmung der Bedürfnisse 
der Arbeitsuchenden mit jenen der ArbeitgeberInnen. 
Dieses Positionspapier stellt die Position des Europäischen Dachverbandes für Unterstützte 
Beschäftigung3 zur entscheidenden und herausfordernden Phase der Arbeitsplatzsuche dar. 

Hintergrund

In ihren Anfängen hat sich Unterstützte Beschäftigung hauptsächlich auf die Arbeitsplatzbe-
dürfnisse der Arbeitsuchenden konzentriert. In jüngere Zeit wurde nun erkannt, dass ein Be-
wusstsein für das Tätigkeitsgebiet und den Personalbedarf des Arbeitgebers/ der Arbeitgeberin 
essentiell für die Sicherung von Vermittlungserfolgen ist. 

Durch die Erweiterung des anspruchberechtigten Personenkreises in der Unterstützten Be-
schäftigung wurde es auch notwendig, die Kriterien für die Arbeitsplatzsuche weiterzuentwi-
ckeln um Anpassungen an die verschiedenen Gruppen von Arbeitsuchenden vornehmen zu können. 

Es wird von den Fachdiensten der Unterstützten Beschäftigung anerkannt und akzeptiert, dass 
sie weiterhin ihre Kompetenzen und Methoden im ArbeitgeberInnenkontakt entwickeln müs-
sen, um passende freie Arbeitsplätze ermitteln und die Arbeitsuchenden in allen Aspekten der 
Arbeitsplatzsuche unterstützen zu können. 

Die Themen

Unterstützte Beschäftigung hat erste Arbeitgeberkontakte in der Phase3 (Arbeitsplatzsuche), 
vorerst mit dem Fokus auf den Bedürfnissen des/ der Arbeitsuchenden. Zunehmend gelangt 
man nun zur Einsicht, dass AnbieterInnen von Unterstützter Beschäftigung sich auch den Be-
darfen der ArbeitgeberInnen zuwenden müssen. Damit der Prozess der Unterstützten Beschäf-
tigung erfolgreich sein kann, muss er für beide Beteiligten – Arbeitsuchende/ n und Arbeitgeber-
Innen – Vorteile bringen.     

1 Siehe Glossar

2 Für weitere Informationen zu den 5 Phasen des Prozesses der Unterstützten Beschäftigung siehe auch EUSE (2005) Europäischer Dachverband für  
 Unterstützte Beschäftigung – Informationsbroschüre & Qualitätsstandards (http://www.euse.org/resources/publications/EUSE%20Information%20 
 Brochure%20-%20German.pdf)

3 In der Folge EUSE (European Union for Supported Employment)
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Eine Methode der Arbeitsplatzakquise, die von den Fachdiensten der Unterstützten Beschäf-
tigung im Laufe der Jahre entwickelt wurde, ist „Job-Carving“ (Arbeitsplatzkreierung)4. Dabei 
wird ein Arbeitsplatz geschaffen, indem Teile eines Jobs oder zu erledigende Aufgaben in 
einem Unternehmen ermittelt werden, die dann durch einen Arbeitsuchenden übernommen 
werden können. Dies braucht Vorstellungskraft und Kreativität auf Seiten des Arbeitgebers/ der 
Arbeitgeberin und der Fachkraft der Unterstützten Beschäftigung, aber in vielen Fällen führt 
dies zu einer erfolgreichen Beschäftigung.

Obwohl dieser Ansatz offensichtlich einige Vorzüge aufweist, kann er auch die Gefahr bergen, 
dass diese geschaffenen Jobs nur vorübergehend sind und keine weiterführenden Perspektiven 
oder berufliche Entwicklungsmöglichkeiten für den/ die Beschäftige/ n aufzeigen. Außerdem 
kann diese Methode für einige Zielgruppen (wie zum Beispiel Menschen mit Lernschwierigkei-
ten außerordentlich sinnvoll sein, für andere Zielgruppen aber nicht gänzlich passend. Neben 
den naheliegenden Vorzügen dieses Arbeitsansatzes ist es auch immer wichtig, die Möglich-
keiten für die berufliche Entwicklung und weiterführende Optionen zu bedenken. In diesem 
Zusammenhang muss vor allem auch beachtet werden, dass viele Arbeitsuchende bzw. Be-
schäftigte über berufliche Kompetenzen oder Qualifikationen/ Ausbildungen verfügen, die sie 
zu komplizierteren Tätigkeiten befähigen. 

Eine der Stärken von Unterstützter Beschäftigung ist die individuell abgestimmte Herangehens-
weise, deshalb sollte sich diese Ansicht auch bei der Arbeitsplatzsuche durchsetzen. Es ist in 
der Unterstützten Beschäftigung üblich, dass Jobs mit informellen Methoden erreicht werden, 
wie z. B. Job Carving, Mundpropaganda, informellen Verträge und ausgedehnten betrieblichen 
Praktika. Wenn diese Ansätze für den/ die Arbeitsuchende/ n passen, ist nichts dagegen einzu-
wenden. Seit der Erweiterung der Unterstützten Beschäftigung ist es den Fachdiensten jedoch 
ein generelles Anliegen, dass auch der Wissenstand über die formellen Methoden der Arbeits-
platzsuche erhöht und entwickelt wird. Die formellen Methoden würden auch Bewerbungsbö-
gen, das Verfügen über den eigenen Lebenslauf und das Üben von Vorstellungsgesprächen be-
inhalten. AnbieterInnen von Dienstleistungen der Unterstützten Beschäftigung sollten sowohl 
für formelle als auch für informelle Wege der Arbeitsplatzsuche ein Bewusstsein haben und dies 
sollte zu verbesserten fundierten Entscheidungen und Selbstbestimmung der Arbeitsuchenden 
führen und die Kompetenzen der Fachkräfte im Hinblick auf die Bedürfnisse und Bedarfe der 
ArbeitgeberInnen erweitern. 

Es gibt Themen , die die Frage behandeln, wer die Arbeitsplatzsuche durchführen soll. Einige 
Projekte beschäftigen eine Person zur Arbeitsplatzsuche, andere meinen, dass der/ die Mitar-
beiterIn in der Unterstützten Beschäftigung dies durchführen sollte und einige befähigen die 
einzelnen Arbeitsuchenden diese Aktivitäten selbst durchzuführen. Wahrscheinlich werden 
alle AnbieterInnen dieser Dienstleistung behaupten, die Wünsche der Arbeitsuchenden voll-
kommen zu berücksichtigen. Es gibt aber Belege dafür, dass sich die Erwartungen, die Arbeit-
suchende an eine Beschäftigung stellen, nur bis zu den Grenzen der Fähigkeiten der Fachkräfte 
erstrecken. Die Entscheidung wer die Arbeitsplatzsuche durchführt mag durch finanzielle und 
personelle Einschränkungen beeinflusst sein, doch obwohl jeder dieser Ansätze Vorzüge hat, 

4 Oft auch als „Job-Creation” bezeichnet.

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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Arbeitsplatzsuche

scheint der Erfolg jeglichen Ansatzes von den Kompetenzen des jeweiligen Personals bzw. den 
Arbeitsuchenden5 abzuhängen. 

Außerdem ist das Suchen eines Arbeitsplatzes für eine bestimmte Person mit den Methoden 
der Unterstützten Beschäftigung ein anderer Ansatz, als das Suchen einer Person für einen 
bestimmten Job. 

Es gibt die Erkenntnis in vielen, wenn nicht in allen europäischen Ländern, dass die Phase der 
Arbeitsplatzsuche ein verbesserungswürdiger und voranzutreibender Bereich ist.

Fairerweise muss man den Fachdiensten von Unterstützter Beschäftigung zugestehen, dass 
es schwierig ist, effiziente Arbeitsplatzsuchen durchzuführen, wenn es wenig verfügbare und 
bewährte Aus- und Fortbildung zu diesem Thema gibt. 

Position des Europäischen  
Dachverbandes für Unterstützte Beschäftigung 

Der Europäische Dachverband für Unterstützte Beschäftigung erkennt den entscheidenden Bei-
trag, den die Arbeitsplatzsuche in der Unterstützten Beschäftigung spielt. Deshalb ist es auch 
wesentlich dass die Arbeitsplatzsuche auf professionelle und effiziente Weise durchgeführt 
wird. Um eine erfolgreiches „Job matching“ (Übereinstimmung von Bedarf und Fähigkeiten) zu 
erreichen muss die Arbeitsplatzsuche vorerst angeleitet werden. Dies kann nur durch die Fach-
kräfte in der Unterstützten Beschäftigung geschehen, die über entsprechende umfassende und 
detaillierte Informationen über den Arbeitsmarkt, verbunden mit dem Wissen über die regiona-
len Unternehmenstätigkeiten, verfügen. 

Während der Phase 2 (Fähigkeitsprofil), sind die Fachkräfte dazu verpflichtet so viele Informa-
tionen wie möglich über den/ die Arbeitsuchende/ n herauszufinden6. Es ist gleichermaßen 
wichtig, dass eine entsprechende Verpflichtung besteht eine/ n potentielle/ n ArbeitgeberIn zu 
finden. Falls sich während der Analyse eines Unternehmens herausstellt, dass dieser Arbeits-
platz dem/ der aktuellen Arbeitsuchenden nicht entspricht, ist die Zeit und Anstrengung nicht 
verschwendet, denn dieses Wissen kann möglicherweise anderen Arbeitsuchenden nutzen. 

Das Fehlen von entsprechenden Aus- und Weiterbildungen ist eine Sorge des Europäischen 
Dachverbandes für Unterstützte Beschäftigung. Es ist sowohl entscheidend als auch herausfor-
dernd, diese Lücke zu schließen, sodass die Vermittlungserfolge in der Unterstützen Beschäfti-
gung erhöht werden können. 
Die alle zwei Jahre stattfindenden EUSE Konferenzen bemühten sich in der letzten Zeit, Work-
shops und Vorträge zu Arbeitsplatzsuche und Marketingmethoden anzubieten. 
Der Dachverband für Unterstützte Beschäftigung unterstreicht, dass der/ die Arbeitsuchende 

5 Spjelkavik/ Evans (2007): Impressions of Supported Employment – A study of some European Supported Employment Services and their activities; p. 16.  
 Work Research Institute, Oslo.

6 Siehe auch EUSE Postionen „Fähigkeitsprofil“



26

eine Rolle im Prozess der Arbeitsplatzsuche spielen muss. Unterstützte Beschäftigung kann die 
Arbeitsuchenden ermächtigen ihre eigenen beruflichen Wünsche zu ermitteln. Dies sollte die 
Chancen steigern, dass die Suche eines passenden Arbeitsplatzes erfolgreich verläuft. Durch die 
aktive Rolle in dem Prozess soll der/ die Arbeitsuchende ermutigt werden seinen/ ihren Nutzen 
für einen geeigneten Betrieb zu sehen. Ihre Kompetenzen und Begabungen werden gebraucht 
und geschätzt und ihre Bedeutung in der Gesellschaft kann durch die Teilnahme am allgemei-
nen Arbeitsmarkt außerordentlich aufgewertet werden. 

Wenn eine Liste der potentiellen ArbeitgeberInnen erstellt wird, müssen sowohl Arbeitsu-
chende als auch Fachkräfte beteiligt werden, und Arbeitsuchende sollten ermutigt werden zu 
ermitteln, welche Unternehmen kontaktiert werden sollen. Nach der Auswahl der zu kontaktie-
renden Unternehmen sollten die Details des Erstkontakts vereinbart und mit Zustimmung und 
Erlaubnis des/ der Arbeitsuchenden durchgeführt werden. 

Die Materialien zur Verdeutlichung des Nutzens von Unterstützter Beschäftigung sollten die 
Tatsache widerspiegeln, dass wir es mit zwei unterschiedlichen Kundengruppen zu tun haben 
– den ArbeitgeberInnen und den Arbeitsuchenden. Marketing und Werbematerial sollte einen 
hohen Standard haben und die Professionalität der angebotenen Dienstleistung aufzeigen. 

Die Verwendung von sowohl formellen als auch informellen Methoden in der Arbeitsplatzsu-
che wird vom Europäischen Dachverband für Unterstützte Beschäftigung angeraten, denn dies 
erlaubt den Fachdiensten die Auswahl des geeignetsten Ansatzes für die jeweilige Situation. 

Schlussfolgerungen

In der Vergangenheit lag der Schwerpunkt der Arbeitsplatzsuche in der Erarbeitung der Bedürf-
nisse und Fertigkeiten der Arbeitsuchenden. Es sollte sich die Erkenntnis durchsetzten, dass die 
Einrichtungen von Unterstützter Beschäftigung mehr die Bedürfnisse von ArbeitgeberInnen 
analysieren und erforschen, mehr Anknüpfungspunkte und bessere Wege der Annäherung 
entwickeln müssen. Kreativität und Flexibilität werden benötigt wenn Entscheidungen über 
die Wege der Arbeitsplatzsuche getroffen werden und es ist vor allem durch gute, hochwertige 
Aus- und Weiterbildungen möglich, die Methoden der Arbeitsplatzsuche zu verbessert. 

Weiterer Lesestoff
•	 EUSE Positionen „Kontakt mit ArbeitgeberInnen“

•	 EUSE Positionen „Unterstützte Beschäftigung für Unternehmen“

•	 EUSE Positionen „Berufliche Entwicklung und beruflicher Aufstieg“

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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3.6 Kontakte 
mit ArbeitgeberInnen

Einführung

Wenn Unterstützte Beschäftigung1 erfolgreich sein soll, ist es wesentlich, dass AnbieterInnen 
Unterstützter Beschäftigung sowohl mit Arbeitsuchenden (KlientInnen) als auch mit Arbeitge-
berInnen arbeiten. MitarbeiterInnen in der Unterstützten Beschäftigung fokussieren vorerst auf 
die Ermittlung der Kompetenzen und Begabungen der Arbeitsuchenden und gleichen diese 
Fähigkeiten mit dem Bedarf der ArbeitgeberInnen ab. 

Dieses Positionspapier stellt die Position des Europäischen Dachverbandes für Unterstützte Be-
schäftigung im Hinblick auf ArbeitgeberInnenkontakte in der Unterstützten Beschäftigung dar. 

Hintergrund

Unterstützte Beschäftigung wurde in den 1970er und 1980er Jahren entwickelt, um Menschen 
mit Lernschwierigkeiten einen Zugang zu bezahlter Beschäftigung am allgemeinen Arbeits-
markt zu ermöglichen. Seit der Gründung des Europäischen Dachverbandes für Unterstützte 
Beschäftigung2 (EUSE) 1993, ist das Angebot der Unterstützten Beschäftigung in Europa schnell 
angewachsen. Gerade durch die Erweiterung der Zielgruppen auf alle Formen von Behinderun-
gen und Benachteiligungen ist eine Bewusstseinsbildung für die Arbeit mit ArbeitgeberInnen 
unabdingbar.

In den Anfängen hat sich Unterstützte Beschäftigung hauptsächlich auf den Unterstützungsbe-
darf der Arbeitsuchenden konzentriert, aber in letzter Zeit wurde zunehmend erkannt, dass ein 
Bewusstsein für den Unterstützungsbedarf der ArbeitgeberInnen essentiell für die Sicherung 
von Vermittlungserfolgen ist.

Es wird von den Fachdiensten Unterstützter Beschäftigung erkannt und akzeptiert, dass sie wei-
terhin ihre Kompetenzen und Methoden im Unternehmenskontakt entwickeln müssen. 

1 Siehe Glossar

2 In der Folge kurz EUSE (European Union for Supported Employment)

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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Die Themen

Unterstützte Beschäftigung hat überwiegend in der Phase 3 (Arbeitsplatzsuche), 4 (Kontakt 
mit ArbeitgeberInnen) und 5 (betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung) des Prozesses 
Kontakt mit ArbeitgeberInnen3. Es gibt eindeutige Belege, dass Einrichtungen Unterstützter 
Beschäftigung in der Phase 2 (Fähigkeitsprofil) eine beachtliche Zeit mit der Ermittlung der 
Arbeitsplatzanforderungen für die Arbeitsuchenden verbringen. Aber es gibt wenig Hinweise, 
dass die gleiche Energie und Zeit für das Verständnis und die Hinwendung zu den Arbeitgebe-
rInnenbedürfnissen aufgebracht werden. In Anbetracht der Tatsache, dass es das Recht des Un-
ternehmers, der Unternehmerin ist, über Personalrekrutierung und -auswahl zu entscheiden, ist 
die Erkenntnis gerechtfertigt, dass ArbeitgeberInnen in gleichem Maße KundInnen sind. Zudem 
ist es sowohl für die Dienstleistungsorganisationen als auch für die Arbeitsuchenden erforder-
lich, ein Bewusstsein für den Arbeitsmarkt zu entwickeln um sowohl den derzeitigen Bedarf als 
auch zukünftige Trends einschätzten zu können. 

Fachdienste Unterstützter Beschäftigung kontaktieren ArbeitgeberInnen hauptsächlich mit der 
Absicht Arbeitsplätze und passende betriebliche Praktika zu ermitteln. Aber sie sollten sich be-
wusst sein, dass die UnternehmerInnen – neben der Rekrutierung von Arbeitskräften – zusätz-
liche Bedürfnisse haben können. Aus der Perspektive von Unterstützter Beschäftigung könnte 
diese Bewusstseinsbildung in Bezug auf Behinderung, Wissen über öffentliche Subventionen 
und Förderprogramme sowie anwendbare Lösungen für Themen, die mit Gesundheit, Schutz 
und Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in Zusammenhang stehen, einschließen. 

Darüber hinaus fordern UnternehmerInnen oft Unterstützung bei der Entwicklung und Ein-
führung von guter Praxis und Beschäftigungsstrategien betreffend ArbeitnehmerInnen und 
BewerberInnen mit Behinderungen. Durch die Nutzung eines Fachdienstes der Unterstützten 
Beschäftigung, können ArbeitgeberInnen ihre Corporate Social Responsibility (soziale Verant-
wortung des Unternehmens) erkennen und zeigen und dies kann umgekehrt zu einer inklusi-
veren Gesellschaft führen. 

Es gibt Belege, dass es in Europa große Niveauunterschiede in der Ausbildung gibt, die für das 
Personal in der Unterstützten Beschäftigung insgesamt angeboten wird4. Einige Europäische 
Staaten bieten Ausbildungen und Abschlüsse in Unterstützter Beschäftigung während andere 
nur wenig Angebote für neues und bestehendes Personal vorzuweisen haben. Im Besonderen 
gilt dies für die bruchstückhaften Ansätze zu Aus- und Weiterbildungen in Bezug auf Arbeits-
platzsuche, Marketingmethoden, Arbeitsrecht und Gesetzgebung betreffend Behinderung und 
allgemeine Kompetenzen im Hinblick auf die Kooperation mit Unternehmen. Das Fehlen von 
verfügbaren Ausbildungen in diesen speziellen Bereichen hat eine nachteilige Wirkung im Kon-
takt mit ArbeitgeberInnen des privaten und öffentlichen Sektors. Ein entscheidender Aspekt in 

3 Für weitere Informationen zu den 5 Phasen des Prozesses der Unterstützten Beschäftigung siehe auch EUSE (2005) Europäischer Dachverband für  
 Unterstützte Beschäftigung – Informationsbroschüre & Qualitätsstandards (http://www.euse.org/ resources/ publications/EUSE%20Information%20 
 Brochure%20-%20German.pdf) 

4 Spjelkavik/ Evans (2007): Impressions of Supported Employment – A study of some European Supported Employment Services and their activities; p. 16.  
 Work Research Institute, Oslo.

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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Kontakte mit ArbeitgeberInnen

der Unterstützten Beschäftigung und ein Schlüssel zum Erfolg ist die Fähigkeit, die Anforderun-
gen des Unternehmens mit den Kompetenzen des/ der potentiellen Beschäftigten in Einklang 
zu bringen. Wenn die Übereinstimmung richtig vorgenommen wurde, führt das zu einer Win-
Win-Situation, wobei sowohl das Unternehmen als auch der/ die neue MitarbeiterIn seine/ ihre 
Ziele erreicht haben. 

Die Arbeit mit ArbeitgeberInnen läuft nicht immer über persönliche Kontakte. Werbematerialen 
können eine einflussreiche Rolle spielen in der professionellen Vermarktung von Unterstützter 
Beschäftigung. Erfahrungen haben gezeigt, dass derzeit eine große Auswahl an Unterlagen mit 
beträchtlichen qualitativen Unterschieden genutzt wird. Marketing und Werbematerial können 
in der Herstellung teuer sein, sie können aber - vorausgesetzt sie sind professionell gemacht - 
eine positive Wirkung auf zukünftige ArbeitgeberInnen haben.

Position des Europäischen Dachverbandes 
für Unterstützte Beschäftigung 

Der Europäische Dachverband für Unterstützte Beschäftigung erkennt und akzeptiert, dass 
ArbeitgerInnen eine entscheidende Rolle in der Unterstützten Beschäftigung inne haben. 
Deshalb ist es unerlässlich, dass mit ArbeitgeberInnen während des Prozesses der Unterstütz-
ten Beschäftigung auf professionelle und wirksame Weise gearbeitet wird. Ein strukturierter An-
satz kann zu mehr Erfolg führen in Bezug auf Übereinstimmung der Fähigkeiten des Menschen 
mit Behinderung mit den Anforderungen des Arbeitgebers/ der Arbeitgeberin. Als Fachdienst 
muss das Personal in der Unterstützten Beschäftigung gute Kenntnisse über den regionalen 
Arbeitsmarkt und die Unternehmen betreffende Themen zur Beschäftigung haben. Es muss 
außerdem in der Lage sein, dieses Wissen für UnternehmerInnen in Form einer Expertise darzu-
stellen. Zusätzlich sollte das Personal in der Unterstützten Beschäftigung an der Tätigkeit von 
UnternehmerInnen interessiert sein und ihren manchmal einzigartigen Bedarf im Hinblick auf 
Personal und Qualifizierung verstehen. Dies wird zum Aufbau einer starken Partnerschaft, zu 
gegenseitigem Vertrauen und Respekt führen und wird es ermöglichen, den Nutzen des Kon-
taktes mit den Dienstleistungsorganisationen für die ArbeitgeberInnen sichtbar zu machen. 

Wenn wir mit UnternehmerInnen arbeiten, müssen wir akzeptieren, dass Unternehmen vorwie-
gend zur Gewinnerwirtschaftung geführt werden. Wir sollten zu jeder Zeit zeigen, dass wir die 
Erreichung dieses Ziels durch die Personalrekrutierung über unser Angebot unterstützen. Für 
Unterstützte Beschäftigung reicht es nicht mehr auf das Argument zu vertrauen, dass es aus 
sozialer Sicht „richtig ist, das zu tun“. DienstleisterInnen sollten zudem in der Lage sein zu ver-
mitteln, dass es auch aus einem wirtschaftlichen Blickwinkel die richtige Vorgehensweise ist. 

Die Materialien zur Darstellung des Nutzens von Unterstützter Beschäftigung sollten die Tatsa-
che widerspiegeln, dass zwei unterschiedlichen Kundengruppen bedient werden – die Arbeit-
geberInnen und die Arbeitsuchenden. Marketing und Werbematerial sollte einen hohen Stan-
dard haben und die Professionalität der angebotenen Dienstleistung aufzeigen. 
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Die Anwendung von sowohl formellen als auch informellen Methoden in der Arbeitsplatzsuche 
wird vom Europäischen Dachverband für Unterstützte Beschäftigung strengstens angeraten, 
denn dies erlaubt den Dienstleistungsanbietern die Auswahl des für die jeweilige Situation 
geeignetsten Ansatzes. 

Schlussfolgerungen

Es gibt die generelle Erkenntnis und Akzeptanz innerhalb der Unterstützten Beschäftigung, 
dass DienstleistungsanbieterInnen mehr unternehmen sollten, um die Bedarfe von Arbeitge-
berInnen zu erkennen und engere Arbeitsbeziehungen aufzubauen. Ohne ArbeitgeberInnen 
gibt es keine Beschäftigungserfolge und wir sollten uns bewusst sein, dass die Annäherung an 
ArbeitgeberInnen auf deren spezielle Situation und Umstände zugeschnitten sein muss (indivi-
duelle Herangehensweise). Durch Aus- und Weiterbildung, Analyse und kontinuierliche Weiter-
entwicklung können für alle Beteiligten durch effiziente und effektive Arbeit mit ArbeitgeberIn-
nen Erfolge erzielt werden.

Weiterer Lesestoff
•	 EUSE Positionen „Arbeitsplatzsuche“

•	 EUSE Positionen „Unterstützte Beschäftigung für ArbeitgeberInnen“

•	 EUSE Positionen „Betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung“

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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3.7 Betriebliche und außer-
betriebliche Unterstützung

Einführung

Das Bereitstellen von hochwertiger betrieblicher und außerbetrieblicher Unterstützung ist für 
viele Menschen mit Behinderungen und anderen Benachteiligungen entscheidend für das Er-
langen und Erhalten von bezahlter Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt.
Betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung ist die 5. Phase im 5-Phasen-Prozess1 der 
Unterstützten Beschäftigung2. Wirkungsvolle betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung 
ist das Kernelement von Unterstützter Beschäftigung und unterscheidet diese von üblichen 
Arbeitskräftevermittlungen. 

Dieses Positionspapier stellt die Position des Europäischen Dachverbandes für Unterstützte 
Beschäftigung bezüglich Unterstützung im Arbeitsprozess dar.

Hintergrund

Unterstützte Beschäftigung begann mit der Erkenntnis, dass die Methoden des „zuerst Qualifi-
zieren, dann Platzieren“ wenig zur Integration von Menschen mit Behinderungen ins normale 
Arbeitsleben beitrugen. Mit der Entstehung der Strategie des „Platzieren-Qualifizieren-Erhalten“ 
legte sich der Schwerpunkt auf eine Qualifizierung im realistischen Kontext eines Unterneh-
mens durch Fachkräfte der Unterstützten Beschäftigung anstatt in einer arbeitsmarktpoliti-
schen Einrichtung. Die früher übliche Praxis war es, Einzelne zu platzieren und durch systemati-
sche Verfahren zu qualifizieren, wobei mitunter der Unternehmenskultur und der verfügbaren 
kollegialen Unterstützung wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

Durch die Weiterentwicklung und die Ausdehnung von Unterstützter Beschäftigung auf eine 
größere Anzahl von Arbeitsuchenden, war auch eine Weiterentwicklung der Unterstützung im 
Arbeitsprozess nötig, um den Beschäftigungsbedürfnissen der relevanten Gruppen von Arbeit-
suchenden auch weiterhin gerecht zu werden. 

Unterstützte Beschäftigung sollte heute eine große Bandbreite von betrieblichen und außerbe-
trieblichen Unterstützungen zu Verfügung haben, welche auf die jeweiligen ArbeitnehmerIn-
nen mit Behinderungen, die KollegInnen und das Unternehmen zugeschnitten werden kön-
nen. Die ArbeitnehmerInnen werden unterstützt an den normalen Einführungen, Probezeiten, 
Durchführungs- und Arbeitsablaufentwicklungen teilzunehmen. Unterstützung am Arbeits-
platz ist mehr als direktes Qualifizieren am Arbeitsplatz. Unterstützung am Arbeitsplatz hilft 
den KollegInnen die neuen Angestellten so weit als möglich auszubilden und zu unterstützten, 

1 Für weitere Informationen zu den 5 Phasen des Prozesses der Unterstützten Beschäftigung siehe auch EUSE (2005) Europäischer Dachverband für  
 Unterstützte Beschäftigung – Informationsbroschüre & Qualitätsstandards (http://www.euse.org/resources/publications/EUSE%20Information%20 
 Brochure%20-%20German.pdf)

2 Siehe Glossar

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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dem Unternehmen, innerbetriebliche Abläufe auch für Personen mit Behinderung zugänglich 
zu machen und dem/ der ArbeitnehmerIn eine neue professionelle Rolle zu übernehmen und 
sein/ ihr Potential zu entwickeln. 

Die Themen

Obwohl das individualisierte Unterstützen am Arbeitsplatz für viele Personen mit Behinderung 
der Schlüssel für das Erlernen und das Erhalten des Jobs am allgemeinen Arbeitsmarkt ist, sind 
die finanziellen Mittel für diese Unterstützung in der Beschäftigung oft sehr limitiert. In vielen 
Ländern ist es nicht möglich, eine intensivere Unterstützung am Arbeitsplatz zu erhalten und 
üblicherweise ist die Zeit der Begleitung begrenzt. Das Ausmaß der erforderlichen Unterstützung 
ist oft zu Beginn des neuen Jobs höher und kann systematisch über die Zeit abebben. Kontinu-
ierliche Unterstützung sollte aber bei Bedarf des Arbeitnehmers/ der Arbeitnehmerin bzw. des 
Arbeitgebers/ der Arbeitgeberin verfügbar sein, da dies nachweislich ein Erfolgsfaktor im gesam-
ten Prozess ist, ohne den der Verlust des Arbeitsplatzes riskiert wird3. Oft ist es sehr schwierig für 
notwendige längerfristige Unterstützung am Arbeitsplatz eine Förderung zu erhalten, während 
andererseits lebenslange Unterstützung in beschäftigungstherapeutischen Maßnahmen4 prob-
lemlos finanziert werden. Die kontinuierliche Unterstützung am Arbeitsplatz ist oft auf Krisenin-
tervention verkürzt und ist nicht als Unterstützung des/ der Beschäftigten konzipiert, die diesem/ 
r aber eine Teilhabe an Ausbildung und beruflicher Entwicklung ermöglichen würde5. 

Diese Art der Begleitung von Beschäftigten mit Behinderung, von KollegInnen und Unterneh-
men braucht, um erfolgreich arbeiten zu können, verschiedene Ausformungen im Hinblick auf 
die betroffenen Personen, die Zielgruppe und die Unternehmenskultur. Als sich Unterstützte 
Beschäftigung bezüglich der Auswahl der Arbeitsuchenden mit Behinderung erweiterte, be-
durfte das Angebot der betrieblichen und außerbetrieblichen Unterstützung ebenfalls einer 
Entwicklung, um weiterhin den Beschäftigungsanforderungen von Beschäftigten und Unter-
nehmerInnen gerecht zu werden. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass effektive Unterstüt-
zung am Arbeitsplatz mehr ist, als einfach ein Besuch am Arbeitsplatz. Sie beinhaltet hilfreiche, 
informative sowie emotionale Begleitung und Rückmeldung. Einige ArbeitnehmerInnen brau-
chen vermehrt Unterstützung, um im Unternehmen neue Aufgaben zu lernen und bevorzugen 
eine regelmäßige Begleitung durch MitarbeiterInnen der Unterstützten Beschäftigung. Andere 
haben eine hochwertige Qualifikation brauchen aber Unterstützung um die neue professionel-
le Rolle zu übernehmen und um mit Problemen mit KollegInnen umzugehen. Sie bevorzugen 
deshalb eine Unterstützung außerhalb des Unternehmens. 

Darüber hinaus variiert das Ausmaß der Unterstützung, das am Arbeitsplatz verfügbar sein soll-
te, von Unternehmen zu Unternehmen. Unterstützung am Arbeitsplatz dient sowohl den Be-
dürfnissen der ArbeitgeberInnen als auch der ArbeitnehmerInnen mit Behinderung, wodurch 

3 Doose, S. (2007): Unterstützte Beschäftigung – Berufliche Integration auf lange Sicht. Lebenshilfe Verlag, Marburg und Corden, A./ Thornton, P. (2002):  
 Employment Programmes for Disabled People – Lessons from research evaluations. Department for Work and Pensions In-house Report, Social  
 Research Branch, Department for Work and Pensions, London.

4 Siehe Glossar

5 Siehe auch EUSE Positionen “Berufliche Entwicklung und beruflicher Aufstieg”

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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es manchmal zu einem Konflikt bei der Zielsetzungen6 kommen kann. Es ist ein Balanceakt die 
Anforderungen der Unternehmen wahrzunehmen und die Anpassung und Veränderungen an-
zuleiten, die eine erfolgreiche Beschäftigung von Menschen mit Behinderung erst ermöglichen. 

Das Erscheinen von MitarbeiterInnen der Unterstützten Beschäftigung an einem Arbeitsplatz 
kann KollegInnen irritieren und den Menschen mit Behinderung stigmatisieren. Einige Beschäf-
tigte, z. B. mit psychischen Problemen oder früheren Suchtmittelmissbrauch wollen ihre Proble-
me den ArbeitgeberInnen und KollegInnen nicht immer eröffnen. Die zur Verfügung stehende 
Unterstützung von KollegInnen, Familienmitgliedern und Betroffenen wird einerseits nicht im-
mer systematisch genutzt, andererseits ist es schwierig, einzig auf die natürliche Unterstützung 
angewiesen zu sein bzw. kann dies zu einer Überforderung der KollegInnen führen.

Die verfügbare Unterstützung ist oft strikt auf die Arbeit betreffende Themen begrenzt. Die 
Stabilität von ArbeitnehmerInnen am Arbeitsplatz ist von einer Vielzahl von Faktoren bestimmt, 
die ebenfalls von MitarbeiterInnen in der Unterstützten Beschäftigung in Kooperation mit den 
anderen PartnerInnen berücksichtigt werden müssen. 

Position des Europäischen 
Dachverbandes für Unterstützte Beschäftigung 

Kernelement von Unterstützter Beschäftigung ist es all die verschiedenen betrieblichen und außer-
betrieblichen Unterstützungen anzubieten, die es dem/ der Beschäftigten ermöglichen, ein/e ge-
schätzter/ e Mitarbeiter/ Mitarbeiterin zu werden und zu bleiben. Job Coaching7 und Unter-stützte 
Beschäftigung stellen eine professionelle Strategie dar, die auf ArbeitnehmerInnen, KollegInnen 
und ArbeitgeberInnen abzielt. Es ist wichtig, dass die Rolle der MitarbeiterInnen der Unterstützten 
Beschäftigung für alle beteiligten Parteien sehr klar und transparent ist. Unterstützung am Arbeits-
platz ist ein interaktiver Prozess die den/ die Beschäftigte/ n erfolgreich unterstützt neue Rollen zu 
übernehmen und ihre/ seine berufliche und persönliche Entwicklung zu pflegen. Unterstützung 
am Arbeitsplatz soll den Unternehmen helfen Diversity (Vielfalt) in ihren Unternehmen zu fördern 
und erfolgreich Personen mit verschiedenen Fähigkeiten und Unterstützungsbedarf einzuschlie-
ßen. Unterstützung am Arbeitsplatz und technische Hilfsmittel sollten unauffällig sein und in die 
Unternehmenskultur passen, kollegiale Unterstützung sollte ermutigt und ermöglicht werden. 

Ein personenzentrierter Plan sollte die unterschiedlichen gemeinschaftlich erbrachten betrieb-
lichen und außerbetrieblichen Unterstützungen abstimmen. Ein barrierefreier Aktionsplan8, 
der auf dem in einer früheren Phase des Prozesses erstellten Fähigkeitsprofil einer Person sowie 
einer Analyse des Arbeitsplatzes und der Unternehmenskultur basiert, sollten die Ausbildung 
und die Unterstützungsleistung anleiten. Die Qualifizierung und Unterstützung des/ der Be-
schäftigten müssen zweckentsprechend sein und die Selbständigkeit am Arbeitsplatz und 
Weiterentwicklung fördern.

6 Siehe auch EUSE Positionen “Kontakt mit ArbeitgeberInnen”

7 Siehe Glossar

8 Siehe Glossar
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Die Fachkräfte der Unterstützter Beschäftigung sollten mit ArbeitnehmerInnen und Arbeitge-
berInnen bevorzugte Qualifizierungsmaßnahmen und Lernansätze, Adaptierungen und Un-
terstützungsstrategien festlegen, die den individuellen Bedürfnissen entsprechen und in die 
Unternehmenskultur passen. KollegInnen und UnternehmerInnen sollten aktiv an dem Prozess 
teilhaben und die notwendige Anleitung erhalten, um die neuen MitarbeiterInnen erfolgreich 
zu integrieren. KollegInnen können als MentorInnen für die neuen MitarbeiterInnen fungieren 
und sie im Unternehmen unterstützen sowie als Kontaktperson für die MitarbeiterInnen der 
Unterstützten Beschäftigung zur Verfügung stehen.

Die ArbeitnehmerInnen sollen persönliche und systematische Unterstützung erhalten, um 
Arbeitsaufgaben zu lernen und durchzuführen und um sich erfolgreich in das Arbeitsteam zu 
integrieren. Beschäftigte sollten unterstützt werden um an den „typischen“ Einführungen, Pro-
bezeiten, Durchführungen un d Entwicklungsvorgängen teilzuhaben.

Jobmodifikationen, Arbeitshilfen und Adaptierungen können wirksame Mittel zur Anpassung 
des Arbeitsplatzes sein und helfen diesen für den Beschäftigten so zugänglich wie möglich zu 
machen. MitarbeiterInnen der Unterstützten Beschäftigung sollten deshalb allgemeine Kennt-
nisse über solche technischen Hilfsmittel, potentielle FörderungsgeberInnen für Anpassungen 
oder Spezialausstattung haben. 

Unterstützung und Qualifizierung sollten flexibel und für die Entwicklung von Beziehungen in-
nerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes einsetzbar sein sowie die Teilhabe an sozialen Ereig-
nissen und Aktivitäten mit KollegInnen auch außerhalb der Arbeit inkludieren. 

Es ist wichtig sich um regelmäßiges Feedback unter den beteiligten PartnerInnen zu bemühen 
und dies anzubieten. Fachkräfte der Unterstützten Beschäftigung sollten als MediatorInnen 
zwischen ArbeitnehmerInnen, ArbeitgeberInnen und KollegInnen fungieren können. Im Falle 
von Schwierigkeiten ist die schnelle Reaktion von Fachkräften der Unterstützten Beschäfti-
gung erforderlich und die Unterstützung der beteiligten Parteien, um das Problem so früh wie 
möglich zu lösen. Regelmäßiger Kontakt und eine vertrauensvolle persönliche Beziehung mit 
Beschäftigten, KollegInnen und UnternehmerInnen ist die Basis für eine erfolgreiche Unterstüt-
zung durch die Fachkräfte der Unterstützten Beschäftigung. 

Beschäftigte sollten unterstützt werden, um Arbeitsbedingungen entsprechend ihren indivi-
duellen Bedürfnissen, einen regulärer Arbeitsvertrag sowie Möglichkeiten zur Weiterbildung 
und zum beruflichen Aufstieg aushandeln zu können. Beschäftigten sollte Unterstützung zur 
Teilnahme an innerbetrieblichen und außerbetrieblichen Weiterbildungen sowie an beruflichen 
Entwicklungsmöglichkeiten angeboten werden. Unterstützung und Assistenz sollte auch für 
Beschäftigte zur Verfügung stehen, die in eine bessere Position im Unternehmen oder an einen 
anderen Arbeitsplatz wechseln wollen.

Die Unterstützung für die Beschäftigten und das Unternehmen sollte so intensiv und so lan-
ge wie notwendig bereitgestellt werden. Der Unterstützungsbedarf von MitarbeiterInnen mit 
Behinderungen verschwindet nicht mit ihrer Inklusion ins Unternehmen. Nachdem eine inten-

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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sive betriebliche oder außerbetriebliche Unterstützung nicht mehr nötig ist, sollte die Fachkraft 
der Unterstützten Beschäftigung ein Nachfolgesystem für die/ den Beschäftigte/ n etablieren. 
Die Fachkraft der Unterstützten Beschäftigung sollte mit ArbeitnehmerIn und ArbeitgeberIn in 
Kontakt bleiben, weil dies eine wirksame Methode zur Krisenprävention ist und die Möglichkeit 
bietet einen neuen Arbeitsplatz basierend auf guter Zusammenarbeit und Partnerschaft aufzu-
bauen. ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen sollten wann immer es nötig ist die Einrich-
tung für Unterstützte Beschäftigung kontaktieren können. 

Schlussfolgerungen

Eine gute betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung ist ein Kernelement der Unter-
stützten Beschäftigung, und macht diese zu einer erfolgreichen Methode, um für Menschen mit 
Behinderung eine Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt zu erlangen und zu erhalten. 
Studien belegen, dass für Menschen mit Behinderungen unterstützte Arbeitsplätze dauerhaf-
ter sind als nicht unterstützte. Dennoch sind Förderungen in vielen europäischen Ländern für 
längerfristige und gemeinwesenorientierte Unterstützung sehr begrenzt bzw. nicht verfügbar. 
Diese muss aber erhöht werden, um positive Effekte von betrieblicher und außerbetrieblicher 
Unterstützung vollständig nutzen zu können. 

Weiterer Lesestoff
•	 EUSE Positionen „Kontakt mit ArbeitgeberInnen “

•	 EUSE Positionen „Berufliche Entwicklung und beruflicher Aufstieg”

•	 EUSE Positionen „Werte, Standards und Prinzipien Unterstützter Beschäftigung“ 
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Einführung

Das Recht auf Bezahlung für eine Beschäftigung zählt zu den elementaren Prinzipien im Euro-
päischen Modell Unterstützter Beschäftigung. 
Dieses Positionspapier legt die Position des Europäischen Dachverbandes für Unterstützte 
Beschäftigung zu den Themen, die mit bezahlter und unbezahlter Beschäftigung in der Unter-
stützten Beschäftigung1 in Europa im Zusammenhang stehen, dar. 

Hintergrund

Der Europäische Dachverband für Unterstützte Beschäftigung (EUSE) wurde 1993 gegründet 
und hat folgende vereinbarte Definition von Unterstützter Beschäftigung: 
„Das Unterstützen von Menschen mit Behinderungen oder von anderen benachteiligten Gruppen 
beim Erlangen und Erhalten von bezahlter Arbeit in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes“ 
(Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung 2005).

Während weltweit geringfügige Variationen der Definition existieren, gibt es eine allgemeine 
Übereinkunft darüber, dass KlientInnen der Unterstützten Beschäftigung das übliche Gehalt 
für die geleistete Arbeit erhalten sollen. Trotz der allgemeinen Anerkennung des elementaren 
Prinzips von bezahlter Arbeit, bleibt die Sorge, dass KlientInnen in der Unterstützten Beschäf-
tigung nicht immer das übliche Gehalt bzw. den Mindestlohn (wenn ein solcher existiert) oder 
überhaupt eine Bezahlung erhalten. 

Die Themen

Die Themen, die um bezahlte und unbezahlte Arbeit kreisen, fußen in der Behauptung einiger 
Organisationen in Europa, dass sie Unterstützte Beschäftigung anbieten, aber aufgrund des 
Fehlens von Gehaltszahlungen, das Basiselement des Europäischen Modells von Unterstützter 
Beschäftigung nicht erfüllen können (bezahlte Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt).
Um diese zu klären ist es wichtig festzuhalten, was Unterstützte Beschäftigung in der vereinbar-
ten Definition nicht ist:

•	Betriebliches Praktikum – die geleistete Arbeit wird nicht bezahlt 

•	 Ehrenamtliche Arbeit – die geleistete Arbeit wird nicht bezahlt 

•	Berufliche Aus- und Weiterbildung – das ist keine Arbeit im eigentlichem Sinn

Obwohl Praktika und ehrenamtliche Arbeit selbst nicht zur Unterstützten Beschäftigung zäh-

3.8 Bezahlte und 
unbezahlte Arbeit

1 Siehe Glossar

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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len, ist es wichtig festzuhalten, dass sie zulässige und wichtige Methoden sein können, um 
Erfahrungen, Wissen und Selbstvertrauen in einem Arbeitsumfeld aufzubauen und um Indivi-
duen zu einer Beschäftigung zu verhelfen. Beides sind mögliche Wege für ArbeitgeberInnen 
ihre zukünftigen MitarbeiterInnen kennen zu lernen und können deshalb ihre Bereitschaft zur 
Beschäftigung2 erhöhen.

Dennoch besteht die Gefahr, dass - falls Personen in Praktikumsstellen oder in ehrenamtlicher 
Arbeit (d.h. in unbezahlten Jobs) bleiben - sie als arbeitend betrachtet und in dieser Situation 
belassen werden, ohne dass sie die Möglichkeit bekommen in Richtung Erwerbsarbeit weiter-
zugehen. Es gibt auch Hinweise dafür, dass einige Fachdienste von Unterstützter Beschäftigung 
Arbeitsuchenden bezahlte Jobs - wenn auch aus zulässigen Gründen, wie z. B. dem Verlust von 
Sozialleistungen oder fehlender Fähigkeiten in Bezug auf das Ausführen von Aufgaben in be-
zahlten Leistungsbereichen - nicht zugänglich machen. 

Position des Europäischen  
Dachverbandes für Unterstützte Beschäftigung 

Das Modell der Unterstützten Beschäftigung dreht sich um Unterstützungsmaßnahmen für 
Personen, die in Erwerbsarbeit – bezahlter Arbeit – tätig sind. Mit bezahlter Arbeit meinen wir:

•	 Individuen sollten entsprechende Bezahlung für die geleistete Arbeit erhalten – falls ein  
 staatlicher Mindestlohn existiert, sollte zumindest dieser bezahlt werden. Die allgemeinen  
 Arbeitsbedingungen (d.h. Urlaubsanspruch, Pensionssysteme und Leistungen) sollten jenen  
 anderer ArbeitnehmerInnen entsprechen.

Der Europäische Dachverband für Unterstützte Beschäftigung akzeptiert den Bedarf und den 
Wert eines gewissen Spektrums an Maßnahmen in der Unterstützung von Menschen mit Behin-
derungen und Benachteiligungen zur Erreichung einer Beschäftigung. Dennoch ist Erwerbsar-
beit (bezahlte Arbeit) das anerkannte Recht jedes Individuum und ein elementarer Aspekt des 
Europäischen Modells von Unterstützter Beschäftigung, der von allen Fachdiensten der Unter-
stützten Beschäftigung als abschließendes Ziel übernommen werden sollte.

Unbezahlte Arbeit wie z. B. Schnuppertage, betriebliche Praktika und Freiwilligenarbeit sind 
selbst keine Unterstützte Beschäftigung. Dennoch ist anzuerkennen, dass sie als weiterführen-
de Aktivitäten hin zu gesicherter bezahlter Arbeit am allgemeinen Arbeitsmarkt sinnvoll sein 
können. Diese Aktivitäten sollten aber strikt zeitlich limitiert werden und nur dann zum Einsatz 
kommen, wenn sie einem tatsächlichen Bedarf und den vereinbarten individuellen Ansprüchen 
des/ der Arbeitsuchenden entsprechen.

2 Weitere Details siehe EUSE Positionen „Betriebliches Praktikum“
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Schlussfolgerungen

Der Europäische Dachverband für Unterstützte Beschäftigung befürwortet nachdrücklich 
bezahlte Arbeit als das Recht jeder Person, die eine Beschäftigung auf Basis des Modells der Un-
terstützten Beschäftigung sucht. Der Europäische Dachverband für Unterstützte Beschäftigung 
akzeptiert andere vorkommende „unbezahlte“ Arbeitsmöglichkeiten als Teil eines individuellen 
Weges hin zu bezahlter Arbeit. Diese Arbeitsform sollte aber nur vorübergehend sein und dem 
spezifischen Zweck der Verbesserung der Fähigkeiten des Einzelnen dienen und die Weiterent-
wicklung und den Zugang zu bezahlter Arbeit bewirken. 

Weiterer Lesestoff
•	 EUSE Positionen „Werte, Standards und Prinzipien“ 

•	 EUSE Positionen „Betriebliches Praktikum“

•	 EUSE Positionen „Kontakte mit ArbeitgeberInnen“

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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3.9 Berufliche Entwicklung  
und beruflicher Aufstieg

Einführung

Für die Unterstützte Beschäftigung1 ist das Erlangen eines Arbeitsplatzes nicht das Ende der 
individuellen Entwicklung, sondern eine Stufe in einem permanenten Prozess. Das gesamte 
Arbeitsleben an einem gerade erhaltenen Arbeitsplatz verbleiben zu können, wird heute nur 
von wenigen erwartet. Der sich wandelnde Arbeitsmarktbedarf verlangt Vielseitigkeit und 
ArbeitnehmerInnen können sich durch kontinuierliche Kompetenzentwicklung einen Vorteil in 
der sich ändernden Wirtschaft verschaffen. Die meisten ArbeitnehmerInnen wollen ihre Kom-
petenzen und Erfahrungen weiterentwickeln, weil es neue Karrierechancen eröffnet und hilft 
Selbstvertrauen, Ansehen und Unabhängigkeit aufzubauen.

Hintergrund

Das Europäische Modell von Unterstützter Beschäftigung ermöglicht für Menschen mit Be-
hinderungen den Zugang zu bezahlter Arbeit am allgemeinen Arbeitsmarkt. Phase 5 des Pro-
zesses der Unterstützten Beschäftigung (betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung) 
beschreibt den Bedarf an kontinuierlicher Unterstützung für Beschäftigte, nicht nur um den 
Übergang in eine Beschäftigung zu erleichtern, sondern auch um die Möglichkeiten für die 
berufliche Weiterentwicklung festzustellen2. Ziel von individueller beruflicher Entwicklung 
und beruflichem Aufstieg ist es deshalb nicht nur die Nachhaltigkeit des bestehenden Jobs zu 
festigen, sondern auch neue Karrieremöglichkeiten in einem dynamischen Arbeitsmarkt zu 
eröffnen.

Zusätzlich sollte das Modell der Unterstützten Beschäftigung gewährleisten, dass Beschäftigte 
durch die Entfaltung von praktischer, sozialer sowie arbeitsplatzbezogener Selbständigkeit we-
niger abhängig von der Unterstützungsleistung von Fachdiensten werden. Die Unterstützung 
sollte ebenfalls dem Wissenserwerb über die Entwicklung von Soft-Skills (sozialen und Emotio-
nalen Fähigkeiten) dienen und über die Akkreditierung von beruflichen Fertigkeiten informieren. 

Die Themen

Wirtschaftslage und Arbeitmarkt ändern sich ständig, da Technologien und demographische 
Veränderungen auf die Beschaffenheit der regionalen Arbeitsmarktmöglichkeiten wirken. Man 
erkennt, dass Kompetenzen und in Beschäftigung zu stehen untrennbar miteinander verbun-
den sind und die politischen Strategien der Regierungen spiegeln dies zunehmend wider. Kein 

1 Siehe Glossar

2 Für weitere Informationen zu den 5 Phasen des Prozesses der Unterstützten Beschäftigung siehe auch EUSE (2005): Europäischer Dach-  
 verband für Unterstützte Beschäftigung – Informationsbroschüre & Qualitätsstandards (http://www.euse.org/resources/publications/EUSE%20Infor- 
 mation%20Brochure%20-%20German.pdf

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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Arbeitsplatz wird derzeit als langfristig sicher betrachtet und Beschäftigte, die kontinuierlich 
an ihren Fertigkeiten und Fähigkeiten, ihren Kenntnissen und ihrer Expertise arbeiten, sind in 
einer wesentlich besseren Position ihre Jobs zu erhalten bzw. die Flexibilität zu haben ihre be-
ruflichen Karrieren im Hinblick auf ihre Berufswünsche oder die wechselnde Wirtschaftslage zu 
verändern. 

Personen mit Behinderungen haben tendenziell ein niedrigeres Qualifizierungsniveau als die 
durchschnittliche Bevölkerung und sind daher gegenüber wirtschaftlichen Veränderungen 
gefährdeter. Sie sind überrepräsentiert in Jobs auf Einstiegsniveau und erleben oft Schwierig-
keiten in höher qualifizierte Arbeitsplätze, die sich in wissensbasierten Wirtschaftszweigen3 
eröffnen, zu gelangen. 
Es ist durchaus üblich, dass Beschäftigte mit Behinderung, die einen Arbeitsplatz gefunden 
haben, nicht mehr zu dem KlientInnenkreis in der Unterstützten Beschäftigung zählen. Dies 
kann durchaus als Widerspruch gesehen werden. Soll Unterstützte Beschäftigung einerseits 
dazu dienen, einen Job zu finden und sollte die Unterstützung dann „ausklingen“, um es dem/ 
der Beschäftigten zu ermöglichen ein integriertes Mitglied des Unternehmens zu werden? 
Oder sollte es andererseits in Betracht gezogen werden, dass die Unterstützung das gesamte 
Arbeitsleben währt und auch benötigt wird, um weitere Interventionen bezüglich beruflichen 
Aufstiegs oder Karriereentwicklung setzten zu können. Es gibt sicherlich Vorzüge auf beiden 
Seiten, aber es ist eindeutig, dass Dienstleistungen der Unterstützten Beschäftigung begrenzt 
sind und bereits damit kämpfen, dem existierenden Bedarf gerecht zu werden, auch ohne den 
zusätzlichen Druck eine Person bei einem Arbeitsplatzwechsel als Teil der beruflichen Entwick-
lung begleiten zu müssen.

Viele Menschen mit Behinderungen waren nicht für lange Zeit - wenn überhaupt – in Beschäfti-
gung und werden daher kaum die Möglichkeit gehabt haben Qualifikationen zu erlangen oder 
ihre vorhandenen zu aktualisieren. Ebenso wenig, um Kompetenzen zu erwerben, die Arbeitge-
berInnen übereinstimmend als Bedarf herausstreichen, nämlich die sozialen und emotionalen 
Fähigkeiten (Soft-Skills) wie z. B. Team-, Kommunikations-, Beziehungs- und Problemlösefähig-
keiten sowie Zuverlässigkeit.

Herkömmlicherweise konzentrierte sich Unterstützte Beschäftigung auf das Erhalten einer Be-
schäftigung und unterstützte die Qualifizierung einer Person, die diese zur Durchführung der in 
einer bestimmten Funktion erforderlichen Aufgaben und Verpflichtungen benötigte. Die Unter-
stützung ebbte meist ab, wenn die ArbeitnehmerInnen ihre Fähigkeiten zur Durchführung der 
Aufgaben zeigten und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Kompetenzen als Verantwor-
tung der ArbeitgeberInnen gesehen werden konnte. Nicht alle ArbeitgeberInnen stellten von 
sich aus fest, ob bei ihren ArbeitnehmerInnen Qualifizierungsbedarf bestand bzw. erfüllten die-
sen. Die Verantwortung kann daher auch bei dem/ der Beschäftigten liegen, Bildungsangebote 
sowohl innerhalb als auch außerhalb des Betriebes zu finden. Die Entwicklung von Soft-Skills 
wird manchmal durch ein Beurteilungsverfahren begleitet, dies wird aber von den Unterneh-
merInnen oft nicht beachtet.

3 Shima/ Zólyomi/ Zaidi (2008): The Labour Market Situation of People with disabilities in EU 25, European Center for Social Welfare Policy and  
 Research, Vienna.

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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Berufliche Entwicklung und beruflicher Aufstieg 

Die Entwicklung von Soft-Skills oder die Akkreditierung von beruflichen Qualifikationen kann 
helfen, Selbstwertgefühl aufzubauen und eine Arbeitsplatzbindung zu fördern und der/ die 
ArbeitnehmerIn somit auf Langzeitbasis für den/ die gleiche/ n ArbeitgeberIn arbeitet. Es kann 
Möglichkeiten für einen beruflichen Aufstieg eröffnen und könnte zu weniger Abhängigkeit 
von externer Unterstützung und damit zu Abnahme der Stigmatisierung führen. Die Art der 
Unterstützung könnte eher von einer pädagogischen als einer sozialen Betreuungsperspektive 
erfolgen.

Oft kann der Aufbau von emotionalen und sozialen Fähigkeiten einen zusätzlichen Nutzen für 
die Förderung der sozialen Unabhängigkeit darstellen und erweiterte Möglichkeiten für ein 
selbständiges Leben schaffen. Es kann helfen, die Personen zu stärken und persönliche Wün-
sche zu entwickeln. 

Das Potential für berufliche Entwicklung und beruflichen Aufstieg wird auch durch den regio-
nalen Arbeitsmarkt und die Verfügbarkeit von passenden Jobs, die die Interessen und Wünsche 
des Arbeitsuchenden bzw. des Beschäftigten treffen, beeinflusst.

Position des Europäischen  
Dachverbandes für Unterstützte Beschäftigung 

Karriereentwicklung sollte während und nach dem Prozess der Unterstützten Beschäftigung4 
eine wichtige Rolle spielen. Während des Prozesses, der Begleitung am Arbeitsplatz, sollten 
Möglichkeiten für die berufliche Entwicklung und den beruflichen Aufstieg festgestellt und 
Verbesserungspotentiale herausgefunden werden. Die ArbeitnehmerInnen sollten unterstützt 
werden, externe und interne Karriereentwicklungsmöglichkeiten zu beachten und eine im 
Hinblick auf Möglichkeiten und Verfügbarkeit fundierte Entscheidung zu treffen. Aktivitäten 
zur Karriereentwicklung sollten auch die lokalen und regionalen Beschäftigungstrends und den 
Arbeitsmarktbedarf bedenken5. 

Sehr häufig sind die Ressourcen der Unterstützten Beschäftigung beschränkt und der Aspekt 
der persönlichen Karriereentwicklung muss zu Gunsten der Unterstützung von Arbeitsuchen-
den zur Erlangen bzw. von Beschäftigten zur Erhaltung der bezahlten Arbeit am allgemeinen 
Arbeitsmarkt vernachlässigt werden. Der Europäische Dachverband der Unterstützten Beschäf-
tigung akzeptiert, dass die kontinuierliche Unterstützung der beruflichen Entwicklung im Pro-
zess der Unterstützten Beschäftigung auch ein Thema der vorhandenen Finanzierung ist. Die 
EUSE sieht die berufliche Entwicklung und den beruflichen Aufstieg als einen wichtigen Teil des 
Prozesses der Unterstützten Beschäftigung, der mit entsprechend Mitteln ausgestattet werden 
muss. 

4 Siehe auch EUSE Positionen „Betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung“

5 Für weitere Informationen zu den 5 Phasen des Prozesses der Unterstützten Beschäftigung siehe auch EUSE (2005): Europäischer Dachverband für  
 Unterstützte Beschäftigung – Informationsbroschüre & Qualitätsstandards (http://www.euse.org/resources/publications/EUSE%20Information%20 
 Brochure%20-%20German.pdf
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Die Einrichtungen von Unterstützter Beschäftigung müssen ein Gleichgewicht zwischen Un-
terstützung von Arbeitsuchenden bei der Arbeitsplatzerlangung und Langzeitbegleitung von 
bestehenden Beschäftigten finden. Unterstützte Beschäftigung muss auch anerkennen, dass 
nicht alle ArbeitnehmerInnen eine Veränderung wollen und dass viele mit ihrem existierenden 
Job und den Arbeitsbedingungen zufrieden sind. Das trifft im Besonderen dann zu, wenn die 
Dienstleistung der Unterstützten Beschäftigung einen passenden Arbeitsplatz gefunden hat 
und sichergestellt hat, dass der/ die Beschäftigte eine fundierte Entscheidung in Bezug auf 
seine/ ihre Arbeitswünsche und – vorlieben getroffen hat. Die Erhöhung des Mindestniveaus 
von Grundkompetenzen und von beruflicher Ausbildung rückt zunehmend in das Blickfeld 
von Regierungen und die Finanzierung für das Lernen am Arbeitsplatz ist oft vorhanden. Un-
terstützte Beschäftigung kann eine wesentliche Rolle spielen in der Gewährleistung, dass auch 
Angestellte und ArbeiterInnen mit Behinderungen diese Qualifizierungsangebote erhalten und 
in Anspruch nehmen. Langfristiges persönliches Planen auf Basis des individuellen Entwick-
lungsplanes sollte damit verbunden werden und der Zugang zu entsprechender Beratung und 
zu geeigneten Bildungsangeboten sollte unterstützt werden.

Methoden zur Arbeitsplatzanalyse können als Perspektive für die Entwicklung von persönli-
chen Handlungsplänen6 verwendet werden und Personen können unterstützt werden, staatlich 
finanzierte Qualifizierungsangebote in Anspruch zu nehmen, aber die entscheidende Aufgabe 
für die Fachdienste der Unterstützten Beschäftigung wird die Förderung der persönlichen Moti-
vation und der persönlichen Wünsche sein. 

Schlussfolgerungen

Einrichtungen der Unterstützten Beschäftigung sollen die berufliche Entwicklung und den 
beruflichen Aufstieg als einen wesentlichen Teil im Prozess der Unterstützten Beschäftigung 
wahrnehmen und sich um die entsprechenden Mittel für diese Aktivität bemühen. Für das 
partnerschaftliche Arbeiten mit KundInnen, ArbeitgeberInnen und Ausbildungseinrichtungen, 
ist es wichtig, Qualifizierungsangebote auszuhandeln, die Menschen mit Behinderungen in die 
Lage versetzten, ihre Vorteile in Bezug auf erweiterte berufliche und soziale Chancen durch per-
sönliches Streben wahrzunehmen. Die EUSE erkennt an, dass es außerordentlich schwierig ist 
ein Gleichgewicht herzustellen zwischen dem der begrenzten Ressourcen für das Erreichen von 
Jobmöglichkeiten für Arbeitsuchende und dem der gleichen begrenzten Ressourcen für einen 
beruflichen Aufstieg oder Jobwechsel zu Förderung der beruflichen Karriere.

Weiterer Lesestoff
•	 EUSE Positionen „Werte, Standards und Prinzipien Unterstützter Beschäftigung“

•	 EUSE Positionen „Betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung“ 

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung

6 Siehe Glossar
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3.10 Unterstützte Beschäfti-
gung für Unternehmen

Über Unterstützte Beschäftigung1

Unterstützte Beschäftigung begleitet Menschen mit Behinderungen oder andere benachtei-
ligte Gruppen bei der Erlangung und Erhaltung von bezahlter Beschäftigung am allgemeinen 
Arbeitsmarkt. 

Die Fachdienste der Unterstützten Beschäftigung gewährleisten, dass mit den Anforderungen 
und Anliegen der ArbeitgeberInnen in Bezug auf Personalakquisition in effizienter und professi-
oneller Weise umgegangen wird.

Die qualifizierten MitarbeiterInnen der Unterstützten Beschäftigung arbeiten mit Arbeitgebe-
rInnen und potentiellen ArbeitnehmerInnen und stimmen die Anforderungen der Unterneh-
merInnen mit den Fertigkeiten und Fähigkeiten der potentiellen MitarbeiterInnen ab. 

Der Nutzen für die ArbeitgeberInnen

•	Unterstützte Beschäftigung bietet Ihnen eine kostenlose und zuverlässige Dienstleistung  
 zur Personalrekrutierung.

•	Unterstützte Beschäftigung wird Ihnen den Zugang zu geeigneten potentiellen Arbeit- 
 nehmerInnen ermöglichen. Fachdienste der Unterstützten Beschäftigung werden Ihnen  
 nur jene Arbeitsuchenden vorstellen, die auch tatsächlich in der Lage sind, die für Sie  
 erforderlichen Aufgaben zu übernehmen. 

•	 Für Sie und Ihre neuer Beschäftigten wird es möglich sein, kontinuierliche Unterstützung  
 durch eine erfahrende und qualifizierte Fachkraft der Unterstützten Beschäftigung in  
 Anspruch zu nehmen. Damit ist die weitere erfolgreiche Abstimmung zwischen Ihnen  
 und Ihrem Arbeitnehmer/ Ihrer Arbeitnehmerin gewährleistet.

•	Die MitarbeiterInnen der Unterstützten Beschäftigung werden Ihre Personalakquisition  
 und  Ihre Auswahlverfahren - durch das Zusammenbringen des geeigneten Beschäftigten  
 mit dem passenden Job – verbessern und im Interesse Ihres Unternehmens engagierte und  
 langfristige MitarbeiterInnen anwerben und erhalten. 

•	Der Umstand, dass Sie Personen mit Behinderungen oder andern Benachteiligungen  
 anstellen kann zu einem Anstieg des Geschäftsbetriebes/ Absatzes und Gewinns führen,  
 durch z. B. die Zunahme der KundInnen aus Familien und Freundeskreis sowie aus der  
 allgemeinen Öffentlichkeit.

1 Siehe Glossar
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•	Die MitarbeiterInnen der Unterstützten Beschäftigung bieten Ihnen alle notwendigen  
 Informationen und Beratungen im Hinblick auf vorhandene finanzielle Anreize und  
 Förderungen. 

•	 Für die Koordination von jeglicher benötigter Qualifizierung für den/ die neue/ n  
 Beschäftigte wird Ihnen Begleitung bereitgestellt.

•	Unterstützte Beschäftigung kann Ihr Unternehmensprofil bereichern, weil es Ihnen erlaubt,  
 sich als ein Unternehmen zu präsentieren, dass die Chancengleichheit fördert. 

•	Durch die Nutzung des Angebotes der Unterstützten Beschäftigung können Unternehmen  
 Ihre Anerkennung und Ihr Engagement bezüglich Corporate Social Responsibility  
 (soziale Verantwortung von Unternehmen) darstellen. 

Hintergrund von Unterstützter Beschäftigung

Unterstützte Beschäftigung entstand in den 1970er Jahren in den USA und in Kanada und 
verbreitete sich weltweit. Der Europäische Dachverband für Unterstützte Beschäftigung wurde 
1993 gegründet, um die Entstehung von Unterstützter Beschäftigung in Europa zu fördern. 
Als Unternehmen haben Sie die Möglichkeit an einer weltweiten Dienstleistung teilzuhaben, 
die sowohl für Ihr Unternehmen als auch für Menschen aus benachteiligten Gruppen Vorteile 
bringt. 

Erfolg durch die Übereinstimmung  
von Anforderungen und Kompetenzen 
Durch die Erstellung von detaillierten Profilen werden die Kompetenzen und das Interesse von 
Arbeitsuchenden mit den Anforderungen des Arbeitsplatzes in Einklang gebracht. Eine gelun-
gene Übereinstimmung wird in einen Erfolg für beide, den Unternehmer/ die Unternehmerin 
und den Arbeitsuchenden münden. 

Erfolg durch Unterstützung

Durch Unterstützte Beschäftigung stehen für den Arbeitsuchenden, die KollegInnen und für die 
ArbeitgeberInnen geeignete Betreuungsmaßnahmen zur Verfügung. Die Unterstützung kann 
die Qualität von Mentoring haben, obgleich in einigen Fällen auch finanzielle Förderungen 
möglich sind.
Unterstützte Beschäftigung kann sowohl von öffentlichen als auch von privaten Unternehmen 
in allen Größen in Anspruch genommen werden. 

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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Finanzielle Vorteile durch  
die Fachdienste der Unterstützten Beschäftigung
Das Angebot der Unterstützten Beschäftigung ist eine professionelle, qualitätsvolle und kosten-
lose Dienstleistung. Sie können Ausgaben für Anzeigenschaltungen oder Personalbeschaffung 
einsparen, z. B. müssen Sie nicht Dutzende von Lebensläufen und Bewerbungsschreiben durch-
arbeiten. Eine Qualifizierung des/ der zukünftigen Beschäftigten wird – wenn nötig – ohne 
Kosten am Arbeitsplatz angeboten. 

Wirkung von Unterstützter Beschäftigung

Die Erfahrung zeigt, dass, Personen, die durch den Prozess der Unterstützten Beschäftigung 
rekrutiert wurden, von ArbeitskollegInnen gut aufgenommen und gefördert werden und sich 
gute Arbeitsbeziehungen entwickeln. Die MitarbeiterInnen der Unterstützten Beschäftigung 
können Ihnen helfen, Verfahren für die systematische Einführung und Weiterentwicklung der 
Beschäftigten mit Behinderungen zu entwickeln, wodurch eine Verbesserung von Produktivität 
und Effizienz erzielt werden kann. 

Für weitere Informationen zu Unterstützter Beschäftigung kontaktieren Sie bitte:

Dachverband berufliche Integration Austria
Parhamerplatz 9
1170 Wien
Tel.: +43 650 20 70 111
Email: office@dabei-austria.at
www.dabei-austria.at

Unterstützte Beschäftigung für Unternehmen
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Einführung

Die entscheidenden Herausforderungen für nationale und europäische politische Strategien 
betreffend Menschen mit Behinderungen sind niedrige Beschäftigungsraten, hohe Arbeitslo-
sigkeitsraten und eine eher hohe Abhängigkeit von Sozialleistungen. Menschen mit Behinde-
rungen haben öfters Schwierigkeiten in den Arbeitsmarkt einzutreten und ein höheres Risiko 
wieder hinausgedrängt zu werden. Die zukünftige Herausforderung ist es politische Strategien 
zu fördern, die Menschen mit Behinderungen ermutigen und ermächtigten können, in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt zu gelangen und dort zu verbleiben. 

Dieses Positionspapier stellt die Position des Europäischen Dachverbandes für Unterstützte Be-
schäftigung1 zu den wichtigsten Aspekten von Unterstützter Beschäftigung dar. Diese hat sich 
als eine erfolgreiche Strategie zur Förderung und zur Erhöhung der Arbeitsmarktteilhabe von 
Menschen mit Behinderungen erwiesen. Dieser Artikel erläutert die Ansätze, Methoden und 
Wirkungen von Unterstützter Beschäftigung als eine initiative politische Strategie zur Förde-
rung von Beschäftigung und sozialer Inklusion von Menschen mit Behinderungen. 

Hintergrund

Die Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die 
von der UN- Generalversammlung am 13. Dezember 2006 verabschiedet wurde, ist ein rechts-
verbindliches Abkommen und erfordert demnach die Bezugnahme der nationalen Gesetzge-
bungen. Staaten müssen die gesetzliche Übereinstimmung mit den Prinzipien der Konvention 
gewährleisten, wie z. B. die Verpflichtung, die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am 
sozialen, politischen und kulturellen Leben sicherzustellen – und ihr gleiches Recht zu arbeiten 
und ihren Lebensunterhalt zu verdienen. 

Arbeitsmarktteilhabe von Menschen mit Behinderung ist auch ein entscheidendes Thema im Ak-
tionsplan der Europäischen Union für Menschen mit Behinderungen für 2008 und 2009. EU-Richt-
linien und die europäische Strategie für Menschen mit Behinderungen nehmen ebenfalls explizit 
auf die Erhöhung der Beschäftigung unter Menschen mit Behinderungen und die Beseitigung von 
Diskriminierung Bezug. Darüber hinaus legt das gemeinsame europäische Prinzip der „Flexicurity“2 
(Flexibilität und Sicherheit), bestätigt vom Europäischen Rat am 24. Dezember 2007, den gemein-
samen Rahmen für die Integration der Flexicurity-Strategien in den Mitgliedstaaten der EU fest. 

3.11 Unterstützte  
Beschäftigung für politische 
EntscheidungsträgerInnen

6 Siehe Glossar

2 European Commission (2007): COM(2007) 359 final - Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through flexibility and security.  
 European Commission, Brussels. Flexicurity ist eine politische Strategie zur gleichzeitigen und absichtlichen Erhöhung der Flexibilität der Arbeits- 
 märkte, Arbeitsorganisationen und ArbeitnehmerInnen-ArbeitgeberInnen-Beziehungen einerseits und der Beschäftigungs- und Einkommens- 
 sicherheit andererseits. 

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung



47

Unterstützte Beschäftigung für politische EntscheidungsträgerInnen 

Deshalb sind politische EntscheidungsträgerInnen mehr denn je herausgefordert, gesetzliche 
Maßnahmen und Arbeitsmarktstrategien zu implementieren, die diese Entwicklungen reflektieren. 

Die Themen

Unterstützte Beschäftigung ist eine Maßnahme für Menschen mit Behinderungen und 
andere benachteiligte Gruppen zur Erlangung und Erhaltung einer Beschäftigung durch 
geeignete und kontinuierliche Unterstützung. Es ist daher eine personenzentrierte Metho-
de um die Arbeitsmarktteilhabe dieser Zielgruppe zu fördern. Unterstützte Beschäftigung 
wendet sich an alle Menschen mit Behinderungen, ungeachtet ihrer Einschränkungen. Die-
ses Konzept wurde in den 1970er Jahren in Nordamerika entwickelt und fand seinen Weg 
nach Europa in den 1980er Jahren. Die auf dem Einzelfall basierende Methode ist durch 
den folgenden 5-Phasen-Prozess definiert, der dem Prinzip des „Platzieren-Qualifizieren-Er-
halten“ folgt, das während der letzten beiden Dekaden als Modell für gute Praxis anerkannt 
wurde3:

•	Orientierung und Beauftragung: Alle Informationen, die es den Einzelnen möglich machen  
 eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, ob sie Unterstützte Beschäftigung nutzen  
 wollen oder nicht, werden zur Verfügung gestellt. 

•	 Erstellung eines Fähigkeitsprofils: Die Unterstützung von Personen zur Identifizierung ihrer  
 Kompetenzen und ihrer beruflichen Vorlieben und Wünsche

•	Arbeitsplatzsuche: Die Suche eines Arbeitplatzes unter Berücksichtigung der Bedürfnisse  
 aller beteiligten Parteien. 

•	Kontakte mit ArbeitgeberInnen: Die Arbeit mit ArbeitgeberInnen und Arbeitsuchenden  
 zur Festlegung mehrerer Themenbereiche einschließlich allgemeiner Arbeitsbedingungen,  
 erforderliche Kompetenzen, erforderliche Unterstützung der Dienstleistungsorganisationen  
 und/ oder verfügbaren Unterstützungen im Betrieb 

•	Betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung4: Unterstützung für KlientInnen und  
 Unternehmen entsprechend den Anforderungen

Methoden und Aktivitäten die – per Definition – nicht als Teil von Unterstützter Beschäftigung 
gesehen werden, sind beschäftigungstherapeutische Maßnahmen5, ehrenamtliche Tätigkeit 
und berufliche Ausbildung6. Die Ansätze und das Ausmaß, indem das Ideal von Unterstützter 
Beschäftigung von den Fachdiensten umgesetzt werden kann, variieren innerhalb Europas, 
aber folgende drei Hauptprinzipien von Unterstützter Beschäftigung werden von allen aner-
kannt:

3 Für weitere Informationen zu den 5 Phasen des Prozesses der Unterstützten Beschäftigung siehe auch EUSE (2005): Europäischer Dachverband für  
 Unterstützte Beschäftigung – Informationsbroschüre & Qualitätsstandards (http://www.euse.org/resources/publications/EUSE%20Information%20 
 Brochure%20-%20German.pdf)

4 Für weitere Details siehe auch die jeweiligen EUSE Positionen betreffend die 5 Phasen.

5 Siehe Glossar

6 Siehe auch EUSE Positionen „Werte, Standards und Prinzipien Unterstützter Beschäftigung“
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 1. Bezahlte Arbeit – der/ die Einzelne sollte ein der geleisteten Arbeit entsprechendes  
  Gehalt erhalten – falls ein nationaler gesetzlicher Mindestlohn existiert, sollte zumin- 
  dest dieser oder das branchenübliche Gehalt bezahlt werden.
 2. Allgemeiner Arbeitsmarkt – Menschen mit Behinderungen sollten als reguläre  
  ArbeitnehmerInnen tätig sein, mit gleichem Einkommen, gleichen Arbeitsbedingun- 
  gen wie andere Beschäftigte in öffentlichen, privaten und ehrenamtlichen Wirtschaft-  
  bzw. Arbeitsbereichen.
 3. Kontinuierliche Unterstützung – Dies verweist auf eine Unterstützung in ihrer  
  umfassendsten Konzeptionierung während einer bezahlten Beschäftigung. Die  
  Unterstützung ist individualisiert und richtet sich nach den Bedürfnissen der Arbeit- 
  nehmerInnen und ArbeitgeberInnen. 

Im Hinblick auf die politischen Strategien zur Arbeitsmarktteilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen und zu Dienstleistungen der Unterstützten Beschäftigung können die folgenden Dis-
kussionsbereiche identifiziert werden:

•	 Trotz des steigenden Angebots von Unterstützter Beschäftigung während der letzten   
 beiden Dekaden wird in vielen Staaten das vorhandene Potential nicht vollständig ge-  
 nutzt. Die Arbeitsmarktteilhabe von Menschen mit Behinderungen ist noch immer nicht  
 zufriedenstellend, wie niedrigere Beschäftigungsraten und geringere Verdienste zeigen7.  
 Eine aktuelle Studie weist darauf hin, dass in vielen Staaten geschützte Beschäftigung   
 immer noch die zuerst gewählte Maßnahme ist und somit gewisse Ansätze von „spezieller  
 und gesonderter Beschäftigung“ erhalten bleiben – obwohl die Vorteile von Unterstützter  
 Beschäftigung für Arbeitsuchende, Unternehmen und Gesellschaft offensichtlich sind.   
 Statistiken zeigen, dass die Anzahl der Menschen mit Behinderungen in geschützter Be- 
 schäftigung in vielen Staaten Europas seit dem Jahr 2000 zugenommen hat. Die Förderung  
 von Aktivitäten Unterstützter Beschäftigung in diesen Staaten impliziert einen Paradigmen- 
 wechsel in Richtung eines „Mainstreaming von Behinderung“, das nicht nur spezielle Dienst- 
 leistungsangebote im Hinblick auf Beschäftigung beinhaltet, sondern auch Maßnahmen  
 zur Förderung der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in allen politischen  
 Bereichen (bereichsübergreifende Politik)8.

•	 Ein Thema, das genaue Betrachtung erfordert, ist die Motivation für Arbeitsuchende an  
 Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik teilzunehmen. Die Angst vor dem Verlust von  
 Sozialleistungen – und das könnte das Ergebnis der Maßnahmen in vielen Ländern sein –  
 motiviert Menschen mit Behinderung nicht eine bezahlte Arbeit in Betracht zu ziehen.  
 Evaluationen zeigen, dass Rechtsvorschriften es für BeihilfenempfängerInnen erschweren  
 eine Arbeit auszuprobieren, ohne mit finanziellen Verlusten konfrontiert zu werden. Aber  
 es gibt Belege, dass dies durch staatliche bereichsübergreifende Strategien reduziert wer 
 den könnte (z. B. Kooperation von Ministerien)9. 

7 OECD (2003): Transforming Disability into Ability – Policies to promote work and income secure for disabled people. OECD, Paris.

8 European Centre for Social Welfare Policy and Research (2008): The Labour Market Situation of People with Disabilities in EU 25. European Centre,  
 Vienna.
9 OECD (2003): Transforming Disability into Ability – Policies to promote work and income secure for disabled people. OECD, Paris.

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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•	 Politische Strategien für Menschen mit Behinderungen zielen in der Regel auf eine große  
 und heterogene Gruppe ab. Die Vielfältigkeit dieser Gruppe ist eine der Herausforderun- 
 gen, wenn politische Strategien für Menschen mit Behinderungen im erwerbsfähigen Alter  
 erfolgreich implementiert werden sollen. Deshalb hat eine effektive Politik alle Personen  
 mit Behinderungen zu erreichen – unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse –  
 um die Wahrscheinlichkeit der Arbeitsmarktintegration für so viele Menschen mit Behinde- 
 rungen wie möglich zu erhöhen.

•	 Eine aktuelle Forschungsarbeit zeigt, dass Programme der aktiven Arbeitsmarktpolitik   
 zunehmend als eine Strategie betrachtet werden, die negativen Wirkungen des demogra- 
 phischen Wandels zu bewältigen, wie z. B. den mittelfristig erwarteten Arbeitskräftemangel.  
 Die Erhöhung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung an der Erwerbstätigkeit scheint  
 eine geeignete Strategie für die bessere Nutzung eines bisher zu wenig beachteten Arbeits- 
 kräftepotentials.

Das gemeinsame europäische Prinzip der Flexicurity wurde vom Europäischen Rat bestätigt 
und die Europäische Kommission ist zur Erkundung der Möglichkeiten für Menschen mit Be-
hinderungen im Rahmen von Flexicurity verpflichtet. Flexicurity wird von der Europäischen 
Kommission als Mittel zur weiteren Implementierung der Lissabon Strategie, zur Schaffung von 
mehr und besseren Jobs, zur Modernisierung des Arbeitsmarktes sowie zur Förderung von gu-
ter Arbeit durch neue Formen von Flexibilität und Sicherheit zur Erhöhung von Anpassungsfä-
higkeit, Beschäftigung und sozialen Zusammenhalts betrachtet. Flexicurity beinhaltet folgende 
Komponenten:

•	 Flexible und zuverlässige vertragliche Vereinbarungen aus der Perspektive von Beschäf- 
 tigen und ArbeitgeberInnen, von „Insidern“ und „Outsidern“, durch moderne Arbeitsgesetze,  
 Kollektivverträge und Arbeitsorganisation 

•	 Umfassende Strategien zum Lebenslangen Lernen, um eine kontinuierliche Anpassungs-  
 und Beschäftigungsfähigkeit zu gewährleisten, besonders für gefährdete Arbeitsplätze

•	 Effektive aktive arbeitsmarktpolitische Strategien, die Menschen helfen mit kurzfristigen  
 Veränderungen fertig zu werden, die Zeiten der Beschäftigungslosigkeit reduzieren und  
 den Übergang in eine neue Beschäftigung erleichtern. 

•	 Moderne Sozialversicherungssysteme, die geeignete Einkommensstützung anbieten,  
 Beschäftigung fördern und Arbeitsmarktmobilität ermöglichen 

Während Flexicurity bereits ausdrücklich die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter 
beinhaltet, muss die Europäische Kommission die Sicherstellung der Gleichberechtigung für 
Menschen mit Behinderungen im Rahmen von Flexicurity erst erarbeiten. 
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Position des Europäischen  
Dachverbandes für Unterstützte Beschäftigung 

Der Europäische Dachverband für Unterstützte Beschäftigung fördert die Unterstützte Be-
schäftigung als eine proaktive, personenzentrierte Methode, die Menschen mit Behinderungen 
einen Zugang zu ihrem Recht auf Arbeit ermöglicht. Unterstützte Beschäftigung hat sich als 
erfolgreicher Ansatz zur Erhöhung der Arbeitsmarkteilhabe erwiesen:

•	 Unterstützte Beschäftigung basiert auf und respektiert die beruflichen Bedürfnisse, 
  Wünsche und das berufliche Streben des Individuums, den Prinzipien von Individualität,  
 Respekt, Selbstbestimmung, fundierten Entscheidungen, Empowerment, Vertraulichkeit,  
 Flexibilität und Barrierefreiheit folgend. 

•	 Unterstützte Beschäftigung befasst sich mit einigen der sozialen, einstellungsrelevanten,  
 politischen und praktischen Hindernissen, die Menschen mit Behinderungen vom Arbeits- 
 markt und von bezahlter Arbeit ausschließen. 

•	 Unterstützte Beschäftigung handelt vom Erlangen und Erhalten von „echter Arbeit“ am  
 allgemeinen Arbeitsmarkt, die nachhaltige Integration und Einkommenssicherheit gewähr- 
 leistet und deshalb die Abhängigkeit vom Wohlfahrtssystem reduziert10. 

Das persönliche Einkommen und die finanzielle Sicherheit von Menschen mit Behinderungen 
hängen in erster Linie von ihrem Arbeitsstatus ab und sind die Bedingung für die volle Teilhabe 
am sozialen und wirtschaftlichen Leben. Deshalb hat Unterstützte Beschäftigung – als politi-
sche Strategie – positive Implikationen für soziale Inklusion und volle gesellschaftliche Teilhabe, 
die beide mit bezahlter Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt verbunden sind. Dieser 
Ansatz wird daher als vollkommen konsistent mit der Konvention der Vereinten Nationen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen betrachtet. Darüber hinaus richtet sich das euro-
päische Modell von Unterstützter Beschäftigung nach dem gemeinsamen Prinzip der Flexicurity 
und ist eine ausgezeichnete Vorgangsweise, um viele Komponenten von Flexicurity bereit zu 
stellen. 

Gesetzliche Rahmenbedingungen, wohlfahrtsstaatliche Systeme und Förderstrukturen va-
riieren innerhalb Europas, aber es gibt überzeugende Belege dafür, dass langfristige Förder-
strukturen für die Qualität der Dienstleistungen, für Innovation und Entwicklung des Bereiches 
sorgen11. Als scheinbar ungeeignet erwiesen sich kurzfristige Fördermaßnahmen, d.h. wenn 
Förderressourcen, die anderen Maßnahmen, wie z. B. berufliche Qualifizierung oder Ausbildung, 
zugedacht sind, verwendet werden oder wenn Fördermaßnahmen an unrealistische Erwartun-

10 Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung – Informationsbroschüre & Qualitätsstandards (http://www.euse.org/resources/publica- 
  tions/ EUSE%20Information%20Brochure%20-%20German.pdf) 
11 Corden, A./ Thornton, P. (2002): Employment Programmes for Disabled People – Lessons from research evaluations. Department for Work and Pensi-
ons In-house Report, Social Research Branch, Department for Work and Pensions, London.
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gen gekoppelt sind. Beides trifft auf kurzfristige Förderungen - eben auf jährliche Förderungen 
in einigen Staaten12 - zu, die völlig ungeeignet für die Bereitstellung von Unterstützter Beschäf-
tigung sind. 

Politische EntscheidungsträgerInnen sollen dort wo dies möglich ist, die nötigen Maßnahmen 
ergreifen um gesetzliche Rahmenbedingungen, Strukturen und Vorschriften zu gewährleisten, 
die eine Übereinstimmung mit der Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen und dem Flexicurity-Ansatz der Europäischen Union zeigen und 
die das Wachstum und die Innovation innerhalb des Bereiches von Unterstützter Beschäftigung 
fördern. Nationale Strategien zum „Mainstreaming13“ von Unterstützter Beschäftigung sind 
nötig und müssen den Werten, Prinzipien und dem Prozess von Unterstützter Beschäftigung 
Rechnung tragen. Gesetzgebung, Strukturen und Fördersysteme sollten die Wirkung von akti-
ven arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen im Allgemeinen und Unterstützter Beschäftigung im 
Besonderen widerspiegeln.

Schlussfolgerungen

Einkommenssicherheit und individuelle Autonomie, Gleichberechtigung und vollständige 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der bzw. in die Gesellschaft kann nur über die 
Arbeitsmarktteilnahme erreicht werden, da Beschäftigung entscheidend für ein gesichertes 
Einkommen ist. Nationale und europäische politische Strategien sollten beides gewährleisten 
- die Entwicklung von Unterstützter Beschäftigung als eine proaktive Strategie für Beschäfti-
gung und Einkommenssicherheit für Menschen mit Behinderungen sowie das Bereitstellen von 
geeigneten gesetzlichen und strukturellen Rahmenbedingungen, damit Personen mit Behinde-
rungen ihr Recht auf Arbeit wahrnehmen können.

12 Spjelkavik/ Evans (2007): Impressions of Supported Employment – A study of some European Supported Employment Services and their activities; p. 16.  
  Work Research Institute, Oslo 
13 Beachtung in allen politischen und praktischen Bereichen
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4. Vorwort zu den 
Umsetzungsleitfäden

Die praktischen Umsetzungsleitfäden sind von PraktikerInnen für PraktikerInnen verfasst um 
Erfahrungen und Know How übertragbar zu machen. Weiterführend und passend zu den 
Positionspapieren stellen sie sowohl grundsätzliches und praktisches Wissen als auch hilfreiche 
Tipps zum Prozess der Unterstützten Beschäftigung zur Verfügung. Sie illustrieren die einzelnen 
Schritte und zeigen praktische Aspekte der Umsetzung auf, ohne den Anspruch zu erheben, als 
einziger Zugang oder Umsetzungsmöglichkeit gelten zu wollen.
Indem praktische Erfahrungen zugänglich gemacht werden, können durch die LeserInnen 
Übertragbarkeiten auf die eigene Tätigkeit in der Unterstützten Beschäftigung geprüft und dis-
kutiert werden. Der Großteil der Leitfäden bezieht sich auf einzelne Phasen des Prozesses. Ein 
Leitfaden ist allerdings speziell auf für EntscheidungsträgerInnen in den Trägerorganisationen 
interessante Fragen der Auswahl von geeigneten MitarbeiterInnen in der Unterstützten Be-
schäftigung ausgerichtet und stellt nötige Kompetenzen und Fähigkeiten dieser in den Mittel-
punkt.

Die Umsetzungsleitfäden sind konsistent mit den Positionspapieren und enthalten eine Reihe 
von Basis-und Detailinformationen, nützlichen Ratschlägen und Tipps zur Umsetzung spezifi-
scher Maßnahmen im Prozess der Unterstützten Beschäftigung. Sie sind nicht endgültig, son-
dern veranschaulichen die Verfahren und Methoden bei der Berücksichtigung in der Bereitstel-
lung von Dienstleistungen der Unterstützten Beschäftigung.

Das EUSE-Instrument für das Vielfalt-Projekt hat die folgenden Umsetzungsrichtlinien in Bezug 
auf bestimmte Zielgruppen bestätigt:

•		 Haftentlassene	
•		 Personen	in	der	Genesungsphase	nach	dem	Drogenmissbrauch
•		 Neet-Jugendliche,	Jugendliche,	die	weder	in	Beschäftigung	noch	in	(Aus-)	Bildung	
 oder Schulung sind

Die Anpassungen wurden am Ende des jeweiligen Abschnitts vorgenommen.

Die Umsetzungsrichtlinien wurden von Praktikern für Praktiker erstellt und entwickelt, um den 
Leser zu ermuntern, bewährte Best-Practice-Verfahren von Maßnahmen in der Unterstützten 
Beschäftigung anzuwenden. Während das Gros der Umsetzungsrichtlinien auf eine Leistungs-
erbringung im Rahmen des fünfstufigen Verfahrens der Unterstützten Beschäftigung abzielt, 
haben wir auch einen „How-To“-Guide miteingeführt, um die Fähigkeiten und Fertigkeiten von 
potenziellen Dienstleistern im Bereich der Unterstützten Beschäftigung zu ermitteln.

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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Betriebliche und außer-
betriebliche Unterstützung

Orientierung und Beauftragung

Arbeitsplatzsuche

Kontakt mit ArbeitgeberInnen

4.1 Orientierung 
und Beauftragung

Einleitung

Die Orientierung ist die erste Phase im 5-Phasen-Prozess der Unterstützten Beschäftigung und wird 
vom Europäischen Dachverband für Unterstützte Beschäftigung (EUSE)1 wie folgt beschrieben: 
 „Diese Phase beinhaltet vermutlich die größte Bandbreite an Maßnahmen, die in ihrer Einzigartig-
keit nicht nur für spezielle Behinderungsgruppen interessant sein dürften, sondern für jede Gruppe 
von benachteiligten Personen.“

Empowerment

Vertraulichkeit 
BarrierefreiheitRespekt

Fundierte Entscheidungen

Selbstbestimmung

Individualität

Flexibilität 

1 Siehe Glossar

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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Der Orientierung liegen folgende Werte und Prinzipien zu Grunde:
Die grundlegenden Ziele dieser Phase sind, Informationen zugänglich zu machen und in ange-
messener Weise zur Verfügung zu stellen. Der Einzelne soll dabei unterstützt werden, mit Hilfe 
dieser Informationen sowie gesammelter Erfahrungen zu einer fundierten Entscheidung zu 
gelangen. Die Maßnahmen in dieser Phase müssen themenbezogen, personenzentriert und Teil 
eines vereinbarten Aktionsplanes
sein, mit dem der/ die Arbeitsuchende letztendlich auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt vermittelt werden soll. Am Ende dieser Phase soll der/ die Einzelne darüber fun-
diert entscheiden können, ob er/ sie die Unterstützte Beschäftigung zur Arbeitsuche nutzen 
und mit welcher Organisation er/ sie dies tun möchte. In dieser Phase sind die Begriffe KlientIn2 
und potenzielle/ r Arbeitsuchende/ r3 noch austauschbar.

Die Aktivitäten innerhalb dieser Phase variieren je nach konkreter Zielgruppe (Schulabgänge-
rInnen, Personen aus beschäftigungstherapeutischen Maßnahmen, KlientInnen der Tagesbe-
treuung, Arbeitslose, etc.) oder nach Behinderungsform. Unabhängig davon gibt es eine Reihe 
von bewährten Verfahren in der Orientierungsphase, die in diesem praktischen Umsetzungs-
leitfaden beschrieben werden.

Wieso ist eine gute Orientierungsphase nötig?

Eine gute Orientierungsphase stellt sicher, dass die zukünftigen KlientInnen fundierte Entschei-
dungen treffen können und sicher sein können, die Dienstleistung, die sie benötigen, auch 
tatsächlich zu erhalten bzw. Klarheit zu erlangen, welcher Prozess für sie der richtige ist. Daher 
ist es wichtig, in dieser Phase klare, genaue und stimmige Informationen zu geben und ein an-
genehmes Umfeld für den/ die Arbeitsuchende/ n zu schaffen, das auf Respekt und Vertrauen 
beruht. Die Aktivitäten in der Orientierungsphase zeigen auch den Standard der Dienstleistun-
gen der Unterstützten Beschäftigung, die der/ die Arbeitsuchende in Anspruch nehmen kann. 
Eine gute Orientierung bricht mit vielen herkömmlichen Integrationswegen, da sie als Alterna-
tive zu beschäftigungstherapeutischen Maßnahmen, Tageszentren oder dem Zu-Hause-Bleiben 
bezahlte Arbeit am freien Arbeitsmarkt anbietet.

Prozess der Orientierung

Dieser Prozess kann als Übergangsprozess gesehen werden, denn es geht um die Übergänge 
von der Schule in den Beruf, vom Krankenhaus auf einen Arbeitsplatz, von der Arbeitslosigkeit 
in Beschäftigung oder von einer beschäftigungstherapeutischen Maßnahme bzw. einem Tages-
zentrum in den allgemeinen Arbeitsmarkt.
Der Prozess der beruflichen Integration muss jeweils individuell gestaltet werden, vom Wunsch 
des/ der Einzelnen einen Arbeitsplatz zu finden bis hin zur Realisierung dieses Ziels. Die Reise 
vom ersten Gedanken bis zur konkreten Kooperation zwischen Arbeitsuchendem/ r und dem

2 Siehe Glossar

3 Siehe Glossar

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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Orientierung und Beauftragung

Anbieter der Unterstützten Beschäftigung muss die Individualität der einzelnen Person und 
den Respekt für deren Wünsche widerspiegeln. Daher wird der Prozess von Person zu Person 
unterschiedlich sein, abhängig von deren Bedürfnissen und Erfahrungen, von deren Behinde-
rung und Benachteiligung und von den jeweiligen persönlichen Lebensumständen.

Die im Folgenden beschriebenen fünf Schritte in der Orientierungsphase müssen nicht not-
wendigerweise in genau dieser Reihenfolge ablaufen. Je nach Bedürfnissen des/ der Arbeit-
suchenden können die Reihenfolge abgeändert oder einige Schritte gestrichen werden. Auch 
eine Überweisung an andere Dienste kann in jeder Phase sinnvoll sein abhängig von den 
Bedürfnissen und Wünschen des/ der Arbeitsuchenden.

Haftentlassene 

Die Orientierungs- und Beauftragungsphase ist bei der Arbeit mit Haftentlassenen von ent-
scheidender Bedeutung. Die Entwicklung einer tragfähigen Beziehung zwischen den Klienten 
und den Organisationen der Unterstützten Beschäftigung ist von entscheidender Bedeutung 
für den Verlauf der Unterstützung.

Die Orientierungsphase für Haftentlassene kann ab einer Verurteilung oder ab dem Zeitpunk 
des Freiheitsentzugs (im Gefängnis) beginnen, d.h. in allen Fällen geht es um Prozesse aus der 
Arbeitslosigkeit in die Beschäftigung.

Wenn der Prozess vom Freiheitsentzug in die Beschäftigung verläuft ist es empfehlenswert, 
dass der Prozess der Unterstützten Beschäftigung ab der Haftentlassung beginnen sollte, um 
einen gleitenden Übergang von der Haft zur Beschäftigungsaufnahme zu unterstützen. Diese 
Methode garantiert, dass eine angemessene Betreuungsmaßnahme ergriffen und eine tragfähi-
ge Beziehung zur Fachkraft aufgebaut wird.

Arbeitsmarktorganisationen sollten Schnittstellen zu den entsprechenden Strafjustizbehörden (Voll-
zugsanstalten, Rehabilitations- oder Bewährungszentren) etablieren und diese über ihre Dienste 
unterrichten, um die Klienten über die Angebote bei der Suche nach Arbeit und beim Erhalten eines 
Beschäftigungsverhältnisses zu informieren. Diese Kontakte gehören regelmäßig aktualisiert.

Personen mit Suchtproblematik in der Genesungsphase 

Das Abklären der individuellen Situation ist ein zentrales Element im Orientierungs- und Be-
auftragungsprozess. Der Klient hat womöglich mit dem Verlust eines unterstützenden persön-
lichen und sozialen Netzes, dem Verlust von Arbeit, von Freunden und seines Selbstvertrauens 
bzw. Selbstwertgefühls zu kämpfen. Viele Menschen in dieser Situation verlieren den Kontakt 
zur „realen Lebenswelt“ und kämpfen mit Gefühlen der Einengung. In der ersten Phase der 
Beauftragung ist es daher wichtig, mit dem Klienten an der Schärfung des Problembewusst-
seins zu arbeiten und den Klienten dafür zu sensibilisieren, dass zur Überwindung der aktuellen 
Situation Unterstützung notwendig sein wird.
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Phase 1 „Orientierung“

Phase 2 „Fähigkeitsprofil“

Vorbereitung des/der 
potenziellen Arbeitsuchenden

Planungsdiskussion /
Planungsgespräch

Erster Kontakt

Erstgespräch 

Aktionsplan

Personenzentrierte 
Planung

Neet-Jugendliche, Jugendliche, weder in Beschäftigung noch in 
(Aus-) Bildung oder Schulung 

Eine frühe Drop-out-Rate ist kennzeichnend für diese Zielgruppe. Deshalb ist es wichtig, dass 
das fünfstufige Verfahren der Unterstützten Beschäftigung flexibel gestaltet wird und zeitlich 
unlimitiert bleibt. Wenn ein durchgehendes Absolvieren aller fünf Stufen der Unterstützten Be-
schäftigung nicht möglich ist, dann sollte die Möglichkeit des Wiedereintritts vorgesehen sein, 
sofern die Person in der Lage ist, das Programm fortzusetzen.
Viele Jugendliche leiden oftmals an undiagnostizierten Behinderungen, wie z.B. ADHS, Legas-
thenie, psychiatrischen Leiden. In manchen Ländern sind Jugendliche mit extremen, ungelös-
ten sozialen Problemen konfrontiert, die unter anderem auch auf Migrationsbarrieren zurück-
zuführen sind. Im Anamneseprozess muss eine umfassende Aufarbeitung vorangegangener 
Barrieren gewährleistet werden.

Abbildung: Prozess der Orientierung

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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Methodik

Vorbereitung des/ der potenziellen Arbeitsuchenden

Die Arbeitsuchenden haben jeweils ihre ganz persönliche Geschichte, Erfahrungen und Res-
sourcen, wenn sie zum ersten Mal mit der Unterstützten Beschäftigung Kontakt aufnehmen. 
Die AnbieterInnen der Dienstleistungen haben kaum oder keinen Einfluss auf die Ausbildung 
oder früheren Berufserfahrungen der zukünftigen KlientInnen. Idealerweise kooperieren die 
Einrichtungen mit den Ausbildungsstätten um sich ein positives Bild zu verschaffen. Es ist 
anerkannt, dass Personen darin unterstützt und dazu befähigt werden müssen, eigene fundier-
te Entscheidungen entsprechend ihrer Beschäftigungswünsche zu treffen. Die Qualität dieser 
Erfahrung beeinflusst die zukünftige Kooperation zwischen dem/ der Arbeitsuchenden und der 
Einrichtung wesentlich.

Um mit Erwartungen passend umgehen zu können, müssen die Einrichtungen der Unterstütz-
ten Beschäftigung den Ausbildungseinrichtungen, Krankenhäusern, beschäftigungstherapeu-
tischen Maßnahmen, Rehabilitationseinrichtungen und finanzierenden Stellen entsprechend 
Informationen zur Verfügung stellen. Dies kann z. B. über entsprechende Folder oder über die 
Teilnahme an sowie Organisation von Informationsveranstaltungen für die wichtigsten An-
spruchsgruppen passieren. Formelle und informelle Beziehungen auf lokaler Ebene sollten zwi-
schen dem Anbieter der Unterstützten Beschäftigung und LehrerInnen, Eltern, Arbeitsämtern, 
Versicherungsanstalten, medizinischen und sozialen Fachkräften, BehinderungsexpertInnen 
sowie Selbstvertretungsorganisationen aufgebaut werden.

Haftentlassene

In dieser Phase des Prozesses ist es wichtig, dass der Klient/die Klientin die Umstände, die zur 
Verurteilung führten, offenlegt, da dies Auswirkungen auf die erforderliche Art der Unterstüt-
zung bzw. auf die Erarbeitung eines Karriereplans haben könnte. Jedes Land erlässt eigene Ge-
setze und Bestimmungen betreffend der Offenlegung von Verurteilungen im Zusammenhang 
mit Bewerbungsverfahren, Kreditvergabeverfahren, Abschluss von Versicherungsverträgen 
usw.

Je nach Gesetzeslage und den Bestimmungen müssen manche Verurteilungen nicht offenge-
legt werden. Diese werden dann als „getilgte Verurteilungen“ bezeichnet.

„Getilgte Verurteilung“ bedeutet, dass aufgrund der Art der Straftat, des Alters der Person zum 
Zeitpunkt der Straftat, der Verurteilung und der Zeitspanne seit der Verurteilung keine Offenle-
gungspflicht mehr besteht.
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Es gibt aber auch offenlegungspflichtige Verurteilungen, die niemals als getilgt gelten. Es wäre 
strafbar, diese Art von Verurteilungen nicht offenzulegen. Es gibt auch bestimmte Beschäfti-
gungsbereiche die verschlossen bleiben wie z.B. die Arbeit mit Kindern, der Pflegebereich, Bil-
dungsbereich etc. Es existieren weitere Gesetze und Bestimmungen, die ebenfalls im Sinne der 
Offenlegungspflicht von Verurteilungen zur Anwendung gelangen, wie: Kinderschutz, Schutz 
gefährdeter Erwachsener sowie bestimmte Bereiche der Beschäftigung, wie der Sicherheitsbe-
reich oder die Banken- und Finanzdienstleistungsbranche. In jedem Land existiert ein eigenes 
Regelwerk, das Einsicht in das Strafregister erlaubt. Es gibt bestimmte Bereiche der Arbeitswelt, 
wo Strafregisterauszüge verpflichtend sind – wie eben die schon erwähnten Bereiche. 

Entsprechende Prüfsysteme müssen vorhanden sein, um eine genaue Information über Straftä-
ter oder Verurteilungen von Haftentlassenen zu gewährleisten. Dienstleister im Bereich Unter-
stützte Beschäftigung müssen sicherstellen, dass sie über exakte Angaben betreffend Vorstra-
fen verfügen, da dies für die Unterstützung und die Marschrichtung in Richtung Beschäftigung 
bestimmend ist. Es muss ein gutes Verhältnis zwischen Organisationen der Unterstützten 
Beschäftigung und den Strafjustizbehörden aufgebaut werden.

Personen mit Suchtproblematik in der Genesungsphase 

Im Mittelpunkt steht ein individualisierter Interventionsansatz, der die oftmals komplexen Um-
stände und die individuelle Biographie des Klienten/der Klientin der Klienten berücksichtigt.   

Neet-Jugendliche, Jugendliche, weder in Beschäftigung noch in 
(Aus-) Bildung oder Schulung 

Es ist von großer Bedeutung bei der Arbeit mit dieser Zielgruppe frühzeitig mit dem Prozess des 
Empowerments zu beginnen. Der Jugendliche muss unterstützt werden, um die Notwendigkeit 
der Etablierung eines guten und offenen Verhältnisses zu erkennen.
 
Der/die MitarbeiterIn in der Unterstützten Beschäftigung müssen Strategien und Vorgehens-
weisen kennen, um einen frühen Dropout des Jugendlichen zu vermeiden. Spezialisten der 
Unterstützten Beschäftigung müssen nach innovativen Wegen suchen, um jungen Menschen 
dabei zu unterstützen, tragfähige Beziehungen zu etablieren, auf die der Jugendliche bei Pro-
blemen oder Konflikten gegebenenfalls zurückgreifen kann. Vertrauensbildende Maßnahmen 
und sicherzustellen, dass der Jugendliche auf die Unterstützung der Fachkraft in der Unter-
stützten Beschäftigung zurückgreift, sind die Schlüsselelemente zum Erfolg in dieser Phase des 
Prozesses.

Im Sinne eines erfolgreichen Übergangsmanagements kommt der Vernetzung und Koordinie-
rung der unterschiedlichen Akteure in diesem Prozess durch den Fachexperten der Unterstütz-
ten Beschäftigung eine wichtige Rolle zu. Das Ziel ist die Umsetzung eines multiprofessionellen, 
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ganzheitlichen Ansatzes im Sinne des Casemanagements. Das multiprofessionelle Team be-
schäftigt sich nicht nur mit Beschäftigungsagenden sondern sehr oft auch mit anderen invol-
vierten Bereichen, wie z.B. Wohnen, Freizeit, Finanzsituation und Beziehungen. Die Profis der 
Unterstützten Beschäftigung sollten in der Lage sein, ihren KlientInnen mit einem für ihn/sie 
zugeschnittenen Serviceportfolio zu unterstützen.

Es ist es wichtig, dass Jugendliche darauf vertrauen können, dass ihre Lebensträume und Vi-
sionen ernst genommen werden. Die Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung hat diese 
Informationen stets mit einfließen zu lassen, wenn es darum geht, das künftige Berufsbild aus-
zugestalten.

Die Experten der Unterstützten Beschäftigung sollten über hohe interpersonelle und soziale 
Kompetenz verfügen, um den Orientierungsprozess bei dieser Klientengruppe zu managen.
 

Erster Kontakt

Der erste Kontakt kann per Telefon oder E-Mail erfolgen oder durch einen Termin mit dem/ der 
Arbeitsuchenden zustande kommen, je nachdem welcher Weg für den/ die Einzelne/ n am pas-
sendsten ist. Ziel dieses ersten Kontaktes ist es, bei dem/ der Arbeitsuchenden ein Gefühl von 
Wertschätzung und Angenommen-Werden zu fördern. Weiters soll sichergestellt werden, dass 
für alle weiteren Treffen die notwendigen Vorkehrungen getroffen und räumlichen Gegeben-
heiten zur Verfügung gestellt werden können. Der/ die Arbeitsuchende bzw. die überweisen-
de Stelle muss diesbezüglich nach Bedürfnissen oder speziellen Anforderungen für das erste 
Gespräch befragt werden. Der erste Eindruck zählt, dazu gehören auch die Grundhaltung, die 
Handlungsweisen und das Ambiente in dem das Gespräch stattfindet.

Erstgespräch 

Idealerweise findet das erste Treffen unter vier Augen statt. In jedem Fall aber muss für die Kli-
entInnen ein Umfeld geschaffen werden, in dem es möglich ist Vertrauen, Selbstvertrauen und 
Respekt aufzubauen. 

•	 Ausrichten des Treffens
Soziales Umfeld: Das erste Treffen sollte immer in einer angenehmen und passenden Umge-
bung entsprechend den Bedürfnissen des/ der Arbeitsuchenden stattfinden. Idealerweise 
entscheidet der/ die Arbeitsuchende, wo das Treffen stattfindet, wichtig ist jedoch, dass der Ort 
barrierefrei zugänglich, ruhig und nicht zu öffentlich ist. Kleinere Anpassungen, entsprechend 
den Bedürfnissen des/ der Arbeitsuchenden, sollten besprochen und vorgenommen werden.

•	 Inhalte des ersten Treffens
In diesem Treffen sollen allgemeine Informationen über das Angebot der Unterstützten Be-
schäftigung gegeben werden und Umfang, Art und Besonderheiten der Unterstützung be-
sprochen werden. Die Arbeitsuchenden sollten aufgefordert werden, ihrerseits über Wünsche, 
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4 Siehe dazu Kapitel „Erstellung eines Fähigkeitsprofils“

Vorlieben, Erwartungen und Bedenken zu sprechen. Seitens der Einrichtung wird noch der Pro-
zess der Unterstützten Beschäftigung erklärt um sicher zu stellen, dass der/ die Arbeitsuchende 
die Aktivitäten und Rollen, die damit verbunden sind, versteht und damit einverstanden ist. In 
diesem Treffen sollte auch geklärt werden, inwieweit die jeweilige Person arbeiten will oder he-
rausfinden will, was es heißt, zu arbeiten. Wenn nötig kann danach eine Überweisung an einen 
anderen, besser passenden Dienst erfolgen oder es können Informationen über andere Unter-
stützungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden.

Der Umfang der Informationen und die Dauer des Treffens hängen von den Bedürfnissen des/ 
der potenziellen Arbeitsuchenden ab. Die Person muss in ihrer Entscheidung, ob dieses Ange-
bot für sie passend ist oder nicht, unterstützt werden. Für den/ die MitarbeiterIn der Einrichtung 
wiederum ist es wichtig bei diesem Treffen so viele Informationen wie möglich zu sammeln um 
abschätzen zu können, ob die für diese Person geeignete Unterstützung angeboten werden 
kann oder nicht. Außerdem muss die Zustimmung für die Kontaktaufnahme mit weiteren An-
spruchsgruppen wie etwa medizinischem Personal, Sozialberatungsstellen, Pflegeverantwortli-
che, etc. eingeholt werden.

Das Ergebnis des Treffens kann das Einholen von gewissen Informationen sein oder es kann bis 
zur tatsächlichen Vereinbarung über die weitere Zusammenarbeit und die Erarbeitung eines 
Aktionsplans gehen. Sobald ein Aktionsplan erarbeitet ist, folgt die nächste Phase der Unter-
stützten Beschäftigung – die Erstellung eines Fähigkeitsprofils4.

Planungsdiskussion

Die Planungsdiskussion ist eine wechselseitige Interaktion, in der beide Seiten Informationen 
geben und sammeln. Es liegt in der Verantwortung der Einrichtung der Unterstützten Beschäf-
tigung sicher zu stellen, dass Klarheit und Verständnis möglich sind. Vorrangig sind dabei die 
Wünsche und Interessen des/ der Arbeitsuchenden. Diese sollen in einer angenehmen und ver-
trauensvollen Atmosphäre so viele Informationen wie nötig sammeln und geben können. Am 
Ende soll der/ die Arbeitsuchende einen Überblick über in Frage kommende Beschäftigungs-
optionen, mögliche Auswirkungen auf den Bezug von anderen Sozialleistungen und generelle 
Aspekte der Unterstützung in Bezug auf die eigene Erwerbstätigkeit haben. Hier liegt es wie-
derum in der Verantwortung der MitarbeiterInnen in der Unterstützten Beschäftigung klar zu 
erklären, welche Form von Unterstützung genau angeboten werden kann.

Eine Methode des personenzentrierten Zugangs ist die Persönliche Zukunftsplanung. Mit 
dieser Methode können die KlientInnen ihre berufliche Integration selbst planen und selbstbe-
stimmt vorantreiben, unterstützt durch individuelle UnterstützerInnenkreise.
Das Instrument der Persönlichen Zukunftsplanung ist empfehlenswert in dieser Phase.   
Damit können die Arbeitsuchenden:

•	 Ihre individuellen UnterstützerInnen suchen und auswählen

•	 Einen UnterstützerInnenkreis bilden
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•	Mit den UnterstützerInnen die eigenen Interessen und Wünsche, Stärken und Ressourcen  
 reflektieren und weiterentwickeln

•	Konkrete Aktionspläne entwickeln sowie Schritte und Aufgaben für alle Beteiligten definieren

•	 Sicherstellen, dass die vereinbarten Schritte auch realisiert werden

Die Einbindung weiterer Beteiligter muss unbedingt bereits im ersten Treffen besprochen wer-
den. Diese Anspruchsgruppen können z. B. Eltern, LehrerInnen, FreundInnen, SachbearbeiterIn-
nen in den Versicherungsanstalten oder finanzierenden Stellen, Peers oder Selbstvertretungsor-
ganisationen sein.

Es wird Anspruchsgruppen geben, die von Beginn an in den Prozess mit einbezogen werden, 
andere werden später eingebunden. Zusätzliche Beteiligte können später von dem/ der Ar-
beitsuchenden oder den UnterstützerInnen nominiert werden. Dies ist auch abhängig von den 
Themen, die bearbeitet werden, wenn es z. B. um selbständiges Wohnen oder Management der 
eigenen Finanzen geht. Die MitarbeiterInnen der Einrichtung informieren den/ die Arbeitsu-
chende/ n über die prinzipielle Möglichkeit, weitere Beteiligte einzubinden. Er/ sie entscheidet 
jedoch darüber, ob und wer eingebunden werden soll. Eine entsprechende Vereinbarung kann 
wenn nötig von dem/ der Arbeitsuchenden und von dem/ der MitarbeiterIn der Einrichtung 
unterzeichnet werden. 

Das Ergebnis der Planungsdiskussion sollte jedoch auf jeden Fall schriftlich festgehalten und 
von beiden unterzeichnet werden.

Haftentlassene

Im Anfangsstadium des Prozesses der Unterstützten Beschäftigung ist es wichtig, dass ein 
Vertrauensverhältnis zwischen dem Klienten und dem Fachpersonal der Unterstützten Beschäf-
tigung entwickelt wird. Oftmals kommen alternative Methoden bei der Beziehungsgestaltung 
zur Anwendung und so können Treffen auch im informellen Rahmen stattfinden. Im Vorfeld 
muss eine Situationsbewertung erfolgen. So kann es unter Umständen unangebracht sein, Tref-
fen in der Wohnung des Klienten zu vereinbaren.

Menschen mit Vorstrafen sind bei der Arbeitssuche in der Regel unsicher ob der Offenlegung 
ihrer persönlichen Angaben. Dies kann verschiedene Gründe haben: Mangel an Vertrauen, 
die Angst, die eigenen Beschäftigungschancen zu gefährden oder mangelnde Kenntnis der 
geltenden Rechtsvorschriften. Es ist daher wichtig, dass der Experte in der Unterstützten Be-
schäftigung wie auch allfällige weitere relevante unterstützende Organisationen den Klienten 
mit korrekten und aktuellen Informationen über Vorschriften zu strafrechtlichen Verurteilungen 
versorgen und den Klienten dabei unterstützen Vertrauen in den Erfolg bei der Arbeitsplatzsu-
che zu haben.
Der Kreis der unterstützenden bzw. wichtigsten Interessengruppen muss der Risikofolgen ge-
wahr sein, die sich aufgrund der Verurteilung für die betroffene Person ergeben. Der Schlüssel 
zum Erfolg liegt in einer klaren Vermittlung des Offenlegungsgebots dem Klienten gegenüber 
und den daraus resultierenden Folgen auf dem Weg zum Wiedereinstieg ins Berufsleben.
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Personen mit Suchtproblematik in der Genesungsphase 

Beziehungsarbeit ist in dieser ersten Phase von großer Bedeutung. Die Fachkraft in der Unter-
stützten Beschäftigung stellt damit sicher, dass sie für den Klienten zur Bezugsperson wird. Dies 
ist für den Beginn eines ernsthaften Prozesses mit dem Ziel der sozialen und beruflichen Ein-
gliederung wichtig. Die Orientierungsphase stellt für den Klienten ebenso wie für die Fachkraft 
eine neue Herausforderung dar. Personen mit Suchtproblematik in der Genesungsphase müs-
sen fortan lernen, wie sie ihre Erfahrung in eine für sie positiven Art und Weise „ummünzen“ 
können – für sie beginnt jetzt eine neue Phase. Sie kehren aus der geschützten Komfortzone, 
zurück in die reale Welt in der sie bestehen und in der sie sich behaupten müssen.

Die Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung arbeitet mit dem Klienten an der Aktivierung 
von Kenntnissen und der Wiederaufbau von Fertigkeiten vor allem im Bereich sozialer Kompe-
tenz und Selbstbestimmung. Wichtig ist auch, dass der Klient die Bedeutung einer Arbeitsstelle 
zur Sicherung einer stabilen Zukunft erkennt. Der Klienten muss sowohl das Thema Beschäfti-
gung ebenso wie sein „neues Leben“ bejahen. 

Jugendliche nicht in Ausbildung, ohne Beschäftigung oder Leh-
re (NEETS)

Für die Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung besteht die Herausforderung darin, sicher-
zustellen, dass die Kommunikation auf die Bedürfnisse des Einzelnen abgestimmt ist. Traditio-
nelle Kommunikationsformate für Besprechungen, Termine greifen möglicherweise nicht und 
führen keinen Fortschritt herbei, sodass neue Technologien zu prüfen sind, um einem individu-
alisierten Ansatz Rechnung zu tragen. So könnte mittels Facebook, Text, E-Mail, Twitter, Skype 
kommuniziert werden.

Die Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung muss sicherstellen, dass jegliche Form der 
Kommunikation bzw. Maßnahmenplanung auf die Situation des Klienten abgestimmt ist. Als 
Beispiel wäre eine junge Mutter mit Betreuungsaufgaben zu nennen, die an Betreuungstermi-
nen während der Bürozeit nicht teilnehmen kann.

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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Aktionsplan

Der Aktionsplan dient dazu, klare inhaltlich und zeitlich definierte Ziele für die Beteiligten zu 
formulieren und er enthält auch Vereinbarungen darüber wie die Zielerreichung regelmäßig 
überprüft werden kann. Sofern es keine Vereinbarung darüber gibt, ob innerhalb eines gewis-
sen Zeitraums ein Arbeitsplatz gefunden werden muss, sollte der/ die Arbeitsuchende an eine 
andere Einrichtung verwiesen werden um noch entsprechende Zwischenschritte zu gehen. Auf 
jeden Fall ist es wichtig zu versichern, dass er/ sie wieder zurückkommen kann, sobald er/ sie 
sich für die Arbeitsuche bereit fühlt. 
Auf den Aktionsplan folgt dann der nächste Schritt im Prozess der Unterstützten Beschäftigung, 
das Fähigkeitsprofil. 

Der Aktionsplan umfasst die folgenden Informationen:
Was soll getan werden?
Wer ist für die Umsetzung der jeweiligen Aktivitäten verantwortlich?
Bis wann sollen die einzelnen Schritte umgesetzt werden?
Wer stellt sicher, dass die einzelnen Aktivitäten umgesetzt werden?

Hilfreiche Tipps für eine effektive Orientierungsphase

Dieser Leitfaden wurde von PraktikerInnen für PraktikerInnen entwickelt. Die „Hilfreichen Tipps“ 
und „Dinge, die man besser vermeiden sollte“ dienen daher in erster Linie dazu um die Erfah-
rungen der AutorInnen den LeserInnen zugänglich zu machen.

Hilfreiche Tipps:

•	 Stellen Sie sicher, dass die Informationen, die Sie geben von   
 dem/ der Arbeitsuchenden verstanden werden

•	 Stellen Sie sicher, dass Sie die Informationen verstehen, die Sie  
 von dem/ der Arbeitsuchenden erhalten

•	Bieten Sie schriftliche und mündliche Informationen gleichermaßen an

•	Bedienen Sie sich einer einfachen Sprache

•	Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um herauszufinden, welche  
 Gesprächsatmosphäre für den/ die Arbeitsuchende/ n am besten passt

•	Beachten Sie, wie Zeichen oder Symbole das erste Treffen beeinflussen können

•	 Fassen Sie nach dem Gespräch immer zusammen, was besprochen oder vereinbart  
 wurde. Falls nötig, geben Sie dem/ der Arbeitsuchenden eine schriftliche Zusammenfassung.

Orientierung und Beauftragung
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Dinge, die man besser vermeiden sollte:

•	Wenn andere Beteiligte bei den Treffen anwesend sind, vermeiden Sie so zu sprechen,  
 als wäre der/ die Arbeitsuchende nicht anwesend. 

•	Vergegenwärtigen Sie sich, dass immer der/ die Arbeitsuchende im Mittelpunkt  
 des Prozesses stehen soll

•	 Sprechen Sie nicht mit anderen Prozessbeteiligten über den/ die Arbeitsuchende/ n,  
 wenn diese/ r nicht anwesend ist.

•	 Ignorieren Sie niemals die Wünsche und Interessen des/ der Arbeitsuchenden

•	Vermeiden Sie, Ihre eigenen Werte und Vorurteile den Wünschen und Interessen  
 des/ der Arbeitsuchenden überzustülpen

Reflexionsfragen

Die folgenden Fragen sind dazu gedacht, weiterführende Diskussionen sowie die Reflexion der 
eigenen Sichtweisen und Methoden anzuregen:

•	Wie können Sie Informationen so aufbereiten, dass Sie sicher sein können,  
 dass sie verstanden werden?

•	 Stellen Sie sich vor, Sie wären der/ die Arbeitsuchende. Wie würden Sie sich  
 den weiteren Prozess wünschen?

•	Wie können Sie Vertrauen und gegenseitigen Respekt aufbauen?

•	Wie können Sie eine vertrauensvolle Atmosphäre sicherstellen?

•	Wem sollten Sie Informationen bereitstellen, damit potenzielle Arbeitsuchende  
 von Ihrem Angebot erfahren?

•	Was sind mögliche Vorteile oder Nachteile wenn die Arbeitsuchenden  
 beim Erstgespräch begleitet werden?

Relevante Positionspapiere

 Werte, Standards und Prinzipien der Unterstützten Beschäftigung 

 Orientierung

 Fähigkeitsprofil
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4.2 Erstellung  
eines Fähigkeitsprofils

Einleitung

Um Menschen mit Behinderung oder mit anderen Benachteiligungen erfolgreich in den Ar-
beitsmarkt zu integrieren, wird im Rahmen der Unterstützten Beschäftigung ein personenzen-
trierter Ansatz zur Erfassung der relevanten Informationen verfolgt. Mit dem Fähigkeitsprofil 
sollen in der Unterstützten Beschäftigung die Interessen, Wünsche, Fähigkeiten und Kompeten-
zen in Bezug auf die Beschäftigung zusammengefasst werden. 
Das Fähigkeitsprofil ist der zweite Schritt im 5-Phasen-Modell der Unterstützten Beschäftigung 
und folgt auf die Orientierungsphase, in der abgeklärt wird, ob der/ die KlientIn arbeiten und 
in einen Unterstützungsprozess einsteigen möchte. Die fünf Phasen werden in der folgenden 
Abbildung verdeutlicht:

Erstellung eines Fähigkeitsprofils

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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Wieso braucht man ein gutes Fähigkeitsprofil?

Das Konzept der Unterstützten Beschäftigung wurde in den 1970er und 1980er Jahren entwi-
ckelt um Menschen mit Behinderung darin zu unterstützen eigene Entscheidungen in Bezug 
auf den Arbeitsplatz zu treffen und selbst festzulegen, was sie genau brauchen um den Ein-
stieg in eine Beschäftigung zu schaffen. Das Fähigkeitsprofil wurde vor diesem Hintergrund als 
personenzentrierte Methode entwickelt um den Arbeitsuchenden fundierte Entscheidungen 
im Hinblick auf ihre Arbeitswünsche zu ermöglichen und um notwendige Trainings- und Un-
terstützungsstrategien am oder außerhalb des Arbeitsplatzes definieren zu können (Platzieren 
– Trainieren – Erhalten). Dies steht im Gegensatz zur bis dahin gängigen Strategie, die Personen 
zuerst in Geschützten Werkstätten zu testen und danach durch die jeweiligen ProfessionalistIn-
nen die Unterstützungsstrategien und Arbeitsmöglichkeiten festzulegen (Trainieren-Platzieren).

Was sind die Ziele des Fähigkeitsprofils?

Das Hauptziel ist das Sammeln und Erfassen von Informationen über die Arbeitsuchenden. 
Diese Informationen sollten für deren Karrierewünsche und die Erwerbstätigkeit relevant sein. 
Es sollen Interessen, Motivation, Arbeitseinstellungen, Ressourcen und der Unterstützungsbe-
darf identifiziert werden um realistische Vorstellungen hinsichtlich der eigenen Berufstätigkeit 
entwickeln zu können.
Die erfasste Information soll zukunftsorientiert sein. Das bedeutet, der/ die MitarbeiterIn der 
Einrichtung der Unterstützten Beschäftigung sieht gemeinsam mit dem/ der Arbeitsuchenden 
eher in die Zukunft als in die Vergangenheit, wenn es darum geht, Ressourcen, Erfahrungen 
und Beschäftigungsziele zu erarbeiten. Wenngleich die Erfassung von Berufserfahrung, Rehabi-
litationsprogrammen und Ausbildung bisher ein wesentlicher Bestandteil des Fähigkeitsprofils 
war, so greift die ausschließliche Erfassung dieser Informationen zu kurz. Die Berufs- und Karri-
erevorstellungen des/ der Arbeitsuchenden stellen für den Prozess wertvolle Informationen dar 
und machen die Erstellung des Fähigkeitsprofils persönlicher und innovativer. Weiters eröffnen 
sie eine Reihe von Optionen und Möglichkeiten für die Zukunft.
Der Prozess muss personenzentriert sein, dies bedeutet:

•	Die Wünsche und Bedürfnisse des/ der Arbeitsuchenden steuern den Prozess. Die Rolle der  
 Fachkraft ist es, entsprechende Unterstützung und Anleitung in diesem Prozess zu geben.

•	Der/ die Arbeitsuchende und die Fachkraft entscheiden gemeinsam welche Information  
 relevant ist oder nicht.

•	Der/ die Arbeitsuchende spielt eine aktive Rolle in der Auswahl der Personen, die Informationen  
 zur Verfügung stellen sollen. So können z. B. Familie, FreundInnen, ProfessionalistInnen aus  
 unterschiedlichen Feldern oder frühere ArbeitgeberInnen eingebunden werden. Es ist wichtig,  
 nur Personen einzubinden, die relevante Informationen im Sinne von konstruktiv und berufs- 
 bezogen geben können.

•	 In letzter Konsequenz entscheidet der/ die Arbeitsuchende, welche Informationen ins  
 Fähigkeitsprofil aufgenommen werden.
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Es kann sein, dass bestimmte Informationen in Bezug auf Gesundheit, Wohnen, Einkommen 
und persönliche Lebensumstände bereits in der Orientierungsphase erfasst wurden (Phase 1).

Prozess und Methodik

Erstellung eines Fähigkeitsprofils

Abbildung: Prozess der Erstellung des Fähigkeitsprofils

Phase 1: Orientierung

Phase 2: Fähigkeitspro�l

Phase 3: Arbeitsplatzsuche

Überprüfung 
des Aktionsplans 

Sammeln relevanter 
Informationen bezogen 
auf die Beschäftigung 

Karriereplanung und 
Unterstützungsstrategie

Aktionsplan 

Phase 2: Fähigkeitsprofils
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Themen, die von dem/ der MitarbeiterIn in der  
Unterstützten Beschäftigung berücksichtigt werden müssen:
Die bedeutendste Aufgabe der MitarbeiterInnen in der Unterstützten Beschäftigung ist es, eine 
gute Arbeitsbeziehung mit dem/ der Arbeitsuchenden zu entwickeln und diese/ n zu befähi-
gen, die Führung in der eigenen Karriereplanung zu übernehmen. In dieser Phase der Erstel-
lung des Fähigkeitsprofils bedeutet dies, gemeinsam mit dem/ der Arbeitsuchenden die Ziele 
dieses Schrittes festzulegen. Diese Ziele umfassen:

•	Herauszufinden, was die generellen Ziele   
 des Arbeitsuchenden im Hinblick auf Erwerbstätigkeit sind

•	Herauszufinden, welche Art von Arbeit und welche Arbeitsumgebung  
 gewünscht werden und ob dies realistisch erscheint

•	Die Unterstützungsstrategien festlegen, die dabei helfen einen Arbeitsplatz zu finden,  
 zu sichern bzw. zu behalten

Das Fähigkeitsprofil basiert auf einer gemeinsamen kontinuierlichen Diskussion zwischen 
Arbeitsuchenden, der unterstützenden Fachkraft sowie allfälligen weiteren einbezogenen 
Personen. Entsprechende Erfassungsdokumente zur Erstellung eines Fähigkeitsprofils werden 
benutzt1. Dieses Dokument umfasst alle relevanten Informationen in Bezug auf den/ die Arbeit-
suchende. Das Fähigkeitsprofil ist ein lebendiges, sich entwickelndes und veränderndes Doku-
ment, das regelmäßig überprüft und aktualisiert wird. Weiters ist es natürlich ein persönliches 
Dokument, das dem/ der Arbeitsuchenden gehört. Die Erfassung in einem Gesamtdokument 
erlaubt auch die einfache Aktualisierung sowie die Übergabe an andere Fachkräfte sofern nötig. 
Es ist sehr wichtig, dass das Fähigkeitsprofil regelmäßig überarbeitet wird um sicher zu stellen, 
dass alle Informationen stets aktuell sind (z. B. wenn sich die Wohnsituation, das Einkommen, 
etc. verändern), da diese wesentlichen Einfluss auf die Beschäftigung haben können.

Prozess der Erstellung eines Fähigkeitsprofils – 1. Sammeln  
relevanter Informationen bezogen auf die Beschäftigung
Zu diesem Zweck werden eine Reihe von Besprechungen zwischen dem/ der Arbeitsuchenden, 
dem/ der MitarbeiterIn in der Unterstützten Beschäftigung sowie allfälligen weiteren rele-
vanten Personen stattfinden. Damit das Sammeln und Erfassen von Informationen nicht zum 
reinen Selbstzweck wird, sollten von der Fachkraft laufend folgende Fragen reflektiert werden:

•	Wieso brauche ich diese Information?

•	Was bedeutet es, diese Information zu erfassen und offen zu legen?

•	Was bedeutet es, bestimmte Aspekte des Lebens des/ der Arbeitsuchenden nicht zu kennen?

•	Wie relevant sind Informationen über den gesundheitlichen Zustand, Symptome  
 und Privatleben für die Arbeitsplatzsuche?

1 Vgl. Anhang – Beispiel für ein Fähigkeitsprofil 
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•	Wie viel Information muss in den Akten aufscheinen?

•	Welche Information ist für zukünftige ArbeitgeberInnen relevant und wie kann  
 diese am besten im Bewerbungsgespräch vermittelt werden?

Personen in der Genesungsphase nach dem Drogenmissbrauch 
sowie Haftentlassene 

Die Erstellung eines Fähigkeitsprofils bietet Klienten die Möglichkeit, den Verlauf ihrer Bil-
dungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungsverläufe zu skizzieren. Vielen dieser Klienten ist 
gemein, dass sie über keinen Schulabschluss verfügen  bzw. niemals in einem Beschäfti-
gungsverhältnis waren. Wiewohl das Fähigkeitsprofil diese Bereiche untersucht, ist es nicht 
der eigentliche Zweck dieses Instruments. Es erforscht die individuellen Talente, Fertigkeiten, 
Fähigkeiten und Arbeitspräferenzen des Klienten. Daher ist es wichtig, dass der Klient offen und 
ehrlich seine Berufswünsche und Träume artikuliert.
Das Fähigkeitsprofil zählt im Bereich der Arbeit mit Menschen mit Suchtproblematik in der Gene-
sungsphase zu den wichtigsten Schritten im Prozess der Unterstützten Beschäftigung. Der per-
sonenzentrierte Ansatz dieses Konzepts sollte hervorgehoben werden. Ein integraler Bestandteil 
einer erfolgreichen Profilerstellung ist eine genaue Situationsanalyse, die den aktuellen Stand der 
Dinge widerspiegelt. Mangelnde Ehrlichkeit und unklare Angaben können die Arbeit erschweren, 
weswegen der Erstellung mittels präziser Informationsbeschaffung hohe Priorität eingeräumt wer-
den sollte um so ein besseres Verständnis über Motivation und Interessen des Klienten zu erlangen.

Neet-Jugendliche, Jugendliche, die weder in Beschäftigung 
noch in (Aus-) Bildung oder Schulung sind

Die traditionelle Information rund um das Fähigkeitsprofil bildet nach wie vor einen wesentli-
chen Bestandteil des Verfahrens. Dieses Fähigkeitsprofil wird in Österreich in der Maßnahme Ju-
gendcoaching auch Karriere- oder Entwicklungsplan genannt und ist Teil des Clearingberichts. 
Der Entwicklungsplan bündelt Angaben zusammengetragen, die einer zusätzlichen Erwägung 
bedürfen. Der Ansatz der persönlichen Zukunftsplanung unterstützt Jugendliche dabei, Visio-
nen und Träume zu artikulieren und eine realistische Vorstellung über den zu beschreitenden 
Weg, an dessen Ende der „Traumjob“ steht, zu erlangen. All dies wirkt unterstützend, bei der 
Etablierung eines stabilen Betreuungsverhältnisses. Das Fähigkeitsprofil ist nicht als starres, 
sondern als lebendiges Dokument zu sehen, da Meinungen, Wünsche und Ziele der Jugendli-
chen oftmals wechseln. Die Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung muss deshalb auch 
auf radikale Meinungsumschwünge gefasst sein muss. Dies passiert oft auch im Anschluss an 
Schnupperpraktika oder sogenannten Berufsorientierungstage.
Pläne, Ideen und Vorstellungen von Jugendlichen sollten daher regelmäßig auf ihre Aktualität 
hin gemeinsam mit dem Jugendlichen überprüft werden um anschließend, gemeinsam nach 
Erklärungen für den Meinungsumschwung zu forschen.
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Offenlegung von Informationen

In Bezug auf die Entscheidung über die Offenlegung von Informationen gegenüber Dritten 
muss das Prinzip der Entscheidung durch den/ die Arbeitsuchende/ n berücksichtigt werden. 
Wenngleich in einigen Ländern die Offenlegung bestimmter Informationen gegenüber den Ar-
beitgeberInnen verpflichtend ist, betrifft dies nur relevante Informationen. Der/ die Betroffene 
muss die Zustimmung zur Offenlegung von Informationen erteilen. Es ist wichtig, dass nur für 
die Arbeitsuche relevante Informationen weiter gegeben werden. Für manche Arbeitsuchende 
ist es hilfreich sich darauf vorzubereiten, welche Informationen gegenüber dem/ der zukünf-
tigen ArbeitgeberIn erwähnt werden können. In jedem Fall sollten diese auf den jeweiligen 
Kontext bezogen und zukunftsorientiert aufbereitet sein.

Haftentlassene

Das Thema Offenlegung ist für Straftäter und Haftentlassene von großer Bedeutung und er-
schwert ohne Frage die Entscheidung bezüglich Beschäftigungsaufnahme. Negative Zuschrei-
bungen seitens des Arbeitgebers können Klienten davon abhalten, sich um eine Stelle zu 
bewerben bzw. dazu führen, Informationen zurückzuhalten.
 
Es gibt in jedem Land Gesetze und Bestimmungen betreffend der Offenlegung von strafrecht-
lichen Verurteilungen. Spezialisten der Unterstützten Beschäftigung müssen sicherstellen, dass 
sie genaue und aktuelle Informationen über Gesetze und Vorschriften besitzen, so dass sie den 
Klienten informieren können und im Stande sind, ihn durch diesen Prozess zu führen.

Der Arbeitssuchende muss seine Einwilligung zur Offenlegung erteilen. Wenn er einer Offenle-
gung nicht zustimmt, so ist die Organisation der Unterstützten Beschäftigung nicht in der Lage, 
den Arbeitssuchenden auf dem Weg in die Beschäftigung voran zu bringen. Wenn es sich dabei 
um eine Vermittlungsagentur handelt, ist es wichtig, dass die Organisation der Unterstützten 
Beschäftigung diese anweist, den Klienten über die Folgen einer Weigerung der Offenlegung 
aufzuklären.

Personen mit Suchtproblematik in der Genesungsphase 

Die für diese Gruppe gewöhnlichen Offenlegungsvorschriften besagen, dass nur die Angaben 
mit Genehmigung des Klienten offengelegt werden müssen, die für die spezifische Stelle und 
den Bewerbungsprozess relevant sind. 

Es kann jedoch vorkommen, dass Vertreter aus dieser Klientengruppe möglicherweise automa-
tisch Informationen offen legen müssen, wenn sie mit der Justiz in Konflikt geraten sind. Wenn 
das der Fall ist, gelangen die nationalen Gesetze der Offenlegung zur Anwendung (siehe oben).
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2 Vgl. dazu auch die Vorlage im Anhang

Relevante Informationen

Relevante Informationen sind Informationen, die die Arbeitsplatzsuche positiv oder negativ 
beeinflussen können. Relevante Informationen werden in Bezug auf die aktuelle Situation des/ 
der Arbeitsuchenden erfasst. Es gibt rechtliche und ethische Aspekte im Zusammenhang mit 
der Erfassung von Daten zu berücksichtigen. Ein entsprechender Verhaltenskodex in den Orga-
nisationen sollte als Arbeitsmittel zur Verfügung stehen. Es ist wichtig, wertende Informationen 
über den/ die Arbeitsuchende/ n zu vermeiden, ebenso über Familie oder Gesundheit. Diese 
könnten zu einer Stigmatisierung des/ der Arbeitsuchenden führen und auch die Arbeitsbezie-
hung zwischen diesem/ r und der Fachkraft negativ beeinflussen. Die erfasste Information soll 
offen und trotzdem klar und spezifisch sein, Fachausdrücke sind zu vermeiden.

Übersicht über relevante Informationen2

•	Berufserfahrung, formell und informell. Unter Berufserfahrung können auch ehrenamtliche  
 Tätigkeiten, Arbeit in Freiwilligenorganisationen, Hausarbeit, Kinderbetreuungs- und Pflege- 
 zeiten sowie Praktika während der Ausbildung fallen.

•	 Schulische und formale Qualifikationen (Schulabschlüsse, Weiterbildung, Kurse, etc.) geben  
 Aufschluss über die beruflichen Bereiche, auf die man sich konzentrieren könnte. Da diese  
 Information allein meist nicht ausreichend ist um ein klares Bild zu zeichnen, sollten auch die  
 folgenden Punkte berücksichtigt werden:

•	 Physische Voraussetzungen – gibt es körperliche Beeinträchtigungen, die die  
 möglichen Tätigkeitsbereiche einschränken?

•	 Kognitive Voraussetzungen – Lernfähigkeit, die Fähigkeit Situationen einzuschätzen  
 und das eigene Verhalten entsprechend anzupassen

•	 Persönliche Kompetenzen – wichtige Kriterien wie Hygiene, Verlässlichkeit,  
 Mobilität, etc.

•	 Soziale Kompetenzen – Möglichkeit und Fähigkeit Botschaften anderer Personen richtig  
 zu verstehen und zu deuten und sich entsprechend zu verhalten

•	 Sprachliche und kommunikative Fähigkeiten – hier sollte auch erfasst werden, wodurch  
 Kommunikation erleichtert werden kann

•	Bevorzugte Arbeits- und Beschäftigungsbereiche

•	 Bevorzugte/ s Arbeitsplatzumgebung und -umfeld (z. B. Arbeit drinnen oder im Freien,  
 großes Unternehmen oder Familienbetrieb, geschäftiges oder ruhiges Umfeld)

•	 Standort des zukünftigen Arbeitsplatzes

•	 Arten von Tätigkeiten (z. B. Verwaltung, Einzelhandel, Catering, Bau, Produktion, IT,  
 Pflege, Fachkraft oder Hilfstätigkeit, akademische oder nicht akademische Ausbildung  
 als Voraussetzung, etc.)

•	 Arbeitszeit (z. B. Voll- oder Teilzeit, tagsüber, abends und Wochenende, Schichtarbeit, etc.)

•	Hobbies und Interessen
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Straffällige und Ex-Häftlinge

Das Fähigkeitsprofil sollte Angaben über strafrechtliche Verurteilung beinhalten. Es lohnt sich 
darüber nachzudenken, ob auch Angaben zu bestimmten Verhaltensweisen aufgenommen 
werden sollten, wie z. B. Stressfaktoren usw. Die Aufnahme dieser Informationen sollte im 
beiderseitigemEinverständnis erfolgen. Die Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung sollte 
auch berücksichtigen, wie Angaben zu strafrechtlichen Verurteilungen gespeichert und welche 
Angaben Arbeitgebern oder Dritten zur Verfügung gestellt werden. Wer welche Informationen 
sollte zusammen mit dem Klientenabgestimmt und vereinbart werden. Nur relevante Personen 
und gesetzlichbefugtes Personal sollten Informationen über strafrechtliche Verurteilungen er-
halten. Die Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung sollte sicherstellen, dass dies im Ein-
klang mit den Datenschutzgesetzen und Vorschriften des jeweiligen Landes konform ist.

Personen mit Suchtproblematik in der Genesungsphase 

Sämtliche Elemente des Fähigkeitsprofils können auch für diese Klientengruppe angewendet 
werden. Zusätzlich wäre die intensive Einbindung des Helferkreises im Hinblick auf die Lage des 
Klienten wünschenswert.

Neet-Jugendliche, Jugendliche, die weder in Beschäftigung 
noch in (Aus-) Bildung oder Schulung sind

Das Fähigkeitsprofil sollte auch Informationen zu Schnupperpraktika enthalten. Dies hilft dem 
Jugendlichen seine Fähigkeiten und Talente im Hinblick auf Berufsanforderungen richtig einzu-
schätzen.

Prozess der Erstellung eines Fähigkeitsprofils – 
2. Karriereplanung und Unterstützungsstrategie
Basierend auf den gesammelten Informationen entscheiden der/ die Arbeitsuchende und der/ 
die MitarbeiterIn in der Unterstützten Beschäftigung über den nächsten Schritt. Gemeinsam 
müssen realistische Berufe und Tätigkeiten bzw. Karrieremöglichkeiten für den/ die Arbeitsu-
chende/ n besprochen werden. In dieser Phase können Schnuppertage oder Praktika hilfreich 
sein.
Wenn eine Entscheidung darüber gefallen ist, welche Tätigkeitsbereiche in Frage kommen, 
ist der nächste Schritt die Definition der dafür nötigen Unterstützung für den/ die Arbeitsu-
chende/ n und potenzielle ArbeitgeberInnen, sowohl am Arbeitsplatz als auch außerhalb. Die 
Erstellung des Fähigkeitsprofils soll auch den Integrationsprozess erleichtern und eine opti-
male Arbeitsplatzübereinstimmung sicher stellen – das heißt, die Kompetenzen, Wünsche und 
Fähigkeiten des/ der Arbeitsuchenden sollen möglichst genau mit den Arbeitsaufgaben, den 
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geforderten Sozialkompetenzen und der Unternehmenskultur übereinstimmen. In dieser Phase 
muss auch möglichst genau geklärt werden, welche Unterstützung nötig ist um von der Arbeit-
suche zu einem Arbeitsplatz zu gelangen. Dafür müssen mögliche Unterstützungsbedarfe in 
wesentlichen Bereichen mitgedacht werden, wie z. B.

•	 Soziale Kompetenzen

•	Mobilität

•	Arbeitsplatzerprobungen

•	Verbesserung von Qualifikationen

•	Unterstützung zu Hause/ Netzwerke
Unterstützung in dieser Phase muss proaktiv sein. Das bedeutet, vorausschauend zu planen 
und auch mögliche Änderungen und Herausforderungen der zukünftigen Arbeitssituation 
mitzubedenken. Alternative Lösungen für Probleme müssen gesucht werden, Lernprozesse 
genutzt werden und positive Möglichkeiten zur Information von zukünftigen ArbeitgeberInnen 
erdacht werden.

Haftentlassene

Für diese Klientengruppestellen stellen Praktika, Probetage oder Voluntariat oft einen erfolg-
reichen Weg in die Beschäftigung dar. Diese bieten dem Klienten die Chance unterschiedliche 
Berufe zu testen und festzustellen, ob die Erwartungen an den Arbeitsplatz realistisch waren. 
Als alternatives Ziel könnten arbeitsplatzrelevante Fähigkeiten wie Pünktlichkeit, Kommunikati-
on, Annahme von Anweisungen usw. trainiert bzw. wiedererlernt werden. Der Arbeitgeber hat 
Gelegenheit einzuschätzen, ob und wie der Klient die Arbeitsaufgaben bewältigt und ob eine 
Integration möglich ist. 

Vor dem Beginn einer Maßnahme (Praktikum, Probetage...) sollte immer eine Risikobewertung 
durchgeführt werden. Dadurch können Einschränkungen bzw. Umstände, die aufgrund der 
Verurteilungbei der Vermittlung zu beachten sind, transparent gemacht werden. 

Personen mit Suchtproblematik in der Genesungsphase 

In vielen Fällen geht dem Unterzeichnen eines Arbeitsvertrages eine längere Praktikumsphase 
voraus. Diese Phase dient dem Sammeln von Berufserfahrung und erleichtert den Wiederein-
tritt in die Arbeitswelt. In manchen Fällen empfiehlt die Fachkraft in der Unterstützten Beschäf-
tigung den Wechsel des Berufszweigs, falls der erwählte Beruf Risiken bzw. die Gefahr eines 
Rückfalls für den Klienten birgt. Dieser Wechsel hat natürlich Folgen für den Klienten und ist 
oftmals der Beginn eines langen und schwierigen Prozesses mit dem Ziel, trotz altersbedingter 
Einschränkungen oder anderer Hemmnisse, neue Kompetenzen aufzubauen.
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Neet-Jugendliche, Jugendliche, die weder in Beschäftigung 
noch in (Aus-) Bildung oder Schulung sind

Der Einsatz von zusätzlichen Instrumenten könnte für diese Klientengruppe relevant sein und 
Gelegenheit zur Diskussion bzw. Entdeckung bieten.

Empfohlene Instrumente: “The Wheel of Life” – www.yourcoaching.co.uk/wheeloflife.web.pdf

“View From The Veranda” – www.mareld.se/samtalstart/views-from-the-veranda/

Prozess der Erstellung eines Fähigkeitsprofils – 3. Aktionsplan

Nachdem das Fähigkeitsprofil fertig gestellt ist, wird in einem gemeinsamen Gespräch ein Akti-
onsplan besprochen und vereinbart. Der Aktionsplan ist ein Instrument um die verschiedenen 
nötigen Schritte, die zum Erreichen eines Ziels (z. B. bezahlter Arbeit) nötig sind, festzuhalten 
und in die nächste Phase der Unterstützten Beschäftigung (Arbeitsplatzsuche) einzutreten.
In Abstimmung mit dem/ der Arbeitsuchenden vereinbart der/ die MitarbeiterIn in der Unter-
stützten Beschäftigung einen Termin und lädt etwaige weitere Personen, die bei der Erstellung 
des Aktionsplans hilfreich sein können, dazu ein (z. B. Familienmitglieder, andere Professiona-
listInnen, FreundInnen, etc.). Der Aktionsplan muss klar das langfristige Ziel (z. B. Finden eines 
Arbeitsplatzes) festhalten sowie die Zwischenziele, die zur dessen Erreichung nötig sind. Für 
jedes Ziel müssen Entscheidungen zu folgenden Fragen getroffen werden:

WAS – Was will der/ die Arbeitsuchende erreichen? Z. B. Ausprobieren verschiedener Tätigkeits-
bereiche durch Schnuppern oder Praktika, Erreichen einer formalen Qualifikation. Als Grundla-
ge dazu dient das Fähigkeitsprofil

WIE – Wie kann der/ die Arbeitsuchende dies erreichen? Welche Aktivitäten muss er/ sie dazu 
setzen? Z. B. Definieren verschiedener Tätigkeitsbereiche, die ausprobiert werden sollen

WER – Wer ist verantwortlich für die Umsetzung der Aktivitäten? Z. B. der/ die Arbeitsuchende, 
der/ die MitarbeiterIn in der Unterstützten Beschäftigung, Familienmitglieder, etc.

WANN – Es müssen realistische Fristen festgelegt werden. Zusätzlich zu einer Zeitvorgabe für 
jede Aktivität muss auch der Zeitpunkt der Überprüfung vereinbart werden

ERGEBNISSE – Aktivitäten, die erledigt wurden und das dadurch Erreichte sollen aufgezeichnet 
werden. In der Überprüfungsphase werden die Ergebnisse besprochen.

So wie im gesamten Prozess der Erstellung eines Fähigkeitsprofils steht auch beim Aktionsplan 
der/ die Arbeitsuchende im Mittelpunkt. Der Aktionsplan muss mit ihm/ ihr abgestimmt werden. 
Im Rahmen der Erarbeitung des Aktionsplans ist es wichtig, folgende Punkte zu berücksichtigen:
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•	 Jede eingebundene Person muss genau verstehen, was passieren soll

•	 Jede eingebundene Person muss genau über ihre Verantwortlichkeiten Bescheid wissen

•	Der Plan soll realistische Zeitvorgaben enthalten

•	Der Plan muss regelmäßig überprüft werden

Straffällige und Ex-Häftlinge

Eine strafrechtliche Verurteilung des Betroffenen wirkt sich naturgemäß auf die Stellenpräfe-
renzen des Betroffenen aus. Wichtig in diesem Zusammenhang sind die länderspezifischen 
Vorschriften bezüglich Offenlegung von Verurteilungen und die sich daraus ergebenden Ein-
schränkungen hinsichtlich Art der Beschäftigung. Ausschlaggebend für eine mögliche Beschäf-
tigungsaufnahme sind die strafrechtliche Verurteilung, das Alter zum Zeitpunkt der Verurtei-
lung und der Zeitpunkt der Straftat. Es gibt bestimmte Beschäftigungsbereiche, wo absolute 
Offenlegungspflicht besteht. 

Personen mit Suchtproblematik in der Genesungsphase 

Der Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung kommt eine Schlüsselposition zu. Sie koordi-
niert Maßnahmen mit anderen am Rehabilitationsprozess Beteiligten sozialen und therapeu-
tischen Einrichtungen. Diese Drehscheibenfunktion ist entscheidend und gewährleistet, dass 
sämtliche weiteren professionellen „Aktions- und Rehapläne“ koordiniert und fokussiert werden 
um eine Überforderung des Klienten zu vermeiden. Den am Prozess beteiligten Einrichtungen 
muss ausreichend Zeit eingeräumt werden, um sich mit der Materie beschäftigen zu können.

Prozess der Erstellung eines Fähigkeitsprofils –  
4. Überprüfung des Aktionsplans

Der Aktionsplan ist wesentlich für die Überprüfung der Fortschritte. Regelmäßige Überprüfung 
stellt sicher, dass man sich in die richtige Richtung bewegt, und kann wenn nötig helfen, alter-
native Strategien zu erarbeiten. 
In Abstimmung mit dem/ der Arbeitsuchenden legt der/ die MitarbeiterIn in der Unterstützten 
Beschäftigung den Zeitpunkt der Überprüfung fest. Es liegt in deren Verantwortung, die dafür 
nötigen Besprechungen einzuberufen und die relevanten Personen dazu einzuladen. Im Rah-
men dieser Überprüfungen werden der Fortschritt der Aktivitäten und die Zwischenergebnisse 
bewertet sowie falls nötig alternative Strategien festgelegt.

Personen mit Suchtproblematik in der Genesungsphase 

Oftmals ist es für Klienten diese Zielgruppe der erste Aktionsplan, an dem sie im Zusammen-
hang mit persönlicher Zukunftsplanung beteiligt sind. Deshalb sollte genügend Zeit dafür ein-
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geplant und der Aktionsplan im Auge behalten werden. Im Hinblick auf das Beschäftigungsziel 
sollten an der Erstellung des Aktionsplans nur der Klienten und die Fachkraft in der Unterstütz-
ten Beschäftigung involviert sein. 

Zusammenstellung eines Fähigkeitsprofils

In vielen Einrichtungen ist es üblich, Besprechungen in Büroräumlichkeiten abzuhalten, die 
nicht immer praktisch sind und manchmal einschüchternd auf den/ die Arbeitsuchende/ n 
wirken. In der Unterstützten Beschäftigung wird ein anderer Ansatz verfolgt, basierend auf der 
Annahme, dass die herkömmliche Zugangsweise die optimale Einbindung des/ der Arbeitsu-
chenden in den Prozess nicht unterstützt. Informationen werden nicht nur in den Besprechun-
gen gesammelt – die Erstellung des Fähigkeitsprofils ist ein lebendiger und kreativer Prozess 
der mehrere Instrumente nutzt. Während die Bedürfnisse des/ der Arbeitsuchenden abgeklärt 
werden unterstützt man diese/ n dabei, an verschiedenen relevanten Aktivitäten teilzuneh-
men. Diese Aktivitäten sind als Instrument zu sehen, das dem/ der Arbeitsuchenden dabei hilft, 
Entscheidungen bezüglich der beruflichen Zukunft und Karriere einfacher zu treffen. Diese 
Aktivitäten müssen in Zusammenhang mit der Arbeitsuche stehen und können z. B. Besuche 
von verschiedenen Arbeitsplätzen, Gespräche mit ArbeitgeberInnen, Bewerbungstrainings, Be-
suche in Berufszentren, Recherche in Zeitungen oder Internet, etc. umfassen. Weiters sind auch 
Schnuppertage und Praktika möglich. Diese Aktivitäten können übrigens auch später in der 3. 
Phase, der Arbeitsplatzsuche, hilfreich sein.
Die Einbindung in verschiedene Aktivitäten während des Prozesses der Erstellung des Fähig-
keitsprofils unterstützt auch den Reflexions-, Bewertungs- und Feedbackprozess zwischen 
Arbeitsuchenden/ r und Fachkraft. Hierzu können Einzel- ebenso wie Gruppensitzungen oder 
zusätzlich auch Peer Groups stattfinden. Insbesondere das Feedback von anderen Betroffenen 
kann für den/ die Arbeitsuchende/ n wertvoll für die Zukunft sein. Der Prozess soll in jedem Fall 
passend für die jeweilige Person mit ihren Vorstellungen, Wünschen, Erfahrungen und Möglich-
keiten sein.

Haftentlassene 

Bei der Erstellung eines Fähigkeitsprofils erfordern sowohl Einzel- wie auch Gruppenaktivitäten 
eine vorherige Risikobewertung durch die Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung. Die 
Risikobewertung dient dazu, sowohl die Sicherheit der Fachkraft in der Unterstützten Beschäfti-
gung als auch die Sicherheit sämtlicher an Gruppenaktivitäten Beteiligter zu gewährleisten.

Personen mit Suchtproblematik in der Genesungsphase 

Es empfiehlt sich die Arbeit in Kleingruppen/Workshops unter Einbeziehung von Betroffenen 
bzw. Peers. Empathie und Wissenstransfer wie andere Betroffene trotz Schwierigkeiten den Wie-
dereintritt in den Arbeitsmarkt meisterten, unterstützt die Arbeit mit dieser Zielgruppe.
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Hilfreiche Tipps für den Prozess  
der Erstellung eines Fähigkeitsprofils
Dieser Leitfaden wurde von PraktikerInnen für PraktikerInnen entwickelt. Die „Hilfreichen Tipps“ 
und „Dinge, die man besser vermeiden sollte“ dienen daher in erster Linie dazu um die Erfah-
rungen der AutorInnen den LeserInnen zugänglich zu machen.

Hilfreiche Tipps:

•	 Es sollte ein personenzentrierter Ansatz für die Sammlung der relevanten Informationen  
 verfolgt werden

•	Bestärken Sie den/ die Arbeitsuchende/ n darin, am gesamten Prozess aktiv mitzuwirken

•	 Erlauben Sie dem/ der Arbeitsuchenden Entscheidungen zu treffen

•	Überprüfen Sie das Fähigkeitsprofil regelmäßig

•	Das Handeln des Mitarbeiters/ der Mitarbeiterin in der Unterstützten Beschäftigung muss  
 durch einen ethischen Kodex geleitet sein

•	 Fassen Sie zusammen was vereinbart wurde und stellen Sie Verbindlichkeit her

•	Vertrauen ist notwendig

•	 Erstellen Sie einen Aktionsplan und überprüfen Sie diesen regelmäßig

Dinge, die man besser vermeiden sollte:

•	Geben Sie keine Informationen/ Daten weiter, wenn keine Zustimmung des/ der  
 Arbeitsuchenden vorliegt

•	Das Fähigkeitsprofil sollte keine Bewertung sein

•	 Vermeiden Sie einen Kommunikationsstil, der nicht passend für den/ die Arbeitsuchende/ n ist

•	Vermeiden Sie, dass der Prozess zu sehr auf die Einrichtung konzentriert ist. Er soll dort  
 stattfinden, wo der/ die Arbeitsuchende lebt und in Kontakt mit anderen Personen ist

•	Vermeiden Sie die Erfassung von für die Arbeitsuche irrelevanten Informationen

Reflexionsfragen

Die folgenden Fragen sind dazu gedacht, weiterführende Diskussionen sowie die Reflexion der 
eigenen Sichtweisen und Methoden anzuregen:

•	Unter welchen Umständen kann die medizinische Geschichte relevant im Kontext der  
 Arbeitsuche sein? In welchen Situationen kann sie unpassend sein?

•	Wer entscheidet, welche Information unter welchen Umständen als relevant zu betrachten ist?

•	Welche Informationen können über Schnuppertage oder Praktika gesammelt werden?

•	Wenn Sie sich für eine Stelle bewerben würden, welche Informationen würden Sie in einem  
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 Bewerbungsgespräch preisgeben?

•	Welche Konsequenzen könnte es haben, bestimmte Informationen dem/ der zukünftigen  
 ArbeitgeberIn vorzuenthalten?

Relevante Positionspapiere

 Orientierung und Beauftragung

 Erstellung eines Fähigkeitsprofils

 Arbeitsplatzsuche

 Betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung

 Betriebliches Praktikum

Relevante Praktische Umsetzungsleitfäden

 Orientierung und Beauftragung

 Arbeitsplatzsuche und ArbeitgeberInnenkontakt

 Betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung

Anhang

Beispiel für ein Fähigkeitsprofil



Betriebliche und außer-
betriebliche Unterstützung

Orientierung und Beauftragung

Arbeitsplatzsuche

Kontakt mit ArbeitgeberInnen

Erstellung eines Fähigkeitsprofils
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4.3 Arbeitsplatzsuche und  
ArbeitgeberInnenkontakt

Einleitung

Im 5-Phasen-Prozess der Unterstützten Beschäftigung führen die dritte und vierte Phase, also 
Arbeitsplatzsuche und ArbeitgeberInnenkontakt, KlientInnen mit potenziellen Arbeitgebe-
rInnen zusammen. Die Kompetenzen und Fähigkeiten des/ der Arbeitsuchenden werden im 
Kontext ihrer Relevanz und Erfordernis für den allgemeinen Arbeitsmarkt bewertet sodass die 
diesbezüglichen Bedürfnisse von ArbeitgeberIn und Arbeitsuchenden übereinstimmen.

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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Wieso sind Arbeitsplatzsuche  
und ArbeitgeberInnenkontakt so wichtig?

Ohne optimalen Ablauf der Arbeitsplatzsuche und der ArbeitgeberInnenkontakte könnte 
Unterstützte Beschäftigung nicht effizient und effektiv sein. Unternehmen spielen eine zentrale 
Rolle, wenn es darum geht für Arbeitsuchende Möglichkeiten zum Einstieg in den Arbeitsmarkt 
zu schaffen. ArbeitgeberInnen sind daher auch als KundInnen der Anbieter von Unterstützter 
Beschäftigung zu sehen, deren Bedürfnissen, Bedenken und Fragen man sich ausführlich widmen 
muss. Die Kooperation mit Unternehmen bedarf einer hohen Professionalität unter Berücksich-
tigung der Tatsache, dass Unternehmen in erster Linie wirtschaftliche Ziele zu erreichen haben.

Prozess und Methodik

Im Prozess der Arbeitsplatzsuche und des ArbeitgeberInnenkontaktes sind die folgenden 
HauptakteurInnen auszumachen:

•	Arbeitsuchende/ r

•	ArbeitgeberIn

•	MitarbeiterIn in der Unterstützten Beschäftigung

•	KollegInnen

•	 Finanzierende Stellen/ FördergeberInnen

•	 Familienmitglieder und soziales Netzwerk

•	Weitere Dienstleistungsangebote

Diese AkteurInnen spielen jeweils wichtige Rollen im Prozess, wie das folgende Ablauf- 
diagramm veranschaulicht:

Abbildung: Prozess der Arbeitsplatzsuche und des ArbeitgeberInnenkontakts

Sicherstellung der  
Arbeitsmöglichkeit/
Sicherung des  
Arbeitsplatzes

5

Arbeitsplatz-z-
übereinstimmung4

Arbeitsplatz-
analyse3

Kontaktaufnahme 
mit Unternehmen2

Arbeitsplatzsuche1

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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iv.
Plan 

entwickeln

iii. 
Arbeitsmarkt-

situation 
bewerten

ii. 
Unterstützungs-

netzwerke 
aktivieren

i. 
Arbeits-

möglichkeiten 
ausloten

Arbeitsplatzsuche und ArbeitgeberInnenkontakt

1) Arbeitsplatzsuche
Zu diesem Zeitpunkt wurden das Fähigkeitsprofil und der Lebenslauf des/ der Arbeitsuchen-
den bereits erstellt. Das nun vorhandene Wissen über die Kompetenzen und Wünsche des/ der 
Arbeitsuchenden wird genützt um einen geeigneten Arbeitsplatz zu finden. Wichtig ist es, dass 
alle Beteiligten realistische Ziele hinsichtlich des Berufswunsches verfolgen wobei gleichzeitig 
die Wünsche des/ der einzelnen Arbeitsuchenden im Mittelpunkt stehen müssen.

Abbildung Planungskreislauf Arbeitsplatzsuche

i. Arbeitsmöglichkeiten ausloten
Gemeinsam erkunden und bewerten der/ die Arbeitsuchende und die MitarbeiterIn in der Un-
terstützten Beschäftigung die Arbeitsmöglichkeiten und Aussichten des/ der Arbeitsuchenden. 
In dieser Phase werden die Informationen aus dem Fähigkeitsprofil analysiert und in Verbin-
dung mit dem Potenzial des/ der Arbeitsuchenden gebracht. Dazu werden Gespräche mit die-
sem/ r sowie mit weiteren Prozessbeteiligten geführt, darunter frühere ArbeitgeberInnen und 
das persönliche Netzwerk.
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ii. Unterstützungsnetzwerk aktivieren
Durch diese Gespräche wird einerseits ersichtlich, welche Unterstützungsmöglichkeiten bereits 
zur Verfügung stehen und genutzt werden und andererseits, welche noch benötigt werden.

iii. Arbeitsmarktsituation bewerten
Die Möglichkeiten auf dem lokalen Arbeitsmarkt werden recherchiert und bewertet – auch 
dahingehend ob ein Potenzial zur Entwicklung weitere Optionen gegeben ist.
Einige Vorschläge zur Recherche auf dem lokalen Arbeitsmarkt:

•	Netzwerk von Arbeitsuchenden

•	Netzwerk der Fachkräfte in der Unterstützten Beschäftigung

•	Andere Organisationen, die Unterstützte Beschäftigung anbieten

•	Personalmessen

•	Personalvermittlungen

•	 Lokale und nationale Printmedien

•	Unternehmensverzeichnisse

•	Gewerbeverzeichnisse

•	 Fernseh- und Radiowerbung

•	Kaltakquise per Telefon oder E-Mail

Haftentlassene 

Wenn die Verurteilung des Klienten für die angestrebte Beschäftigung relevant ist, dann arbei-
ten der Klient und der Fachexperte in der Unterstützten Beschäftigung an der Identifizierung 
weiterer Beschäftigungsbereiche, in denen der Klienten seine Fähigkeiten einbringen kann. Der 
Klient und der Fachexperte in der Unterstützten Beschäftigung vereinbaren, in welcher Form 
die Offenlegung gegenüber einem potenziellen Arbeitgeber passieren könnte.

Personen mit Suchtproblematik in der Genesungsphase 

Das Modell der Unterstützten Beschäftigung ist in dieser Phase das Schlüsselinstrument bei der 
Zusammenarbeit mit Arbeitgebern.  Es dient als Grundlage bei der Planung der Vorgehenswei-
se und unterstützt sowohl den Klienten als auch den Arbeitgeber dabei, realistische Vorstellun-
gen hinsichtlich der vorhandenen Möglichkeiten zu erlangen. 
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Neet-Jugendliche, Jugendliche, die weder in Beschäftigung 
noch in (Aus-) Bildung oder Schulung sind

Ein schrittweiser Prozess zur Offenlegung von Informationen sollte vereinbart werden.

iv. Plan entwickeln
Der/ die Arbeitsuchende und die Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung entwickeln und 
vereinbaren einen Plan zur Kontaktaufnahme mit ArbeitgeberInnen um einen passenden Ar-
beitsplatz zu finden.

Personen mit Suchtproblematik in der Genesungsphase 

Wie bei allen anderen Klientengruppen gilt auch hier, dass prinzipiell nur relevante Angaben 
gegenüber dem Arbeitgeber offengelegt werden müssen. Sollte das Verhalten des Klienten 
eine Offenlegung notwendig machen, so sollte dies in einer transparenten und positiven Art 
und Weise erfolgen. Die Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung muss aber auch die Be-
darfe der Arbeitgeber hinsichtlich Offenheit und Transparenz berücksichtigen. Die Praxis zeigt, 
dass positive Ergebnisse erzielbar sind, wenn Informationen über Drogenkonsum und frühere 
Drogengewohnheiten offengelegt wurden und dadurch gegebenenfalls geeignete Maßnah-
men an Ort und Stelle ergriffen werden können.

Die Schritte i. bis iv. sind als kontinuierlicher Kreislauf in einem dynamischen Prozess zu verstehen.

2) Kontaktaufnahme mit Unternehmen1 
In dieser Phase sind fünf Schritte auszumachen

•	 Informationen sammeln

•	Herantreten

•	Persönliches Treffen 

•	 Einwandbehandlung

•	Vereinbarung

(i) Informationen sammeln
Dieser Schritt ist die Basis für alle weiteren Vereinbarungen sowohl mit Unternehmen als auch 
mit den Arbeitsuchenden und muss daher sehr ausführlich erfolgen.

ArbeitgeberInnen – Es ist wichtig, dass die Person, die Kontakt mit dem/ der ArbeitgeberIn 
aufnimmt, alle relevanten und notwendigen Informationen über das Unternehmen gesammelt 
hat. Beispielsweise zur Größe und Struktur, zu den relevanten EntscheidungsträgerInnen in 
Bezug auf Personalentscheidungen und auf mögliche Stellen, die angeboten werden könnten. 

Arbeitsplatzsuche und ArbeitgeberInnenkontakt
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Um diese Informationen zu sammeln sind z. B. Internetrecherchen, Unternehmensverzeichnisse, 
Zeitungsartikel oder lokale Kontakte hilfreich.

Arbeitsuchende/ r – Die für den Prozess der Arbeitsplatzsuche relevanten Informationen wie 
etwa der Lebenslauf und das Fähigkeitsprofil müssen sowohl dem/ der Arbeitsuchenden als 
auch der Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung zugänglich sein. Beide sollen gemein-
sam als ein Team auftreten und sich klar über die Wünsche, Kompetenzen, Erwartungen und 
den Unterstützungsbedarf des/ der Arbeitsuchenden sein. Diese Informationen sind nicht nur 
für die Erstellung des Fähigkeitsprofils und des Lebenslaufs wichtig sondern später auch hilf-
reich, wenn Bewerbungsbögen auszufüllen sind.

Haftentlassene

Die Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung akquiriert im Auftrag des Klienten Berufspraktika, 
Probestellen bzw.Volontariate. Sie überwacht und bewertet auf der einen Seite die Fortschritte des 
Klienten und ist auf der anderen Seite auch die Kontaktperson für den Arbeitgeber/Jobanbieter. Die 
direkte Unterstützung durch die Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung, die im Einvernehmen 
mit dem Klienten erfolgt, erweist sich bei der Beschäftigung von Haftentlassenen als zielführend. 

Personen mit Suchtproblematik in der Genesungsphase 

Der Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung kommt sozusagen die Rolle des „Sponsors“ zu. 
In dieser Rolle garantiert die Fachkraft sozusagen für das „Verhalten“ des Klienten und nicht in 
erster Linie für dessen Fachkenntnisse. Das setzt ein hohes Maß an Vertrauen von Seiten des Klien-
ten voraus. Das Hinzuziehen von weiteren Schlüsselexperten, die unterstützend zur Seite stehen, 
erweist sich vor allem beim Umgang mit Absagen oder negativen Antworten als zielführend.

Neet-Jugendliche, Jugendliche, die weder in Beschäftigung 
noch in (Aus-) Bildung oder Schulung sind

Hier nimmt die Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung eher die Rolle eines „Verkäufers“ 
ein.  Der „Verkauf“ des Gesamtprodukts Unterstützte Beschäftigung an den Unternehmer 
gleicht den Mangel an Berufserfahrung von Jugendlichen aus. Wichtig ist, dass der Arbeitgeber 
über Finanzierungsmöglichkeiten und rechtlichen Vorschriften informiert wird. Die Fachkraft 
in der Unterstützten Beschäftigung muss professionell und überzeugend über Potential und 
Möglichkeiten des Jugendlichen informieren können.
Möglicherweise kann ein Mangel an Berufserfahrung auch als Vorteil gesehen werden, der eine ein-
fachere Integration in die Arbeitsplatzkultur der potentiellen Arbeitgeberorganisation ermöglicht.
Praktika fungieren oft als Türöffner auf dem Weg in ein Unternehmen und sind ein wichtiger 
Erfolgsfaktor bei der Eingliederung dieser Zielgruppe in den Arbeitsmarkt. Jugendlich dieser 
Zielgruppe konkurrieren mit Jugendlichen, die meisten besser ausgebildet, erfahrener und 
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motivierter sind und mit weniger Vermittlungshemmnissen zu kämpfen haben. Ähnlich wie für 
die ursprüngliche Zielgruppe in der Unterstützen Beschäftigung, gehen erfolgreiche Jobver-
mittlungen oftmals auf ein Praktikum zurück.

(ii) Herantreten
Für das Herantreten an Unternehmen ist es unerlässlich, das jeweilige Ziel klar zu definieren, 
beispielsweise die Vorstellung des eigenen Angebotes für das Unternehmen oder die Sicher-
stellung von Beschäftigungsmöglichkeiten. Diese erste Annäherung kann durch die Mitar-
beiterInnen der Einrichtung oder durch den/ die Arbeitsuchende passieren, gegebenenfalls 
auch durch beide zusammen. In jedem Fall ist es aber nur mit vorheriger Zustimmung des/ der 
Arbeitsuchenden möglich.
Für den ersten Kontakt mit potenziellen ArbeitgeberInnen steht eine Vielzahl von Möglichkei-
ten zur Verfügung:

•	Brieflich oder per E-Mail

•	 Telefonisch

•	Besuch ohne vorherigen Termin/ Kaltakquise

•	 Empfehlung oder Vermittlung durch eine dem Unternehmen bekannte Person

•	Präsentation vor Unternehmensnetzwerken oder –vertretungen

Hilfreiche Werbe- und Präsentationsunterlagen können in diesem Zusammenhang u.a. sein:

•	Visitenkarten

•	Broschüren – wichtig sind eigene Broschüren, die speziell für UnternehmerInnen als  
 Zielgruppe konzipiert wurden

•	 Testimonials

•	Relevante Medienartikel

•	DVD oder Videolink auf der Homepage

Die formaleren Methoden der Arbeitsplatzsuche sollten ebenfalls in Betracht gezogen und die 
Arbeitsuchenden ermutigt und unterstützt werden, direkt Kontakt mit potenziellen Arbeit-
geberInnen aufzunehmen. Diese formalen Wege umfassen beispielsweise das Ausfüllen von 
Bewerbungsbögen, Bewerbungen auf Stellenausschreibungen sowie Blindbewerbungen.

Haftentlassene

Die Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung unterstützt und erweitert die Kenntnisse des 
Klienten im Bereich der formellen Methoden der Arbeitsplatzsuche. Dies bezieht sich auf das 
Finden von offenen Stellen, das Verfassen von Anträgen, das Ausfüllen von Antragsformularen, 
die Vorbereitung auf ein Jobinterview etc. Die Unterstützung zielt aber auch auf die persönliche 
Weiterentwicklung des Klienten ab, sodass der Klient Vertrauen in seine individuellen Fähig-
keiten bei der Arbeitsplatzsuche gewinnt und sich, falls notwendig, künftig selbstständig um 
weitere Arbeitsplätze bemüht.

Arbeitsplatzsuche und ArbeitgeberInnenkontakt
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Wenn formelle Methoden der Arbeitsplatzsuche nicht greifen, werden Klient und Fachkraft 
nach weiteren Möglichkeiten suchen, Berufserfahrung zu sammeln. Eine Möglichkeit um wert-
volle Arbeitserfahrung und Arbeitsfähigkeiten zu erwerben, könnte auch ein Volontariat sein. 
Dabei kann sich der Arbeitgeber von berufsrelevanten Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kli-
enten überzeugen und gegebenenfalls auf den Klienten zukommen, wenn die Stelle wieder 
ausgeschrieben werden sollte. Außerdem bekommt der Klient ein Empfehlungsschreiben.

Personen mit Suchtproblematik in der Genesungsphase 

Die Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung bereitet Klienten in dieser Zielgruppe nicht 
direkt auf ein Vorstellungsgespräch vor. Allerdings wird die Fachkraft Unternehmen und Ar-
beitskollegen sensibilisieren, um damit Zweifel und Vorurteilen vorzubeugen. 

Neet-Jugendliche, Jugendliche, die weder in Beschäftigung 
noch in (Aus-) Bildung oder Schulung sind

Der Arbeitsplatzanalyse kommt eine große Bedeutung zu und ist deshalb sorgfältig durchzu-
führen. Arbeitgeber müssen die Möglichkeiten bekommen, Stellenanforderungen und Bedin-
gungen, die aus ihrer Sicht für einen Beschäftigungserfolg ausschlaggebend sind, zu kommu-
nizieren. Dieser Schritt ist wichtig um entscheiden zu können, ob es zu einer Übereinstimmung 
kommt. Die Informationen aus diesem Dokument werden in weiterer Folge in die Aktionspläne 
eingearbeitet.

Ausfüllen von Bewerbungsbögen

Es ist wichtig, die Anweisungen auf dem Bogen genau zu lesen und zu befolgen. Weiters sollte 
eine Rohversion auf einem Extrablatt erstellt werden, denn Fehler im Bewerbungsbogen sind 
auf jeden Fall zu vermeiden. Grammatik und Rechtschreibung sollten fehlerfrei sein. Stellen-
beschreibung und -ausschreibung geben einen wichtigen Einblick in die notwendigen Kom-
petenzen und Voraussetzungen für diesen Arbeitsplatz. Auf eine saubere und leserliche Hand-
schrift des/ der Arbeitsuchenden ist zu achten. Berufliche Erfahrungen, die für die Bewerbung 
von Relevanz sind, sollten unbedingt erwähnt werden und zusätzliche, außerberufliche Erfah-
rungen ebenso wie sonstige Fertigkeiten sollten einfließen. Alle Fragen des Bewerbungsbogens 
müssen bearbeitet werden, es ist nicht zulässig, jeweils nur auf den beigefügten Lebenslauf zu 
verweisen. Eine Kopie des ausgefüllten Bogens hilft bei der Vorbereitung für das Bewerbungs-
gespräch, ebenso wie die Stellenanzeige und die -beschreibung.

Haftentlassene 

In jedem Land haben Arbeitgeber die Möglichkeit bzw. haben keine Möglichkeit nach Vorstra-
fen zu fragen, je nach Gesetzes- und Vorschriftenlage in Bezug auf strafrechtliche Verurteilun-
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gen. Fehlende rechtliche Grundlagen sollten aber nicht mit einem Mangel an Interesse seitens 
des Arbeitgebers an diesen Informationen gleichgesetzt werden. Strafrechtliche Informationen 
spielen bei der Besetzung einer Stelle immer eine Rolle.
Fragen zu strafrechtlichen Verurteilungen im Bewerbungsformular sollten immer ehrlich be-
antwortet werden, falls dies gemäß der gültigen Gesetzeslage zwingend erforderlich ist. Jedes 
Land verfügt über seine eigenen Vorschriften und die Organisationen der Unterstützten Be-
schäftigung sollten diese kennen und die Klienten darüber aufklären.

Der Nordirland-Verein zur Betreuung und Wiedereingliederung von Straftätern 
(NIACRO), eine Freiwilligenorganisation, mit mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Arbeit in die-
sem Bereich empfiehlt den Klienten ihre Verurteilung offenzulegen und diese in der Form einer 
separaten Offenlegungsdeklaration einzusenden. Dies gibt dem Einzelnen die Möglichkeit, 
in offener Art und Weise über seine Verurteilung zu informieren. Der potenzielle Arbeitgeber 
erfährt darin auch, was der Klient aus dieser Erfahrung gelernt hat. Der Verein NIACRO hat ein 
hauseigenes Dokument zur Verfügung gestellt: „Das Engagement der Arbeitgeber – ein Best-
Practice-Leitfaden“ (www.niacro.co.uk), welches besagt, dass die Offenlegungsdeklaration in 
einem separaten Briefumschlag zu legen und mit der Aufschrift „PRIVAT UND VERTRAULICH“ zu 
versehen ist und an den HR-Managers oder eine andere befugte Person adressiert sein sollte. 
NIACRO empfiehlt, dass die Offenlegungsdeklaration folgende Angaben zu beinhalten sollte: -

•	Weswegen	erfolgte	die	Verurteilung		und	wie	hoch	war	das	Strafausmaß
•	Die	näheren	Umstände	der	Verurteilung	
•	Haben	sich	die	Umstände	eventuell	geändert
•	Wurde	etwas	aus	dieser	Erfahrung	gelernt
•	Positive	Folgen	und	die	aus	der	Verurteilung	resultierende	Verantwortung	
•	Ehrlichkeit	in	der	Offenlegungsdeklaration	der	Verurteilung
•	Angabe	von	Gründen	warum	man	dem	Bewerber	eine	Chance	einräumen	sollte

Wenn ein Arbeitgeber keine Frage zu strafrechtlichen Verurteilungen in seinem Bewerbungs-
bogen angibt, bedeutet dies nicht, dass er keine weiteren Frage bezüglich möglicher Vorstrafen 
hat  – womöglich sind diesbezügliche Fragen zu einem späteren Zeitpunkt im Bewerbungspro-
zess gesondert vorgesehen.

Bewerbungsschreiben

Das klassische Bewerbungsschreiben dient als Anschreiben für den Lebenslauf oder als Einlei-
tung für den Bewerbungsbogen. In diesem können entweder die für das Unternehmen wich-
tigsten Teile aus dem Lebenslauf hervorgehoben werden wie z. B. bestimmte Ausbildungen 
oder berufliche Erfahrungen. Das Anschreiben muss natürlich einen Verweis auf die Stellenaus-
schreibung enthalten und sollte wie folgt aufgebaut sein:
•	 1. Absatz – Einleitung und Grund für die Bewerbung

•	 2. Absatz – Kurze Hervorhebung der im Kontext der ausgeschriebenen Stelle  
 wichtigsten Punkte aus dem Lebenslauf (inkl. Hinweis auf den Lebenslauf )

Arbeitsplatzsuche und ArbeitgeberInnenkontakt
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•	 Letzter Absatz – Vorfreude auf und Bereitschaft für das Bewerbungsgespräch hervorheben

Auch als Blindbewerbung kann eine ähnliche Struktur verwendet werden. Das wesentlichste 
Element ist der erste Absatz, der die Aufmerksamkeit und das Interesse der LeserInnen sichern 
muss und das Bedürfnis wecken soll, den/ die BewerberIn in einem persönlichen Gespräch 
kennen zu lernen.

Personen mit Suchtproblematik in der Genesungsphase 

Bei der Arbeitsplatzanalyse sollte darauf geachtet werden mögliche Risikosituationen für den 
Klienten zu vermeiden. Bestimmte Arbeitsplätze stellen für Klienten dieser Zielgruppe ein ver-
meidbares Risiko dar. Das sind z.B. Arbeitsplätze wie Kneipen oder Clubs, wo Drogen und/oder 
Alkohol leicht verfügbar sind.

Erstellen eines Lebenslaufes

Ein Lebenslauf muss in dem/ der zukünftigen ArbeitgeberIn das Bedürfnis wecken, den/ die 
BewerberIn persönlich zu treffen, um über eine mögliche Zusammenarbeit zu sprechen. Daher 
sollte der Lebenslauf klar und prägnant sein sowie alle relevanten Informationen enthalten. Ein 
Lebenslauf muss gut strukturiert sein und darf nicht mehr als 2 Seiten umfassen. Die folgenden 
Informationen sollten enthalten sein:

•	Persönliche Daten

•	Berufliche Entwicklung/ Erfahrungen

•	 Schulische und berufliche Ausbildung und Qualifikationen

•	Wesentliche Kompetenzen

•	Hobbies und Interessen

•	Referenzen

Sowohl die berufliche Entwicklung als auch die Ausbildungslaufbahn sollten in umgekehrter 
chronologischer Reihenfolge gelistet sein. Ob erstere oder zweitere unmittelbar nach den per-
sönlichen Daten gelistet werden, hängt davon ab, was besser als Aufmacher geeignet ist. Oft ist 
es hilfreich den Lebenslauf an die ausgeschriebene Stelle anzupassen. Es muss genau überlegt 
werden, inwieweit und wie behinderungsspezifische Informationen eingearbeitet werden. Um 
einen professionellen Lebenslauf zu erstellen sollten folgende Dinge vermieden werden:

•	Gimmicks/ Werbegeschenke 

•	Unnötige persönliche Informationen

•	Negative Informationen

•	 Irrelevante Details

•	Zeitliche Lücken

•	Unwahrheiten
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(iii) Persönliches Treffen
Zu einen Treffen mit dem/ der ArbeitgeberIn kommt es entweder im Rahmen der Vorstellung 
des Dienstleistungsangebots der Unterstützten Beschäftigung, eines Gesprächs zwischen 
MitarbeiterIn des Fachdienstes und Unternehmen über eine/ n bestimmte/ n BewerberIn oder 
wenn ein/ e Arbeitsuchende zu einem Vorstellungsgespräch begleitet wird. In jedem Gespräch 
mit Unternehmen müssen die Vorteile der Angebote der Unterstützten Beschäftigung für das 
Unternehmen hervorgehoben werden. Hier kann z. B. erwähnt werden, welche zeitlichen und 
finanziellen Einsparungsmöglichkeiten sich für Unternehmen in der Personalauswahl ergeben. 
Eine solche Präsentation kann im Rahmen eines persönlichen Treffens mit den wesentlichen 
EntscheidungsträgerInnen im Unternehmen oder in Form eines Vortrags vor mehreren Ver-
treterInnen aus verschiedenen Abteilungen erfolgen. In jedem Fall muss durch Vorbereitung, 
Präsentation und Verhalten ein professioneller Auftritt sicher gestellt werden. Während des 
gesamten Kommunikationsprozesses muss einerseits thematisiert werden, wie genau die 
Angebote der Unterstützten Beschäftigung die Bedarfe des Unternehmens treffen können und 
andererseits, über welche Möglichkeiten die Arbeitsuchenden verfügen. Bedenken beider Sei-
ten diesbezüglich müssen berücksichtigt werden. Wichtig ist es auch, dass in den Gesprächen 
mit Unternehmen die Fachausdrücke aus der Unterstützten Beschäftigung vermieden werden, 
z. B. Fähigkeitsprofil, natürliche Unterstützung, Arbeitsplatzentwicklung, etc.

Die Planung von Bewerbungsgesprächen sollte auf Stellenanzeigen und beschreibung sowie 
– sofern verfügbar – auf weiteren Spezifizierungen aufbauen. Die wesentlichen Bestandteile 
und Arbeitsabläufe der ausgeschriebenen Stelle müssen analysiert werden und in Bezug zu den 
relevanten Erfahrungen und dem Hintergrund des/ der Arbeitsuchenden gesetzt werden. Auch 
etwaige Aktivitäten und Erfahrungen, die im weiteren Sinne als Kompetenzen für diese Stelle 
angesehen werden könnten, sollten mitberücksichtigt werden. Auf jeden Fall muss man sich in 
der Planung mit dem Hintergrund des Unternehmens, der Firmenkultur und deren Produkten 
bzw. Dienstleistungen vertraut machen. Es sollte genau geklärt werden, wie der/ die Arbeitsu-
chende zu dem Termin kommt und ein Erscheinen vor Ort ca. 10 bis 15 Minuten vor Beginn des 
Gesprächs ist empfehlenswert.

Die Vorbereitung für das Bewerbungsgespräch sollte auch Überlegungen dahingehend be-
inhalten, welche Art von KandidatIn das Unternehmen wohl sucht und welche Fragen gestellt 
werden könnten. Auch wenn letztere nie 100% vorausgesagt werden können, so ist es doch er-
staunlich, wie häufig dann doch ein Großteil der vorbereiteten Fragen im Bewerbungsgespräch 
abgedeckt wird. Wichtig ist es auch, den Lebenslauf/ Bewerbungsbogen noch einmal durchzu-
besprechen, damit der/ die Arbeitsuchende mit allen Details gut vertraut ist. Die Gesprächssi-
tuation sollte geübt werden und einige Fragen, die an den/ die ArbeitgeberIn zu stellen sind, 
gemeinsam vorbereitet werden. Es gibt meist Themen, die der/ die Arbeitsuchende unbedingt 
von sich aus ansprechen möchte. Es ist wichtig, ihn/ sie dahingehend zu ermutigen, diese posi-
tiven Punkte unbedingt zu thematisieren, denn damit kann ein positiver, motivierter Eindruck 
entstehen. Um sicher zu gehen, dass alle Themen angesprochen werden, sollten gemeinsam 
unterschiedliche Strategien vorbereitet werden.

Präsentation (im Rahmen des Bewerbungsgesprächs): Die eigentliche Präsentation ist umso 
einfacher, je besser Planung und Vorbereitung erfolgten. Da der erste Eindruck stets zählt, sollte 
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der/ die Arbeitsuchende adäquat gekleidet sein sowie einen gepflegten und ordentlichen 
Gesamteindruck machen. Es gilt zu berücksichtigen, dass jede Person, die mit dem/ der Arbeit-
suchenden Kontakt hat, einen Einfluss auf den Auswahlprozess haben könnte, also z. B. auch 
MitarbeiterInnen am Empfang, im Sekretariat oder in der Verwaltung. Ermuntern Sie den/ die 
Arbeitsuchende zu einem Lächeln, eine gute Sitzposition einzunehmen und einen positiven 
Eindruck zu vermitteln. Augenkontakt im Gespräch ist ebenso wichtig wie klare Antworten auf 
die gestellten Fragen zu geben und freundlich, offen und engagiert zu bleiben.

Haftentlassene 

Mangelndes Vertrauen und/oder übermäßiges Vertrauen kann sich in der Interviewsituation 
kontraproduktiv auswirken. Oftmals verfügen Klienten dieser Zielgruppe über die notwendigen 
Fähigkeiten oder Kompetenzen, aber sie haben Angst vor Ablehnung. Deshalb liegt der Fokus 
der  Fachkraft in der Unterstützen Beschäftigung darauf, die weitere Teilnahme am Prozess zu 
gewährleisten, indem man den Klienten speziell auf das Bewerbungsgespräch oder auf ein Tref-
fen mit dem Arbeitgeber vorbereitet.

Personen mit Suchtproblematik in der Genesungsphase 

Vertrauen ist eine extrem wichtige Funktion des Interviews.  In dieser kritischen Phase stehen 
vertrauenstärkende Maßnahmen im Zentrum der Arbeit, da Klienten dieser Zielgruppe über ein 
sehr geringes Selbstwertgefühl verfügen und auch mit negativen Rückmeldungen und Ableh-
nung wenig differenziert umgehen können.

Neet-Jugendliche, Jugendliche, die weder in Beschäftigung 
noch in (Aus-) Bildung oder Schulung sind

Der erste Eindruck ist wesentlich und Jugendliche müssen durch die Fachkraft in der Unter-
stützten Beschäftigung für einen Termin beim Arbeitgeber vorbereitet werden. Thematisiert 
werden Fragen zum Erscheinungsbild, mögliche arbeitsrechtliche oder versicherungstechni-
sche Fragen, Fragen zum Thema Gewerkschaften.

Das Thema Behinderung im Bewerbungsgespräch

Natürlich wissen wir alle, dass nicht alle Menschen mit Behinderung die Planung, Vorbereitung 
und Selbstpräsentation im Rahmen eines Bewerbungsgesprächs ohne Unterstützung schaffen 
können. Die Möglichkeiten bzw. Grenzen des/ der Arbeitsuchenden beeinflussen das Ausmaß 
der Unterstützung durch den/ die MitarbeiterIn in der Unterstützten Beschäftigung. Wichtig ist 
es, dass der/ die Arbeitsuchende ein Verständnis für die eigenen Möglichkeiten bzw. Grenzen 
entwickelt. Ebenso wichtig ist ein Bewusstsein für die verfügbaren Unterstützungsmöglichkei-
ten und den entsprechenden Zugang zu diesen. Darüber hinaus müssen die MitarbeiterInnen 
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in der Unterstützten Beschäftigung auch jeweils die Unterstützungs-, Anleitungs- und Schu-
lungsbedarfe der KlientInnen kennen. Wichtige Fragestellungen diesbezüglich sind etwa:

•	Bringt die Person die nötigen Kompetenzen mit um sich vollständig auf das Bewerbungs- 
 gespräch vorzubereiten bzw. können diese noch vermittelt werden?

•	 Ist das Gebäude barrierefrei?

•	Kann die Person selbständig zum Bewerbungsgespräch kommen?

•	Welche Fragen sind seitens des Unternehmens in Bezug auf die Behinderung zu erwarten  
 und welche Bereiche könnten Bedenken auslösen?

Für viele Personen ist ein solches Bewerbungsgespräch eine beängstigende Situation, vor allem 
wenn z. B. das Selbstbewusstsein gering ist oder jemand kaum Berufserfahrung vorweisen 
kann. Das Üben von Gesprächstechniken und Rollenspiele kann hier helfen und Unterstützung 
sowie Bestärkung können das Selbstvertrauen in die Höhe treiben. Aufgrund einer Behinde-
rung können auch die Kommunikationsfähigkeit sowie die motorische Kontrolle eingeschränkt 
sein. In diesen Fällen kann es sinnvoll sein, das Gegenüber im Vorfeld oder nach dem Gespräch 
zu kontaktieren um dies anzusprechen2.

Haftentlassene 

Für einen Haftentlassenen kann ein Interview eine entmutigende Erfahrung darstellen und die 
Angst und Unsicherheit in Bezug auf Offenlegung der eigenen Straftat kann einen zusätzlichen 
Druck ausüben. Daher ist eine Vorbereitung auf folgenden Aufgaben durch den Fachbetreuer 
der Unterstützten Beschäftigung wichtig:

•	Überprüfung	der	Stellenbeschreibung	und	des	Persönlichkeitsprofils,	um	sicherzustellen,	dass	
der Klient die erforderlichen Fähigkeiten und Qualifikationen aufweist
•	Identifikation	von	Fragen,	die	gestellt	werden	könnten	und	Vorbereitung	von	Antworten
•	Üben	von	Interviewtechniken	durch	Rollenspiele
•	Vertrauensbildung	und	Entspannungsübungen	in	der	Vorbereitungsphase	des	Interviews	
•	Praktische	Belange,	z.B.:	Wie	gelange	ich	zum	Ort,	wo	der	Termin	stattfindet,	Transportmittel,	
Fahrzeit, Erscheinungsbild.

Die Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung kann den Arbeitgeber vorab kontaktieren, um 
ihn über die Verurteilung des Klienten – mit dessen Einverständnis – aufzuklären.
Prinzipiell stehen bei einem Interview die arbeitsplatzrelevanten Merkmale im Vordergrund. Klien-
ten sollten allerdings darauf vorbereitet sein, dass der Arbeitgeber Fragen zu etwaigen Vorstrafen 
stellen könnte. Die Offenlegungsdeklaration sollte deshalb zum Bewerbungsgespräch mitge-
bracht werden, um sie dem Interviewpartner bei Bedarf zu übergebenen. Die Deklaration wird 
vom Klient dann übergeben, wenn er für den Arbeitsplatz ausgewählt wurde. In diesem Stadium 
kann der Arbeitgeber, vor der endgültigen Entscheidung noch weitere Informationen verlangen.

Arbeitsplatzsuche und ArbeitgeberInnenkontakt
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Personen mit Suchtproblematik in der Genesungsphase 

Die Erstellung eines Diversity-Managementprogramms in Zusammenarbeit mit Arbeitgebern 
bzw. Arbeitgebergruppen kann wichtige Vorarbeit leisten und helfen Barrieren und Vorurteile 
abzubauen.  Eine systematische Herangehensweise bei der Zusammenarbeit mit öffentlichen 
wie privaten Organisationen zur Vorbereitung der Arbeitsplatzsuche für diese Klientengruppe 
sollte nach geographischen Gesichtspunkten erfolgen.

(iv) Einwandbehandlung
Die Vorbereitung auf mögliche Einwände seitens der Unternehmen ist wichtig, denn es besteht 
immer die Möglichkeit, abgelehnt zu werden. Eine solche Zurückweisung sollte nie persönlich 
genommen werden. Der Mangel an Wissen und Bewusstsein führt oft zu einer vorsichtigen 
Haltung gegenüber Unterstützter Beschäftigung. Wenn diese Befürchtungen ernst genommen 
werden und ihnen professionell begegnet wird, können sie häufig ausgeräumt werden. Anbie-
ter von Unterstützter Beschäftigung bieten häufig auch MitarbeiterInnentraining sowie Bera-
tung und Handlungsempfehlungen im Umgang mit Fragen zu Behinderung und Beschäftigung an. 

Haftentlassene

Fachkräfte in der Unterstützten Beschäftigung sollten Klienten im Falle eines erfolglosen Inter-
views dazu ermutigen, Feedback vom Arbeitgeber einzuholen. Dies dient nicht nur zur Vorbe-
reitung auf künftige Interviews, sondern ermöglicht der Fachkraft die Auswahl- und Selektions-
praktiken der Arbeitgeber bei der Einstellung von Haftentlassenen zu eruieren. Das Anbieten 
von Trainings zu Fragen rund um die Einstellung von Haftentlassenen sowie zur Förderung 
guter Praktiken bei der Beschäftigung von Haftentlassen, könnte erwogen werden.  

Personen mit Suchtproblematik in der Genesungsphase 

Gelegentlich haben Fachkräfte in der Unterstützten Beschäftigung auch mit voreingenommen 
Meinungen Unternehmen gegenüber zu kämpfen. Unternehmen unvoreingenommen ge-
genüberzutreten ist ein Weg, um Barrieren abzubauen, die das Projekt gefährden könnten. Die 
Kontaktaufnahme und die Kontaktpflege zu einem Unternehmen hat die Aufgabe, Informati-
onen und Tipps zur Verfügung zu stellen und bei dem Einstellungsprozess beratend zur Seite 
bzw. für Fragen zur Personalauswahl, Personaleinführung, Karriereentwicklung und Training zur 
Verfügung zu stehen.

(v) Vereinbarung
Es muss sichergestellt werden, dass das Ziel des Gesprächs erreicht und mit dem/ der potenziellen 
ArbeitgeberIn eine Vereinbarung für die weiteren Schritte getroffen wurde. Beispiele dafür sind etwa:

•	Das Unternehmen informiert zukünftig über freie Stellen

•	 Im Rahmen eines weiteren Termins werden andere Arbeitsmöglichkeiten innerhalb des Be-
triebes diskutiert bzw. ausfindig gemacht
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•	Regelmäßige Kontakte um gegenseitig voneinander zu profitieren

•	Vereinbarung eines konkreten nächsten Schrittes um passende BewerberInnen für eine  
 existierende Stelle zu finden

3. Arbeitsplatzanalyse
Wenn eine passende Stelle ausgemacht wurde, werden im Rahmen einer Arbeitsplatzanalyse 
die dafür nötigen Kompetenzen festgelegt.
Die Arbeitsplatzanalyse umfasst:

•	Aufgaben

•	Arbeitsschritte

•	Wesentliche Anforderungen der Stelle: physisch, kognitiv, emotional, technisch, etc.

•	 Erforderliche Leistungsfähigkeit

•	 Erforderliche Qualitätsstandards

•	Bezahlung

•	 Tägliche und wöchentliche Arbeitszeit

•	Gesundheits- und Sicherheitsfragen

•	Unternehmenskultur

•	Arbeitsplatzgestaltung und -umgebung

•	 Soziale Aspekte im Hinblick auf den Arbeitsplatz

•	Überlegungen im Hinblick auf Erreichbarkeit/ Transport

Die Arbeitsplatzanalyse ist die Basis um eine geeignete Person für die Stelle zu finden. Es ist ein 
lebendiges Dokument und dient entsprechend dazu Anforderungen durch den/ die Arbeitge-
berIn Änderungen zu erfahren.

Haftentlassene

Einige, normalerweise von der Arbeitsplatzanalyse erfassten Informationen, wie z.B. Arbeits-
pflichten und Aufgabenanalyse, wirken sich möglicherweise kontrapoduktiv bei der Arbeit 
mit dieser Zielgruppe aus, wiewohl diese Angaben hilfreich bei der Analyse des Umfelds sind. 
Kein Arbeitsplatz gleicht dem anderen – Pflichten und Aufgaben in einem großen Supermarkt 
unterscheiden sich von denen in einem kleinen Laden. Je besser informiert der Klient vor dem 
Beschäftigungsbeginn ist, umso stärker wird seine Position innerhalb der Arbeit, im Praktikum 
oder im Volontariat sein.

4. Arbeitsplatzübereinstimmung
Um entscheiden zu können, ob es eine Übereinstimmung zwischen dem/ der Arbeitsuchenden 
und den Anforderungen der jeweiligen Stelle gibt, können folgende Aspekte hilfreich sein:
•	Kann der/ die Arbeitsuchende die Aufgaben erfüllen oder muss diesbezüglich eine Anpas- 
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 sung in der Stelle vorgenommen oder muss er/ sie noch entsprechend geschult werden?

•	 Trifft die Stelle auch die Erwartungen des/ der Arbeitsuchenden?

•	Wird assistierende Technologie benötigt oder müssen Arbeitsplatzadaptionen vorgenommen  
 werden und können diese organisiert und finanziert werden?

•	Kann der/ die Arbeitsuchende für die gewünschte Stundenanzahl zur Verfügung stehen?

•	Passt die Person auf den Arbeitsplatz?

•	Nimmt der/ die Arbeitsuchende mögliche Auswirkungen hinsichtlich des Bezugs von  
 Unterstützungs- und Transferleistungen in Kauf?

•	Wie wird sich diese Stelle in Zukunft entwickeln – ist sie zeitlich befristet oder fix?

Kann der/ die Arbeitsuchende die Erwartungen des Unternehmens erfüllen bzw. könnte eine 
Arbeitserprobung diesbezüglich Klarheit schaffen? In vielen Fällen können Schnuppertage oder 
eine Arbeitserprobung hilfreich und wertvoll sowohl für BewerberIn als auch für den Arbeitge-
berIn sein.
Steht bei Bedarf Unterstützung für BewerberIn und ArbeitgeberIn zur Verfügung?
Müssen Arbeitsweg/ Beförderung und Barrierefreiheit thematisiert werden?
Ein betriebliches Praktikum kann mehrere Wochen dauern, während “Schnuppern” in der Regel 
zwischen einem Tag und einer Woche dauern sollte. Die genaue Dauer sowie die Aufgaben der 
Beteiligten (Arbeitsuchende/ r, ArbeitgeberIn, Mitarbeiterin in der Unterstützten Beschäftigung) 
müssen jeweils zu Beginn genau festgelegt werden.

Haftentlassene 

Es gilt stets sicherzustellen, dass der Entscheidung für eine Arbeitsstelle realistische Erwartun-
gen zugrunde liegen. Offenlegung der Vergangenheit und Einschätzung des Risikos genießen 
oberste Priorität, selbst in der Phase des Sammelns von Berufserfahrung. Berufserfahrung zu 
sammeln stellt oftmals den geeigneten Weg Richtung Beschäftigung für diese Klientengruppe 
dar.

Die Rolle der Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung besteht darin, dem Klienten zu hel-
fen, eine realistische Berufswahl zu treffen. Wie schon erwähnt, hat die Verurteilung des Klien-
ten einen Einfluss auf die Berufswahl, selbst auf die Möglichkeit, Berufserfahrung zu sammeln. 
Eine passende Stelle ist unabdingbar für eine erfolgreiche Arbeitsvermittlung und eine Stellen-
belegung, weil sie die Bedürfnisse des Arbeitgebers und des Klienten in Einklang bringt.
Ein betriebliches Praktikum, ein Volontariat oder ein Schnupperpraktikum stellen für diese 
Klientengruppe oft den Weg Richtung Beschäftigung dar. Dadurch erhält der Arbeitgeber die 
Möglichkeit zu überprüfen, ob der Klient den Aufgaben gewachsen ist und wie gut er sich in die 
Organisation einfügt hat.

5. Sicherstellung der Arbeitsmöglichkeit/ Sicherung des Arbeitsplatzes 
Sobald die Arbeitsplatzübereinstimmung geklärt wurde, müssen die folgenden Punkte verein-
bart werden:
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•	Arbeitszeit und Bezahlung

•	Unterstützung und die Entscheidung darüber, wer für die Bereitstellung dieser verantwortlich ist

•	 Erwartete Leistung

•	 Erwartete Qualität

•	Die Verantwortung von Arbeitsuchendem/ r, ArbeitgeberIn, KollegInnen und MitarbeiterIn  
 in der Unterstützten Beschäftigung in Bezug auf die Unterstützungserfordernisse 

•	 Festlegung eines Prozederes um zu überprüfen, ob die Arbeitsplatzübereinstimmung  
 erfolgreich war

Als Abschluss dieser Vereinbarungen steht meist das Aufsetzen und Unterzeichnen eines Ar-
beitsvertrages. Darüber hinaus ist häufig auch eine weniger formelle Vereinbarung zwischen 
ArbeitgeberIn, ArbeitnehmerIn und MitarbeiterIn in der Unterstützten Beschäftigung nötig.

Zeitlicher Rahmen 

Es ist sehr schwierig, einen zeitlichen Rahmen für irgendeinen Aspekt im Prozess der Unter-
stützten Beschäftigung festzulegen. Dennoch ist es wichtig, regelmäßige Überprüfungen ein-
zuplanen um Fortschritte sicherstellen zu können. Jeder Fall ist einzigartig, dennoch empfiehlt 
sich eine erste Zwischenbetrachtung ungefähr einen Monat nach Übernahme des Falles. Wei-
tere Termine können danach vereinbart werden. Einerseits ist es wichtig zu akzeptieren, dass 
keine vordefinierten Zeitvorgaben existieren, gleichzeitig muss so rasch wie möglich eine Stelle 
für den/ die Arbeitsuchende gefunden werden. Allerdings hängt dies von folgenden Faktoren ab:

•	Verfügbarkeit einer passenden Stelle

•	Anzahl der MitbewerberInnen

•	Anzahl der durch die MitarbeiterIn zu betreuenden Personen

•	Wohlfahrtssystem

•	Barrierefreiheit

•	 Einstellung/ Bewusstsein der Unternehmen

•	Unterstützung die dem/ der Arbeitsuchenden außerhalb des Systems der Unterstützten  
 Beschäftigung zur Verfügung steht

•	Mobilität

Arbeitsplatzsuche und ArbeitgeberInnenkontakt
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Hilfreiche Tipps für effektive  
Arbeitsplatzsuche und ArbeitgeberInnenkontakte
Dieser Leitfaden wurde von PraktikerInnen für PraktikerInnen entwickelt. Die „Hilfreichen Tipps“ 
und „Dinge, die man besser vermeiden sollte“ dienen daher in erster Linie dazu die Erfahrungen 
der AutorInnen den LeserInnen zugänglich zu machen.

Hilfreiche Tipps:

•	den/ die Arbeitsuchende kennen und einbinden

•	 immer die Zustimmung des/ der Arbeitsuchenden einholen um den Prozess fortzusetzen

•	den/ die Arbeitsuchende im Mittelpunkt des Prozesses behalten

•	die potenziellen ArbeitgeberInnen kennen

•	ArbeitgeberInnen, die über Erfahrungen mit Unterstützter Beschäftigung verfügen, dazu  
 ermuntern, mit anderen ArbeitgeberInnen darüber zu sprechen

•	 Sicherstellen, dass alle eingebunden Personen ein klares Bild ihrer Rolle haben

•	 Einbindung der Familie mit dem Einverständnis des/ der Arbeitsuchenden

•	Wissen über verfügbare Anreize für ArbeitgeberInnen aufbauen und deren Auswirkungen  
 auf ArbeitgeberInnen und Arbeitsuchende berücksichtigen

•	 Ehrlich gegenüber dem/ der ArbeitgeberIn und dem/ der Arbeitsuchenden im  
 Zusammenhang mit der benötigten und verfügbaren Unterstützung sein 

•	Versprechen und Zeitpläne einhalten

•	Zu jeder Zeit einen professionellen Auftritt liefern, Qualität der Werbematerialien,  
 Visitenkarten und Broschüren sicherstellen

•	Aktualisierung der ausgeschriebenen Stellen 

•	Den/ die Arbeitsuchende dabei unterstützten, die Arbeitsuche selbst durchzuführen

Dinge, die man besser vermeiden sollte:

•	Die beteiligten Personen nicht ohne die benötigte Unterstützung verlassen

•	Keine Vorannahmen über den/ die Arbeitsuchende oder die Stelle treffen

•	Den/ die Arbeitsuchende nicht überbehüten

•	Keine Kooperation mit Unternehmen die keine passenden Arbeitsplätze oder -umgebung  
 anbieten

•	Dem Prozess nicht erlauben wichtiger zu sein als der/ die Arbeitsuchende
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Reflexionsfragen

Die folgenden Fragen sind dazu gedacht, weiterführende Diskussionen sowie die Reflexion der 
eigenen Sichtweisen und Methoden anzuregen:

•	 Ist es in der Unterstützten Beschäftigung besser, Arbeitsplatzakquise und Begleitung des/ der  
 Arbeitsuchenden zu trennen oder sollten die MitarbeiterInnen beide Rollen ausfüllen?

•	Was sind die wesentlichen Parameter für diese beiden Phasen im Prozess und wie kann  
 sichergestellt werden, dass man sich innerhalb dieses Rahmens bewegt? 

•	Welche Punkte sind bei der Entscheidung, ob ein/ e Arbeitsuchende zu einem Bewerbungs- 
 gespräch begleitet werden soll oder nicht, zu beachten?

•	Welche Kompetenzen brauchen die MitarbeiterInnen für eine effektive Arbeitsplatzakquise?

•	Was ist aus Sicht der Unterstützten Beschäftigung ein/ e „gute/ r“ ArbeitgeberIn?

•	Welche Vor- und Nachteile haben Unternehmensnetzwerke?

•	Welche Lerneffekte sind für den/ die Arbeitsuchende möglich und wie können diese sicher  
 gestellt werden?

Relevante EUSE Positionspapiere

 Arbeitsplatzsuche

 Betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung

 ArbeitgeberInnenkontakt

 Unterstützte Beschäftigung für Unternehmen

 Betriebliches Praktikum

Arbeitsplatzsuche und ArbeitgeberInnenkontakt
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Einleitung

Jede Person benötigt Unterstützung, wenn sie eine neue Stelle antritt. Die Bereitstellung von 
betrieblicher und außerbetrieblicher Unterstützung ist für Menschen mit Behinderung wesent-
lich, wenn es um die Erlangung oder Sicherung einer bezahlten Tätigkeit am offenen Arbeits-
markt geht. Die betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung ist die 5. Phase im Prozess 
der Unterstützten Beschäftigung. Effektive Unterstützung am Arbeitsplatz sowie außerhalb ist 
ein Kernelement der Unterstützten Beschäftigung und das unterscheidet diesen Ansatz we-
sentlich von traditionellen Integrationsansätzen. Es liegen auch entsprechende Forschungser-
gebnisse vor, die belegen, dass unterstützte Beschäftigungsverhältnisse stabiler sind als nicht 
unterstützte1. 

4.4 Betriebliche und außer-
betriebliche Unterstützung

Betriebliche und außer-
betriebliche Unterstützung

Orientierung und Beauftragung

Arbeitsplatzsuche

Kontakt mit ArbeitgeberInnen

1 Doose, S. (2007): Unterstützte Beschäftigung – Berufliche Integration auf lange Sicht. Lebenshilfe Verlag, Marburg

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung

Erstellung eines Fähigkeitsprofils
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Betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung

Betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung steht sowohl im Zusammenhang mit der 
Erlangung als auch mit der Erhaltung eines Arbeitsplatzes über einen bestimmten Zeitraum. 
Das Ausmaß der Unterstützung hängt von den individuellen Bedürfnissen des/ der Beschäftig-
ten ab. Manche Personen benötigen Hilfe beim Erlernen der neuen Aufgaben im Betrieb und 
bevorzugen die ständige Begleitung durch eine/ n MitarbeiterIn in der Unterstützten Beschäf-
tigung direkt am Arbeitsplatz. Andere wiederum benötigen Unterstützung bei der Übernahme 
der neuen beruflichen Rolle oder im Umgang mit KollegInnen und bevorzugen daher Unter-
stützung außerhalb des Arbeitsplatzes.
Um die passende Art und das entsprechende Ausmaß der Unterstützung festzulegen muss der/ 
die MitarbeiterIn in der Unterstützten Beschäftigung den Klienten/ die Klientin, den/ die Arbeit-
geberIn, KollegInnen und andere relevante Personen einbinden. Dies sollte regelmäßig pas-
sieren, damit die Unterstützung hilfreich und effektiv ist. Es ist wichtig, die Rolle der Fachkraft 
gegenüber allen Beteiligten klar und transparent zu kommunizieren.
Wo und wann und auch durch wen die Unterstützung erfolgt, hängt von den Bedürfnissen des 
Arbeitnehmers/ der ArbeitnehmerIn und den Ressourcen des Unternehmens ab. Der Umfang 
der direkt am Arbeitsplatz verfügbaren Unterstützung ist von Unternehmen zu Unternehmen 
unterschiedlich. Unterstützung durch den/ die MitarbeiterIn in der Unterstützten Beschäfti-
gung sollte vor Ort im Betrieb nur erfolgen, wenn die dort verfügbare natürliche Unterstützung 
für den/ die ArbeitnehmerIn nicht ausreichend ist. Das gilt auch für die Unterstützung außer-
halb des Arbeitsplatzes. Der/ die MitarbeiterIn soll natürliche Unterstützung2 außerhalb der 
Arbeitsumgebung vorantreiben, z. B. durch Überweisung an andere Einrichtungen die in finan-
ziellen oder familiären Angelegenheiten beraten, bei Sprachproblemen, bei Fragen psychischer 
Gesundheit, etc.
Über die Unterstützung für den/ die ArbeitnehmerIn selbst steht der/ die MitarbeiterIn in der 
Unterstützten Beschäftigung auch den KollegInnen und Vorgesetzten als Ansprechperson zur 
Verfügung. Diese Art der Unterstützung kann in der Einschulung oder Unterstützung durch 
KollegInnen hilfreich sein oder wenn es darum geht im Betrieb die Abläufe für Menschen mit 
Behinderung oder anderer Benachteiligungen barrierefrei zu gestalten. Erfolgreiche Unterstütz-
te Beschäftigung berücksichtigt auch die Bedarfe des Unternehmens und bietet Begleitung bei 
notwendigen Adaptierungen oder Veränderungen an.
Wenn die Art und der Umfang der Unterstützung festgelegt wurden, wird dies in einem indivi-
duellen Aktionsplan festgehalten. Dieser enthält auch die entsprechenden zeitlichen Vorgaben 
und Zuständigkeiten. Der Plan sollte zwischen allen beteiligten AkteurInnen verbindlich ver-
einbart werden. In regelmäßigen Abständen sollte der Aktionsplan überprüft und aktualisiert 
werden – entsprechend der Entwicklung des Arbeitnehmers/ der Arbeitnehmerin und den 
aktuellen Bedürfnissen.

2 Siehe Glossar
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Prozess und Methodik

Das folgende Modell gibt einen Überblick über die notwendigen Schritte die für eine gelun-
gene betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung von KlientInnen empfohlen werden. 
Während des gesamten Prozesses muss der/ die MitarbeiterIn in der Unterstützten Beschäf-
tigung berücksichtigen, dass das Ausmaß der Unterstützung abhängig von den jeweiligen 
Bedürfnissen des Arbeitnehmers/ der Arbeitnehmerin, der KollegInnen und des Arbeitgebers/ 
der Arbeitgeberin ist.

Abbildung: Prozess der betrieblichen und außerbetrieblichen Unterstützung
 

Straffällige und Ex-Häftlinge

Betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung könnte ein neues Konzept für diese Klienten-
gruppe darstellen. Normalerweise endet der Support meist, sobald der Klient eine Arbeit ange-
nommen hat, obwohl gerade diese Phase eine kritische Zeit für den Klienten, den Arbeitgeber 
bzw. die Arbeitskollegen darstellt. Eine breitest mögliche Unterstützung seitens der Mitarbeiter 

Einführung/Vorstellung 
und Orientierung

Kennenlernen des 
Arbeitplatzes/ der Stelle 
und des Unternehmens

Stabilisierung

Fade out 
Ausklang/Abschluss

Follow Up 
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2
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Betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung

am Arbeitsplatz, der Familie, Betreuer und der Freunde in der Freizeit bedeuten für den Klienten 
eine große Hilfe. Die Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung sollte, falls erforderlich, dem 
Klienten weiterhin als Unterstützung im und neben dem Job zur Verfügung stehen. Dies ge-
währleistet eine nachhaltige Integration und hilft unter Umständen, den Arbeitsplatz zu behal-
ten.  
Es sollte mit dem Klienten eine Vereinbarung bezüglich Fortsetzung getroffen werden. So viel 
wie notwendig aber nicht mehr als nötig, könnte ein Grundsatz sein. Die Unterstützung bei 
der Arbeit und außerhalb der Arbeitsstätte ist dabei der jeweiligen Situation anzupassen. Der 
Arbeitgeber bedarf ebenfalls einer laufenden Unterstützung, die durch die Fachkraft in der 
Unterstützten Beschäftigung gewährleistet werden sollte. Allerdings mit der gebotenen Ein-
schränkung, nicht die Rolle des Arbeitgebers zu übernehmen.

Personen mit Suchtproblematik in der Genesungsphase 

Eine Unterstützung bei der Einschulung auf den Arbeitsplatz durch die  Fachkraft in der Unter-
stützten Beschäftigung ist nicht notwendig. Stattdessen empfiehlt sich die Methode der natürli-
chen Unterstützung am Arbeitsplatz. Diese Methode hat sich hinsichtlich sozialer Eingliederung 
am Arbeitsplatz und bei der Rückfallsvermeidung als effizient erwiesen.

Neet-Jugendliche, Jugendliche, die weder in Beschäftigung 
noch in (Aus-) Bildung oder Schulung sind

Im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes gilt es möglichst früh klare Parameter im Bereich Ver-
antwortung für den Unterstützungsprozess zwischen Arbeitgeber und der Fachkraft in der 
Unterstützten Beschäftigung zu definieren.
Die Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung steht an der Spitze des Prozesses und behält 
sowohl das Einhalten des Aktionsplans als auch die Vision im Blick. Dadurch werden die in dem 
Aktionsplan festgehaltenen Schritte und Kontroll-Updates für den Jugendlichen greifbar und 
verständlich.
 

1) Einführung/ Vorstellung und Orientierung

Diese Phase startet mit Arbeitsantritt im Betrieb. Das Ziel ist es, den/ die ArbeitnehmerIn mit 
den KollegInnen und Vorgesetzten bekannt zu machen. Der/ die ArbeitnehmerIn wird über die 
Aufgaben und Erwartungen informiert und erfährt Wichtiges über den Betrieb selbst. Am Ende 
dieser Phase sollte ein individueller Aktionsplan hinsichtlich notwendiger Einschulung und 
Unterstützung am Arbeitsplatz stehen.
Unterstützung am Arbeitsplatz kann im Kontext des Diversity Managements betrachtet wer-
den. Die grundlegende Frage ist wie Unternehmen Menschen mit unterschiedlichen Fähig-
keiten und Bedürfnissen so einbinden können, dass diese erfolgreich arbeiten und sich als 
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wertvoller Teil des Unternehmens fühlen können. Der/ die KlientIn wird darin unterstützt alle 
herkömmlichen Verfahren für MitarbeiterInnen, von der Einführung bis zur Probezeit erfolg-
reich zu bewältigen, ebenso darin seine/ ihre Leistung zu erbringen und sich entsprechend 
weiter zu entwickeln. Unterstützung am Arbeitsplatz hilft auch den KollegInnen bei der Ein-
schulung und Unterstützung von neuen MitarbeiterInnen sowie dem Unternehmen bei der 
Adaptierung von Unternehmensprozessen um es den MitarbeiterInnen mit Behinderung zu 
ermöglichen, ihre neue berufliche Rolle bestmöglich auszufüllen und ihr Potenzial bestmöglich 
zu entwickeln.

Von Beginn sollte der/ die MitarbeiterIn in der Unterstützten Beschäftigung auf die Stärkung 
der natürlichen Unterstützung Wert legen. Beispielsweise können KollegInnen als MentorInnen 
gewonnen werden um die Integration des neuen Mitarbeiters/ der neuen Mitarbeiterin einfa-
cher zu gestalten. Der/ die MentorIn sollte die Aufgabe freiwillig übernehmen und die nötigen 
sozialen und beruflichen Kompetenzen mitbringen. Ein Mentoringsystem kann ein wertvolles 
Instrument für das Unternehmen sein, um generell die Einarbeitung neuer MitarbeiterInnen 
erfolgreich zu gestalten. Dies ist ein Beispiel für natürliche Unterstützung.

Um festzulegen, welche Unterstützung notwendig ist, müssen der/ die ArbeitnehmerIn, der/ 
die ArbeitgeberIn, die KollegInnen sowie ausgewählte weitere Personen eingebunden werden. 
Bei privaten Problemen wie z. B. Gesundheit, Wohnen, finanzielle Fragen oder Familienangele-
genheiten sollte der die MitarbeiterIn in der Unterstützten Beschäftigung an andere adäquate 
Einrichtungen überweisen.
Um einen detaillierten Aktionsplan zu erstellen muss die Lücke zwischen den vorhandenen 
Fähigkeiten und Kompetenzen und den Erfordernissen der Stelle genau definiert werden. So-
bald der/ die KlientIn die Aufgaben der Stelle kennt und seitens des Unternehmens die übliche 
Einschulung bekannt gegeben wurde, können die Aufgaben analysiert und diskutiert werden. 
Der/ die ArbeitnehmerIn soll so detailliert wie möglich erklären, wieviel Hilfe er/ sie zusätzlich 
vor Ort seitens des Unternehmens braucht. Darüber hinaus muss er/ sie auch festlegen, wie und 
durch wen diese Unterstützung gewünscht ist. Danach sollte ein Gespräch zwischen Fachkraft, 
KlientIn und ArbeitgeberIn stattfinden um diese Fragen zu diskutieren. Auf Basis der Bespre-
chungsergebnisse kann ein individueller Aktionsplan erarbeitet werden.

Im Aktionsplan werden die einzelnen Schritte detailliert festgehalten, ebenso wer für die Um-
setzung verantwortlich ist und in welchen Zeitraum die Aktivitäten erfolgen sollen. Festgehal-
ten werden nicht nur berufliche Aspekte sondern auch private soweit sie Auswirkungen auf 
die Leistung auf dem Arbeitsplatz haben könnten. Die Rollen und Aufgaben aller Beteiligten 
müssen festgehalten und kommuniziert werden. Wenn es zu gewissen Bereichen Bedenken 
oder Verbesserungen gibt dann müssen diese festgehalten und die Verantwortlichen informiert 
werden. Der/ die MitarbeiterIn in der Unterstützten Beschäftigung kann positive Beispiele aus 
früheren Fällen zur Zerstreuung von Bedenken heranziehen.
Der gesamte Prozess muss laufend reflektiert werden. Diese wichtige Reflexion setzt eine 
kontinuierliche Kommunikation mit allen beteiligten AkteurInnen voraus, um sicher zu stellen, 
dass die Unterstützung notwendig und effektiv ist. Der/ die MitarbeiterIn in der Unterstützten 
Beschäftigung muss in dieser Phase eine von Vertrauen geprägte professionelle Beziehung mit 
allen Anspruchsgruppen aufbauen um derart sicher stellen zu können, dass jede/ r zufrieden ist 

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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Betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung

und sich ausreichend unterstützt fühlt. Es muss insbesondere darauf geachtet werden, dass alle 
Unterstützungsangebote und Adaptierungen, die vorgenommen werden, zur jeweiligen Unter-
nehmenskultur passen.

Haftentlassene 

In dieser Klientengruppe besteht das Risiko darin, dass eine erfolgreiche Arbeitsaufnahme an 
Faktoren scheitern könnte, die nicht unmittelbar mit dem Arbeitsplatz zu tun haben, wie z.B.: 
prekäre Wohnverhältnisse, Gefahr der Rückfälligkeit, asoziales Verhalten. Durch eine kontinu-
ierliche Unterstützung am Arbeitsplatz und in der Freizeit kann die Situation beobachtet und 
rechtzeitig eingegriffen werden bevor der Klient Gefahr läuft, seine Arbeit zu verlieren. Die 
Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung kann sowohl dem Betroffenen Unterstützung 
gewähren wie auch als Schnittstelle und Support für den Arbeitgeber fungieren, um Probleme 
möglichst frühzeitig zu erkennen und im Idealfall zu lösen. Dies ist ein wesentlicher Erfolgsfak-
tor von Unterstützter Beschäftigung, was die Bereitstellung von Unterstützung am Arbeitsplatz 
und in der Freizeit anbelangt. Die Unterstützung ist an den Bedarf des Klienten und an die 
jeweilige Situation angepasst.

Personen mit Suchtproblematik in der Genesungsphase 

Aufgrund eines hohen Rückfallpotenzials ist es wichtig, Arbeitgeber, natürliche Unterstützer 
und die Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung für mögliche Anzeichen, die auf einen 
potentiellen Rückfall hindeuten, zu sensibilisieren. Arbeitsaufgaben oder Konflikte am Arbeits-
platz können oftmals zum Auslöser für einen Rückfall werden. Eine frühe Intervention in einer 
solchen Krise kann dem Betroffenen helfen, einen potentiellen Rückfall abzuwenden.

Neet-Jugendliche, Jugendliche, die weder in Beschäftigung 
noch in (Aus-) Bildung oder Schulung sind

Ein kontinuierlicher  Kontakt mit dem Fachbetreuer der Unterstützten Beschäftigung ist stets 
ein wesentlicher Erfolgsfaktor für alle Beteiligten des Prozesses der Unterstützten Beschäfti-
gung. Rechtzeitiges Erkennen und Lösen eines Problems sind von großer Bedeutung, da Ju-
gendliche oft  sehr ungeduldig sind. 
Die Bedeutung eines Mentors am Arbeitsplatz muss deshalb hervorgehoben werden. Mentoren 
schaffen Möglichkeiten,  Beziehungen zu knüpfen.
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2) Kennenlernen des Arbeitplatzes/ der Stelle  
und des Unternehmens
In dieser Phase liegt der Schwerpunkt darauf, die Aufgaben kennen zu lernen, Arbeitsbeziehun-
gen mit den KollegInnen herzustellen und ein besseres Verständnis für die Unternehmenskultur 
zu entwickeln. Ein Ziel ist es, dass der/ die neue MitarbeiterIn die Leistung entsprechend der im 
Unternehmen vorgegebenen Standards und seinen/ ihren Möglichkeiten erbringen kann. Ein 
weiteres Ziel ist die Akzeptanz des Mitarbeiters/ der Mitarbeiterin als wertgeschätzte/ r KollegIn 
mit entsprechender Einbindung ins Team. Zu Beginn kann von der Fachkraft der Unterstützten 
Beschäftigung eine Analyse der Aufgaben vorgenommen werden um festlegen zu können, wer 
die geeigneten Personen sind um den/ die neue/ n MitarbeiterIn über die jeweilige Aufgabe ge-
nau zu informieren und einzuschulen. In manchen Fällen arbeitet die Fachkraft vor Ort mit (Job 
Coach) während in anderen Fällen dafür ein/ e MentorIn oder KollegIn besser geeignet ist.

Für die Analyse der Abläufe und Aufgaben sind folgende Fragen wesentlich:

•	Welche einzelnen Arbeitsschritte umfasst die jeweilige Aufgabe?

•	 In welcher Reihenfolge müssen diese erledigt werden?

•	Wozu dient die Aufgabe im gesamten Arbeitsprozess?

•	Wo gibt es Berührungspunkte/ Schnittstellen mit KollegInnen?

•	Wieviel Zeit steht üblicherweise zur Verfügung`

•	Welches Material wird benötigt?

•	Gibt es eine Vorgabe seitens des Unternehmens wie diese Aufgabe richtig  
 und gut erledigt wird?

•	Welche möglichen Probleme können auftauchen?

•	Woran erkenne ich, da ss die Aufgabe richtig erledigt wurde?

Für die Einschulung auf neue Aufgaben sollten die üblicherweise im Unternehmen angewand-
ten Verfahren so weit als möglich genutzt werden bzw. dem/ der neuen MitarbeiterIn zugäng-
lich gemacht werden. Dabei unterstützt der/ die Fachkraft die KollegInnen in der Einschulung 
in dem Ausmaß als dies sinnvoll ist. Der/ die MentorIn übernimmt in dieser Phase eine wichtige 
Rolle als ExpertIn für die Aufgaben, die Abläufe im Betrieb und die Möglichkeiten für Anpassun-
gen. Der/ die MitarbeiterIn in der Unterstützten Beschäftigung koordiniert diese Phase basie-
rend auf dem zuvor festgelegten Aktionsplan, organisiert Besprechungen mit allen beteiligten 
AkteurInnen und stellt sicher, dass der/ die neue MitarbeiterIn die benötigte Unterstützung 
erhält.

Auch die soziale Inklusion muss ermöglicht werden, wobei ein entsprechend subtiler Weg, pas-
send zum/ zur neuen MitarbeiterIn sowie zur Unternehmenskultur zu wählen ist. Auch diesbe-
züglich kann der/ die MentorIn eine wichtige Rolle spielen. Der/ die neue MitarbeiterIn sollte so 
weit dies möglich ist auch entsprechend in die sozialen Aspekte und die sozialen Kompetenzen 
die für diese Stelle notwendig sind, eingeführt werden. Dies kann beispielsweise durch Rollen-
spiele oder durch andere Verfahren erfolgen.
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Betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung

Alle Aspekte des Betriebes sollten dem/ der MitarbeiterIn zugänglich gemacht werden und er/ 
sie sollte ermuntert werden, die Abläufe in der Firma kennen zu lernen und aktiv daran teil-
zuhaben. Das umfasst z. B. die Teilnahmen an Besprechungen, die für die eigenen Aufgaben 
relevant sind, auch wenn dafür Übersetzung oder Unterstützung bei Notizen benötigt wird. 
Dadurch kann aber sicher gestellt werden, dass der/ die MitarbeiterIn ein besseres Verständnis 
für die Abläufe in der Firma entwickelt.

Der Fachkraft der Unterstützten Beschäftigung dienen die Beobachtungen am Arbeitsplatz 
auch dazu Entwicklungsmöglichkeiten zu bewerten bzw. wenn nötig als Basis zur Problemlö-
sung heranzuziehen. Vor dem Hintergrund eines guten Fähigkeitsprofils kann davon ausge-
gangen werden, dass sich die richtige Person auf dem richtigen Arbeitsplatz befindet. Dennoch 
kann es in dieser Phase manchmal nötig sein, Adaptierungen vorzunehmen um die Aufgaben 
besser an die Fähigkeiten und Bedürfnisse des Klienten/ der Klientin anzupassen. Von Vorteil ist 
dabei die Anwesenheit der Fachkraft vor Ort im Betrieb um sicher stellen zu können, dass diese 
Anpassung effektiv vorgenommen wird und um diesbezüglich besser mit dem/ der MentorIn, 
den KollegInnen und dem/ der ArbeitgeberIn zusammenarbeiten zu können. Strategien für die 
Anpassung der Aufgaben/ Stelle können u.a. sein:

•	 Job Carving bedeutet, dass verschiedene Aufgaben aus verschiedenen Stellenbeschreibungen,  
 die innerhalb des Unternehmens existieren, zu einer neuen Stelle zusammengefasst werden.  
 Auf diese Art wird eine neue Stelle geschaffen, die bestens zu den Fähigkeiten des Klienten/  
 der Klientin passt. Die übrigen MitarbeiterInnen haben dadurch mehr Zeit sich auf andere  
 Aufgaben zu konzentrieren für die sie besser ausgebildet oder geeignet sind.
•	 Job Stripping bedeutet, dass von der Stellenbeschreibung des Klienten/ der Klientin einige  
 Aufgaben gestrichen werden, die aufgrund der Behinderung nicht oder nur schwer erfüllt  
 werden können, z. B. Lesen oder Tragen schwerer Lasten. Als Ausgleich dazu kann die Person  
 Aufgaben von KollegInnen übernehmen.
•	 Job Enrichment bedeutet, dass zur bestehenden Stellenbeschreibung weitere Aufgaben   
 hinzu kommen, die den Fähigkeiten des Klienten/ der Klientin entsprechen oder die die  
 Inklusion im Unternehmen vorantreiben. Beispielsweise könnte eine Stelle, in der es üblicher- 
 weise wenig Kontakt zu KollegInnen gibt, durch die Aufgabe des Einsammelns der täglichen  
 Post aufgewertet werden, damit die Person häufiger Kontakt mit KollegInnen hat.
Wenn die Arbeitsplatzübereinstimmung nicht korrekt ist und auch nicht entsprechend abgeän-
dert oder entwickelt werden kann, stehen in Abstimmung mit dem Klienten/ der Klientin noch 
die Möglichkeiten eines Arbeitsplatzwechsels, einer Versetzung in eine andere Abteilung oder 
als letzte Konsequenz das Ausscheiden aus dem Betrieb offen.
Die Rolle des Mitarbeiters/ der Mitarbeiterin in der Unterstützten Beschäftigung ist auch die ei-
nes Mediators/ einer Mediatorin zwischen KlientIn, KollegInnen und ArbeitgeberIn. Die Themen 
können recht unterschiedlich sein und es ist unbedingt notwendig, dass die Fachkraft zu jeder 
Zeit professionell agiert.
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Unterschiedliche Arten von Unterstützung

Betriebliche und Außerbetriebliche Unterstützung kann auf vielerlei Arten geschehen. Es liegt 
in der Verantwortung der Fachkraft der Unterstützten Beschäftigung sicher zu stellen, dass die 
Art der Unterstützung dazu geeignet ist, die Bedürfnisse des Klienten/ der KlientIn zu erfüllen 
und auch für den/ die ArbeitgeberIn akzeptabel ist. Der/ die KlientIn soll dabei unterstützt wer-
den, fundierte und realistische Entscheidungen hinsichtlich der Unterstützung, vor allem über 
die Art, den Zeitpunkt, den Ort und die Person zu treffen.

Abbildung: 
Unterschiedliche Arten 
der Unterstützung

Beratung

Anpassung 
und 

Restrukturierung
Begleitung

Überweisung

LernenTraining/Schulung

Assistenz

Betriebliche und 
Außerbetriebliche 
Unterstützung
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Betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung

Mögliche Unterstützungsformen: 

•	Beratung

•	Begleitung

•	Überweisung

•	 Lernen

•	 Training/ Schulung

•	Assistenz

•	Anpassung und Restrukturierung

Beratung wird häufig angewandt um den/ die MitarbeiterIn und den/ die ArbeitgeberIn zu 
unterstützen. Der/ die MitarbeiterIn der Unterstützten Beschäftigung verfügt im Gegensatz 
zum Klienten/ zur Klientin und dem/ der ArbeitgeberIn über eine entsprechende Expertise in 
bestimmten Bereichen. Indem er/ sie diese Information zugänglich macht unterstützt er/ sie 
fundierte Entscheidungen darüber, wie vorgegangen werden soll.

Begleitung ist im Vergleich zur Beratung ein intensiverer und längerfristig angelegter Prozess. 
In diesem interaktiven Prozess soll der/ die KlientIn in der Steigerung der Problemlösungskom-
petenz unterstützt werden. Counselling ist eine Art von Unterstützung die häufig in Zusam-
menhang mit emotionalen und psychischen Erkrankungen zur Anwendung kommt. In diesem 
Prozess unterstützt die Fachkraft dabei, Erfolge in den Mittelpunkt zu stellen und Rückschläge 
als zusätzliche Chance etwas zu Lernen und als Weiterentwicklung zu interpretieren.

Überweisung kommt als Unterstützung dann zum Einsatz, wenn es um Bereiche geht in denen 
die Fachkraft keine Expertise hat. Konkret unterstützt wird durch Kontaktdaten von ExpertIn-
nen und manchmal auch indem der erste Kontakt zu diesen hergestellt wird.

Lernen kann auf verschiedene Arten erfolgen. Manche Personen profitieren von herkömmli-
chen Einschulungsmethoden, die seitens des Unternehmens angeboten werden. Insbesondere 
Personen mit Lernschwierigkeiten benötigen aber individuelle, systematische Anweisungen um 
die Aufgaben und Arbeitsschritte einer Stelle zu erlernen.

Training/ Schulung bezieht sich auf die wiederholte Ausübung, die nötig ist um eine Kompe-
tenz weiterzuentwickeln. Dies kann die Qualität der Leistung oder die Geschwindigkeit der 
Ausübung betreffen. Schulung kann hier die Leistung verbessern, indem laufend die Leistung 
selbst, das Feedback und die darauf folgende Angleichung evaluiert werden. Einige Personen 
können sich selbst schwer einschätzen was für Weiterentwicklung und Verbesserung aber Vor-
aussetzung ist. In solchen Situationen kann die Unterstützung durch eine/ n TrainerIn hilfreich 
sein, indem Feedback über die Abläufe und das fertige Produkt gegeben wird. Es kann analy-
siert werden was gut und weniger gut lief und welche Veränderungen in Geschwindigkeit und 
Qualität nötig sind.
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Assistenz kann langfristig nötig sein um bestimmte Aufgaben zu erfüllen, z. B. Assistenz beim 
Lesen oder Reisen für blinde Personen, GebärdensprachdolmetscherIn für gehörlose Personen 
oder persönliche Assistenz bei schwerer körperlicher Beeinträchtigung.

Anpassung und Umstrukturierung ist manchmal erforderlich damit die Person die Anforde-
rungen an die Stelle gut erfüllen kann. Der/ die MitarbeierIn in der beruflichen Integration sollte 
dazu in der Lage sein, die entsprechenden Werkzeuge auszuwählen, unterstützende Techno-
logien und Hilfsmittel zu definieren sowie die Adaptierungserfordernisse festzulegen. Manche 
dieser Anpassungen beinhalten spezielle Hilfsmittel oder technische Ausstattung, andere sind 
vergleichsweise einfach umzusetzen. Anpassungen können z. B. umfassen:

•	Hilfestellung in der Strukturierung (Symbole, Fotos, Farben statt Beschriftungen)

•	Hilfestellung in der Orientierung (Ablaufdiagramme, Pläne, Aufgabenkärtchen,  
 Erledigungslisten)

•	 Technische Hilfsmittel (Taschenrechner, sprechende Uhr, Diktaphon, etc.)

•	Merkhilfen

•	 Selbstbewertungswerkzeuge (z. B. Instrumente zur Selbstkontrolle, Checklisten und  
 Kompetenzraster, Arbeitstagebuch)

Umstrukturierung kann nötig werden, wenn MitarbeiterInnen einige Aufgaben nicht selbstän-
dig oder in der gleichen Art und Weise wie die übrigen MitarbeiterInnen ausfüllen können. 
Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung können durch Umstrukturierung gut un-
terstützt werden. Beispielsweise kann dies durch eine Änderung der Reihenfolge der einzelnen 
Arbeitsschritte erfolgen oder durch zusätzliche Arbeitsschritte, die die Ausführung erleichtern. 
Auch die Unterstützung durch spezielle Werkzeuge und Ausstattung ist möglich.

Haftentlassene

Das Überwachen von Fortschritten spielt bei der Bewältigung von Problemen eine Rolle. Es ist 
wichtig, dass die Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung, der Klient und dessen Arbeit-
geber regelmäßige Treffen vereinbaren, um über Fortschritte zu diskutieren und Probleme zu 
identifizieren. Wie bereits zuvor erwähnt, könnten Spezialisten der Unterstützten Beschäftigung 
davon ausgehen, dass der Klient die Fähigkeiten besitzt, übertragene Aufgaben zu erledigen. 
Andere Problemfelder, wie die Integration am Arbeitsplatz, Interaktion mit anderen Arbeitskol-
legen, können aber von Relevanz sein. Durch die Bereitstellung einer kontinuierlichen Unter-
stützung werden all diese Belange ans Tageslicht gebracht und bearbeitet, bevor ein Problem 
eskaliert und der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag aufkündigt.

Die Übereinkunft bezüglich der Dokumentation der Fortschritte und einer kontinuierlichen 
Unterstützung erfolgt in beidseitigem Einvernehmen zwischen dem Klienten und dem Arbeit-
geber.
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Personen mit Suchtproblematik in der Genesungsphase 

Eine wichtige Aufgabe ist einen Tutor bzw. Trainer zu etablieren, der mit der Fachkraft in der 
Unterstützten Beschäftigung und dem Unternehmen zusammenarbeitet.
Ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Trainings in einem Unternehmen ist die Art der 
Begleitung, die den Mitarbeitern angeboten wird. Diese Begleitung wird durch die Fachkraft in 
der Unterstützten Beschäftigung in Zusammenarbeit mit den zwei weiteren an diesem Prozess 
beteiligten Akteuren bereitgestellt. 

Dem Trainer im Unternehmen und der Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung kommen 
bei der Wahl der richtigen Methode hinsichtlich Dokumentation des Fortschritts des Klienten 
eine Schnittstellenfunktion zu, was ein Kernelement des Erfolgs darstellt.

Neet-Jugendliche, Jugendliche, die weder in Beschäftigung 
noch in (Aus-) Bildung oder Schulung sind

Eine kontinuierliche Evaluierung des Aktionsplans ist der Schlüssel zum Erfolg bei dieser Klien-
tengruppe. Der Arbeitgeber und der Klient, in Kooperation mit der Fachkraft in der Unterstütz-
ten Beschäftigung sind am Fortschrittsmonitoring beteiligt.

3) Stabilisierung

Diese Phase startet sobald der/ die MitarbeiterIn alle Aufgaben der Stelle korrekt ausführen 
kann. Das Ziel dieser Phase ist es sowohl die Kompetenzen als auch die Beziehung zu den Kolle-
gInnen weiter zu stärken. Auftretende Probleme sollten so rasch wie möglich thematisiert und 
gelöst werden. 
Regelmäßige Gespräche oder Treffen mit dem/ der MitarbeiterIn und dem/ der ArbeitgeberIn 
sind in dieser Phase wichtig. Mögliche Inhalte können die Bewertung der Leistung oder die Ent-
wicklung neuer Ziele sein, wobei der Aktionsplan regelmäßig überprüft werden sollte.
In dieser Phase ist es empfehlenswert eine Arbeitsplatzbewertung vorzunehmen und dabei die 
folgenden Fragen zu berücksichtigen:

•	Waren die Unterstützungsstrategien erfolgreich (für den/ die MitarbeiterIn und die KollegIn-
nen)?

•	Wurden die Ziele der Unterstützung erreicht?

•	Was sollte verändert werden?

•	Welche Unterstützung wird weiter benötigt?
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4) Abschluss

In dieser Phase wird der Umfang der Unterstützung allmählich reduziert. Erfahrungen zeigen, 
dass MitarbeiterInnen mit Behinderung oder Beeinträchtigung sehr unterschiedliche Unterstüt-
zungsbedarfe am Arbeitsplatz haben. Manche benötigen über Jahre Unterstützung, andere nur 
in der Einarbeitungsphase. In einigen Ländern ist die Dauer der Unterstützung durch die finan-
zierenden Stellen definiert, wobei das grundsätzliche Konzept der Unterstützten Beschäftigung 
die betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung so lange vorsieht, wie sie tatsächlich 
gebraucht wird. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, die Unterstützung durch Externe allmählich so 
weit wie möglich zu reduzieren. Das kann geschehen, indem die Unabhängigkeit gestärkt wird 
und z. B. KollegInnen verstärkt als MentorInnen eingebunden werden. Die beste Art von Unter-
stützung ist unsichtbar – der/ die Fachkraft ist zwar zur Stelle, wenn sie gebraucht wird, agiert 
aber nicht mehr direkt am Arbeitsplatz. Der/ die MitarbeiterIn mit Behinderung muss sich wei-
terentwickeln und als wertvolle und kompetente MitarbeiterIn im Betrieb etablieren können.

Haftentlassene 

Verfügt der Klient über keinen Unterstützerkreis, der sich aus Familienmitgliedern oder Freunde 
zusammensetzt, muss die Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung den Klienten bei der 
Entwicklung von sozialen Netzen und Aktivitäten unterstützen. Die Spezialisten der Unterstütz-
ten Beschäftigung sollten mit anderen Spezialisten kooperieren, die zum eigenen Interessens-
kreis passen, wie etwa Bewährungshelfer/Rehabilitationsexperten sowie andere NGOs, um die 
Entwicklung sozialer Netzwerke und Aktivitäten zu fördern. 
Es können Möglichkeiten durch den Arbeitgeber, wie Sport- und Freizeitvereine, bereitgestellt 
werden, Mitgliedschaft in Wellness- oder Fitness-Clubs, Betriebsausflüge usw. Der Klient sollte 
dazu ermutigt werden, an diesen Aktivitäten teilzunehmen, da dies ein Weg sein kann, um an-
dere Arbeitskollegen kennen zu lernen.

Die Entscheidung bezüglich der Einstellung der Unterstützung ist zwischen dem Klienten, dem 
Arbeitgeber und der Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung abzustimmen.

Personen mit Suchtproblematik in der Genesungsphase 

Die meisten dieser Klienten unterhalten kein unterstützendes Netz und sie erfahren auch keine 
soziofamiliäre Unterstützung. Viele Betroffene erhalten keine professionelle Unterstützung. 
Daher kann die Unterstützung der Fachkraft in der Unterstützten Beschäftigung über die beruf-
liche Dimension hinausgehen. Die Fachkraft fungiert quasi als Mentor es sollte allerdings dem 
Betroffenen selbst überlassen sein, so autonom wie möglich, darüber zu entscheiden.

Die Fachkraft in der Unterstützen Beschäftigung sollte beim Wiederherstellen des sozialen 
Netzwerks zur Seite stehen und den Prozess begleiten. Die Unterstützung sollte sich auch auf 
die persönliche und familiäre Situation erstrecken, da die Reintegration in das Familienleben oft 
als ein wesentlicher Erfolgsfaktor angesehen wird.

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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Am Ende dieser Phase legen der/ die MitarbeiterIn, der/ die ArbeitgeberIn sowie die Fachkraft 
die Art und den Umfang der in Zukunft nötigen Unterstützung fest und definieren gemeinsam 
eine Vorgehensweise, wenn Probleme oder Konflikte auftauchen sollten.

5) Nachbetreuung

In dieser Phase sollte der/ die MitarbeiterIn in der Unterstützten Beschäftigung wenn notwen-
dig erreichbar und verfügbar sein. Der Kontakt sollte soweit aufrecht erhalten werden, wie es 
zuvor vereinbart wurde. Der regelmäßige Kontakt gewährleistet auch, Probleme zu erkennen 
und zu lösen bevor sie gravierend werden oder Konflikte entstehen. Selbst wenn ein Beschäfti-
gungsverhältnis beendet werden muss, kann ein früher direkter Kontakt mit dem/ der Arbeitge-
berIn die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz erleichtern, da sofort mit der Suche begonnen 
werden kann.
In dieser Phase können auch Aspekte des Lebenslangen Lernens oder der beruflichen Weiter-
entwicklung bearbeitet werden. Interne und externe Weiterbildungsangebote sollten auch 
für den/ die MitarbeiterIn mit Behinderung zur Verfügung stehen. Unterstützung sollte auch 
dahingehend angeboten werden, wenn innerhalb des Unternehmens eine bessere Position 
angestrebt wird. Unterstützte Beschäftigung sieht die Karrierenentwicklung als einen integra-
len Bestandteil des Prozesses und versucht dafür entsprechende Ressourcen zur Verfügung zu 
stellen. In diesem Kontext ist die Zusammenarbeit mit dem/ der ArbeitgeberIn und Weiterbil-
dungseinrichtungen nötig, um jene Weiterbildungsmöglichkeiten vermitteln zu können, die 
MitarbeiterInnen darin unterstützten jene Kompetenzen voranzutreiben, die für ihre weiterfüh-
renden Karrierepläne nötig sind.
Darüber hinaus ist es ohnedies eine bewährte Vorgehensweise in der Unterstützten Beschäf-
tigung, gute Kontakte mit Unternehmen entsprechend zu pflegen. Es gibt unterschiedliche 
Methoden, ArbeitgeberInnen regelmäßig in die Aktivitäten der Einrichtungen einzubeziehen. 
Zufriedene Unternehmen sind eine Quelle für zukünftige Arbeitsplätze und Empfehlungen. 

Hilfreiche Tipps für betriebliche  
und außerbetriebliche Unterstützung 

Dieser Leitfaden wurde von PraktikerInnen für PraktikerInnen entwickelt. Die „Hilfreichen Tipps“ 
und „Dinge, die man besser vermeiden sollte“ dienen daher in erster Linie dazu um die Erfah-
rungen der AutorInnen den LeserInnen zugänglich zu machen.

Hilfreiche Tipps:

•	 Stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten ihre Rolle verstanden haben und Sie selbst ihre  
 eigene Rolle verstehen

•	 Stellen Sie sicher, dass sowohl der/ die KlientIn als auch der/ die ArbeitgeberIn wissen,  
 wie, wann und wo Sie erreichbar sind.

•	 Seien Sie vorsichtig mit Ratschlägen – stellen Sie Fragen und lassen Sie den/ die MitarbeiterIn  
 mit Behinderung die Antwort selbst finden

Betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung
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•	Respektieren Sie das betriebliche Umfeld des Arbeitgebers/ der Arbeitgeberin – treffen  
 Sie Terminvereinbarungen für jeden Besuch

•	Zeigen Sie Interesse am Betrieb und den dort beschäftigten Menschen

•	Betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung ist keine Therapie – stellen Sie sicher, dass  
 die Person für andere Lebensbereiche über weitere (Netzwerke für) Unterstützung verfügt.

Dinge, die man besser vermeiden sollte:

•	Vermeiden Sie, Ihre eigenen Werte auf den Klienten/ die KlientIn zu übertragen

•	Vermeiden Sie es, etwas für die Person zu erledigen, was er/ sie selbst tun könnte

•	Vermeiden Sie grundlose Besuche beim/ bei der ArbeitgeberIn. Die Unterstützung sollte auf  
 das für MitarbeiterIn und ArbeitgeberIn relevante Ausmaß beschränkt sein.

Reflexionsfragen

Die folgenden Fragen sind dazu gedacht, weiterführende Diskussionen sowie die Reflexion der 
eigenen Sichtweisen und Methoden anzuregen:

•	Welche Rolle nimmt der/ die MitarbeiterIn in der Unterstützten Beschäftigung während  
 dieser Phase ein?

•	 Fragen Sie sich wie Sie selbst gerne am Arbeitsplatz unterstützt werden würden – legen Sie  
 dies auf die Unterstützung, die Sie anbieten, um

•	Wie können Sie sicherstellen, dass Sie nicht Ihre eigenen Werte auf die Person die Sie  
 unterstützen übertragen? Haben Sie die Werte der Person während des Prozesses  
 ausreichend berücksichtigt?

•	Wie gehe ich mit Interessenskonflikten um? Z. B. wenn die Person keine weitere  
 Unterstützung will oder wenn sie diese zwar will, aber keine Finanzierung mehr möglich ist.

•	Welche Fragen müssen behandelt werden, um Karriereplanung und berufliche Weiterent- 
 wicklung voranzutreiben?

Relevante Positionspapiere

 Betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung

 Berufliche Entwicklung und beruflicher Aufstieg 
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4.5 Anforderungen an 
MitarbeiterInnen in der  
Unterstützten Beschäftigung

Einleitung

Die MitarbeiterInnen in der Unterstützten Beschäftigung1 haben eine Reihe von Aufgaben zu 
erfüllen und müssen verschiedenen Rollen gerecht werden. Der traditionelle Ansatz der Un-
terstützten Beschäftigung hat zum Ziel, Kontinuität in der Begleitung, von der Übernahme der 
KlientInnen in das Projekt bis zur nachhaltigen Integration auf einem Arbeitsplatz – wo immer 
dies möglich ist – anzubieten. Diese Kontinuität ist von großer Bedeutung, da sie den Aufbau 
und Erhalt von Vertrauensverhältnissen ermöglicht. Darüber hinaus wird auch die Vermittlung 
auf einen Arbeitsplatz und später der Einstieg bzw. die Integration in den Betrieb positiv beein-
flusst.

In manchen europäischen Ländern werden in den Organisationen die unterschiedlichen Aufga-
ben im Integrationsprozess auf verschiedene Stellen verteilt und mit einer klaren Definition der 
Aufgaben versehen. Der Begriff Job Coach wird in einigen europäischen Ländern für die Mitar-
beiterInnen in der Unterstützten Beschäftigung verwendet. Dies greift jedoch nach Ansicht des 
Europäischen Dachverbands für Unterstützte Beschäftigung (EUSE)2 zu kurz, da hier meist nur 
ein Ausschnitt des gesamten Prozesses, nämlich die Begleitung direkt vor Ort im Betrieb, um-
fasst wird. 

Dieser praktische Umsetzungsleitfaden spricht von den Anforderungen an MItarbeiterInnen in 
allen Phasen des Integrationsprozesses. Er soll EntscheidungsträgerInnen und ManagerInnen 
eine Hilfestellung bei der Auswahl und Einstellung von MitarbeiterInnen in der Unterstützten 
Beschäftigung bieten. Es wird daher in diesem Zusammenhang generell von MitarbeiterInnen 
im Bereich der Unterstützten Beschäftigung3 gesprochen, unabhängig davon, ob sie Menschen 
während einer spezifischen Phase im Integrationsprozess oder während des gesamten Prozes-
ses begleiten. 

MitarbeiterInnen in der Unterstützten Beschäftigung müssen über das Können und die Me-
thoden verfügen, um Anamnesen vornehmen, Berufsberatung anbieten, persönliche Entwick-
lungspläne erarbeiten, ArbeitgeberInnen erfolgreich ansprechen und mit diesen tragfähige 
Kooperationen aufbauen zu können. Weiters benötigen Sie fundierte Kenntnisse im Bereich 
Arbeitsrecht und Arbeitsplatzsicherheit. Da sie mit den KlientInnen auch an der persönlichen 
Und beruflichen Weiterentwicklung arbeiten, brauchen Sie auch diesbezüglich Grundkenntnisse. 
Selbstverständlich sollen sie auch einen Überblick über die verfügbaren weiteren und unter-
stützenden Angebote und Förderungen haben und diese gegebenenfalls mit ihren KlientInnen 
nutzen.

1 Siehe Glossar

2 Kurz EUSE – European Union for Supported Employment

3 Siehe Glossar 

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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Die Herkunftsberufe und -branchen der MitarbeiterInnen können sehr unterschiedlich sein. 
Eine psychosoziale Grundausbildung wird nicht immer als Einstiegsqualifikation mitgebracht 
und sollte auch nicht als einzige Grundvoraussetzung für den Einstieg erachtet werden. Der 
Erwerb der notwendigen formalen Qualifikation sollte entsprechend der jeweiligen Vorausset-
zungen in den einzelnen Ländern auch berufsbegleitend möglich sein. Als mindestens genauso 
wichtig wie eine formale Qualifikation erachtet die EUSE die richtige Einstellung zur beruflichen 
Integration von Menschen mit Behinderung. Vorliegende Untersuchungen und die Erfahrun-
gen aus der Praxis zeigen, dass behinderungsspezifisches Spezialwissen auch nachträglich 
erworben werden kann, wohingegen die richtige Einstellung einfach mitgebracht werden muss 
und nicht im Nachhinein erlernbar ist4.

4 Conley. R.W. (2003): Supported employment in Maryland - successes and issues. Mental Retardation, 41, 4, p. 237-249.

Training 
und 

Entwicklung

MitarbeiterInnen 
in der Unterstützten 

Beschäftigung

Verhandlungs-
kompetenz und 
mediatorische 

Fähigkeiten

Verkaufs- und 
Marketinggeschick

Kenntnisse des 
Arbeitsrechts

Beratungs-
techniken und 

Gesprächs-
führung

Datenerfassung 
und 

Dokumentation

Assessment

 

und Planung

Netzwerke 
und 

Beziehungen



115

Anforderungen an MitarbeiterInnen in der Unterstützten Beschäftigung   

Abbildung: Übersicht über die verschiedenen Rollen und Anforderungen in der Unterstützten
Die Auflistung in Abbildung 1 berücksichtigt nicht die Rolle eines Experten/ einer Expertin zum 
Thema Behinderung. Die EUSE vertritt in diesem Zusammenhang die Ansicht, dass es sinnvol-
ler ist, MitarbeiterInnen zu rekrutieren, welche die richtige Einstellung und die richtigen Werte 
mitbringen und notwendiges Fachwissen nachträglich erlernen wollen als ausschließlich auf 
die formale Qualifikation zu achten, wenn der grundlegende Zugang zum Thema nicht stimmt. 
Damit eröffnet sich dem Bereich der Unterstützten Beschäftigung ein größerer Pool an aus-
sichtsreichen potenziellen MitarbeiterInnen.

Vielfach machen die AnbieterInnen von Dienstleistungen der Unterstützten Beschäftigung 
besonders gute Erfahrung mit MitarbeiterInnen, die zuvor in wirtschaftlichen Berufen, wie etwa 
im Verkauf, tätig waren. Es gibt Hinweise darauf, dass Personen, die zuvor nicht im sozialen Bereich 
beschäftigt waren, offener für Ideen sind und höhere Erwartungen an die KlientInnen stellen.
Obwohl es eine Reihe von Ausbildungsangeboten im Kontext der Unterstützen Beschäftigung 
in den verschiedenen Ländern Europas gibt, steht die gesamteuropäische Diskussion über die 
Anforderungen an die Arbeitskräfte erst am Anfang. 

Daher soll dieser How To Guide auch dazu beitragen, die Auseinandersetzung mit dem Thema 
„notwendige Voraussetzungen und Qualitäten“ voranzutreiben, also damit, was gute Mitarbei-
terInnen in der Unterstützten Beschäftigung ausmacht. Welche persönlichen Qualitäten und 
Charaktereigenschaften sollen die MitarbeiterInnen mitbringen, über welche Fähigkeiten und 
welches Wissen sollen sie verfügen. Auch die Rolle der Trägerorganisationen als Arbeitgebe-
rinnen ist Thema in diesem praktischen Umsetzungsleitfaden. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass in jedem Land unterschiedliche rechtliche Voraussetzungen gelten und unterschiedliche 
Kulturen zu berücksichtigen sind und aus diesen Gründen die Erwartungen an und die Rollen 
der MitarbeiterInnen sehr unterschiedlich sein können. Als Anhang zu diesem Leitfaden wird 
exemplarisch eine Stellenbeschreibung zur Verfügung gestellt, die als hilfreiches Dokument für 
ArbeitgeberInnen und Personalverantwortliche dienen kann. 

Persönliche Qualitäten und Charaktereigenschaften

Die Tätigkeit in der Unterstützten Beschäftigung umfasst wie angeführt eine Reihe von unter-
schiedlichen Rollen. MitarbeiterInnen sind häufig VerkäuferInnen, TrainerInnen, KoordinatorIn-
nen, BeraterInnen, MentorInnen und VerhandlerInnen in Personalunion. Vor dem Hintergrund, 
dass es schwierig ist, jemanden zu finden, der/ die berufliche Erfahrungen in all diesen Berei-
chen mitbringt, ist es wichtig zu diskutieren, welche Erfahrungen nun tatsächlich besonders 
wertvoll für die Unterstützte Beschäftigung sind. Persönliche Eigenschaften und Einstellungen 
scheinen relevanter bzw. zumindest gleich wichtig wie eine frühere einschlägige Berufspraxis 
zu sein. Häufig wurden etwa KlientInnen von LehrerInnen und BetreuerInnen kaum bei der Ent-
faltung ihrer Ausbildungs- und Berufswünsche unterstützt. Hier ist es besonders wichtig, dass 
die MitarbeiterInnen in der Unterstützten Beschäftigung auch daran glauben, dass nachhaltige 
Integration in den Arbeitsmarkt für diese KlientInnen möglich ist und sie mit ihnen daran arbei-
ten. 
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Weiters müssen die MitarbeiterInnen mit einer Reihe von Anspruchsgruppen zusammenarbei-
ten und tragfähige Verbindungen aufbauen können, z. B. mit dem Klienten/ der Klientin, Ar-
beitgeberInnen, KollegInnen im Betrieb sowie mit weiteren DienstleistungsanbieterInnen. Hier 
stellt es einen wesentlichen Erfolgsfaktor dar, Vertrauensverhältnisse, tragfähige Kooperationen 
sowie Netzwerke aufbauen und pflegen zu können. Häufig geht es um sehr sensible Themen 
bei denen Anpassungsfähigkeit, Taktgefühl, Einfühlungsvermögen und Glaubwürdigkeit essen-
tiell sind. Die Begleitung und das Mentoring von KlientInnen aber auch von ArbeitgeberInnen 
setzen weiters ein hohes Maß an persönlicher Ethik und Integrität voraus. Eine grundlegende 
Begeisterungsfähigkeit für die eigene Tätigkeit sowie Kreativität sind ebenfalls wichtig, wenn es 
darum geht, Partnerschaften zur Überwindung von Barrieren aufzubauen. Ein/ e gute/ r Mitar-
beiterIn in der Unterstützten Beschäftigung legt besonderes Augenmerk auf Hilfe zur Selbsthil-
fe und fördert die maximal mögliche Einbindung der KlientInnen in alle Entscheidungen bzw. 
ermöglicht durch entsprechende Unterstützung eigene Entscheidungen im individuellen Pro-
zess. Weiters sind Achtung und Respekt selbstverständlich. Durch einen personen-zentrierten 
Ansatz in der Begleitung werden Stereotype und tradierte Bilder vermieden und die Individuali-
tät rückt in den Mittelpunkt. KundInnenorientierung ist mehr als nur ein Stichwort.
Hinsichtlich der Kooperation mit Unternehmen zeigt sich, dass es mitunter Jahre dauern kann 
bis sich die Angebote bei diesen positionieren können und eine entsprechende Anerkennung 
erhalten. Diese Reputation geht unbedingt mit der KundInnenzufriedenheit einher und ist viel 
schneller verloren als aufgebaut. Es lohnt sich daher, das Augenmerk auf die Feinheiten der 
Kooperation mit Betrieben zu richten und manchmal auch entsprechenden Extraservice zu bie-
ten. Die MitarbeiterInnen in der Unterstützten Beschäftigung müssen vor diesem Hintergrund 
neben anderen Vorgaben auch das Ziel der KundInnenzufriedenheit verfolgen und entspre-
chende Verantwortung für die Zielerreichung übernehmen. Hier zeigt sich wiederum, dass 
diese Service- und KundInnenorientierung von MitarbeiterInnen mit einem wirtschaftlichen 
Hintergrund häufig automatisch mitgebracht wird.

Die MitarbeiterInnen müssen weiters in der Lage sein, die erforderlichen Aktivitäten im Kontext 
von Qualitätsmanagement in den Organisationen umzusetzen und zur Qualitätssicherung der 
Dienstleistungen beizutragen. Ein Verständnis für die eigene Mitverantwortung zur Sicherstel-
lung dieser Qualität ist daher sehr wichtig, nicht zuletzt um auch KollegInnen dazu zu motivie-
ren, sich dieser Verantwortung kontinuierlich zu stellen. 

Durchhaltevermögen und Beharrlichkeit erweisen sich ebenfalls als nützliche Eigenschaften 
in der Unterstützten Beschäftigung. Es kann beispielsweise sehr entmutigend sein, wenn trotz 
aller Anstrengungen eine Arbeitsmöglichkeit für KlientInnen zu finden, nur abschlägige Rück-
meldungen von Betrieben kommen. Diesbezüglich sind die Trägerorganisationen als Arbeitge-
berInnen gefordert, entsprechende Unterstützung für ihre MitarbeiterInnen anzubieten um die 
individuelle Motivation zu erhalten. Dazu gibt es unterschiedliche Wege, von der Ermöglichung 
laufender informeller Intervision über Supervision und MitarbeiterInnengespräche bis hin zu 
externen Beratungsangeboten für die MitarbeiterInnen.
Flexibilität ist eine weitere wichtige Eigenschaft, die MitarbeiterInnen in der Unterstützten 
Beschäftigung mitbringen müssen. Entwicklungen in Richtung einer 24-Stunden-Wirtschaft 
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erfordern häufig auch Einsatzbereitschaft außerhalb der üblichen Bürozeiten sowie teilweise 
am Wochenende und stellen zunehmend auch vertragliche und arbeitsrechtliche Herausforde-
rungen für die AnbieterInnen von Dienstleistungen der Unterstützten Beschäftigung dar.

Kenntnisse und Fähigkeiten

Wie bereits ausgeführt ist die erfolgreiche Gestaltung und Erhaltung von Beziehungen mit un-
terschiedlichen Anspruchsgruppen ein wesentlicher Erfolgsfaktor und daher ist es unbedingt 
erforderlich, dass die MitarbeiterInnen über entsprechende Kommunikationsfähigkeiten und 
zwischenmenschliche Qualitäten verfügen. Beziehungen aufzubauen und zu pflegen gehört 
ebenfalls zu den Aufgaben, wenn es um erfolgreiche berufliche Integration der KlientInnen 
geht, sei es zu Unternehmen, anderen sozialen Dienstleistungsangeboten oder weiteren An-
spruchsgruppen. Nur so können auch innovative und kreative Lösungsansätze verfolgt werden. 
Verhandlungsgeschick ist ebenfalls Voraussetzung für das Auftun von Arbeitsmöglichkeiten für 
Menschen mit Behinderung. Dafür braucht es auch einen starken Glauben daran, dass Erfolg in 
den Ressourcen der KlientInnen, in der Überwindung von Barrieren aller Art und in einer lö-
sungsorientierten Herangehensweise begründet ist. 
Als MitarbeiterIn in der Unterstützten Beschäftigung muss man Menschen ermutigen, inspirie-
ren und antreiben können. Weiters bedarf es eines entsprechenden Durchsetzungsvermögen _
– die persönlichen Qualitäten die dafür mitzubringen sind, dürfen nicht unterschätzt werden. 
Daher sollte darauf auch in der Personalauswahl besonders viel Wert gelegt werden. Die Band-
breite der Berufe und Branchen, in denen KlientInnen integriert werden ist enorm und niemand 
kann Experte/ in in all diesen Bereichen sein. Daher ist es unerlässlich, dass die MitarbeiterIn-
nen die Fähigkeit haben, sich rasch einen Überblick über die entscheidenden Komponenten 
und Anforderungen eines Arbeitsplatzes zu verschaffen. Nur so können Sie z. B. Unterstützung 
direkt am Arbeitsplatz anbieten oder die Einschulungsmaßnahmen des Betriebes sinnvoll 
ergänzen. Eine gute Beobachtungsgabe und analytisches Denken sind wiederum nötig, um 
etwaig auftauchende Konflikte am Arbeitsplatz bereits sehr früh zu erkennen und an Lösungen 
zu arbeiten. All dies sind grundlegende Fähigkeiten der MitarbeiterInnen, die eine gelungene 
Integration der KlientInnen in den Betrieb ermöglichen. Methodisch ergänzt werden diese 
durch profunde Kenntnisse in der Arbeitsplatzanalyse sowie Kompetenzen in der Arbeitsanlei-
tung. Ein grundlegendes Verständnis für praktische Fragen, die im Betrieb auftauchen können, 
runden die Kompetenzen ab. Es kann vorkommen, dass im Rahmen der beruflichen Integration 
von Menschen mit Behinderung auch Veränderungsprozesse in Betrieben begleitet werden 
müssen. In diesen Fällen ist es sehr wichtig, entsprechendes Vertrauen zu den ArbeitgeberIn-
nen aufbauen zu können, sowie relevante Informationen sammeln und aufbereiten und darü-
ber qualitativ hochwertige schriftliche Berichte verfassen zu können. 

Auch Verhandlungsgeschick gehört zu den nötigen Fähigkeiten, die MitarbeiterInnen in der 
Unterstützten Beschäftigung mitbringen müssen. Dies betrifft etwa den Umgang mit verschie-
denen Entscheidungsebenen in Betrieben, wenn es darum geht Arbeitserprobungen oder 
Fixanstellungen zu vereinbaren, nötige Anpassungen der Arbeitsaufgaben und -abläufe zu 
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erreichen, Konflikte zu lösen, Entwicklungspläne zu erarbeiten und mit KollegInnen zu arbeiten, 
etc. Dazu kommt, dass man sich hier stets im Spannungsfeld zwischen den Perspektiven und 
Erwartungen der KlientInnen, deren ArbeitgeberIn, der Familienmitgliedern etc. befindet und 
diese Anspruchsgruppen bei allen Lösungsansätzen mitberücksichtigen muss. 
Das Ausmaß in dem auch die soziale Integration gelingt ist entscheidend für den Erfolg der 
beruflichen Integration, daher muss ein/ e gute/ r MitarbeiterIn in der Unterstützten Beschäf-
tigung diese sozialen Aspekte immer mitberücksichtigen, ohne sie jedoch in den Mittelpunkt 
seiner/ ihrer Arbeit zu stellen.
Gleichermaßen wichtig ist, dass die MitarbeiterInnen in den Projekten auch entsprechende 
Fähigkeiten mitbringen auf respektvolle und verbindliche Art mit sensiblen Themen wie diszi-
plinären Fragen, Defiziten in Gesundheits- und Sicherheitsfragen am Arbeitsplatz, persönlicher 
Hygiene und die Handhabung von vertraulichen Informationen umzugehen. Die Tätigkeit in 
der Unterstützten Beschäftigung stellt auch hohe Anforderungen hinsichtlich Struktur und 
Zeitmanagement an die MitarbeiterInnen. Organisationstalent und die Fähigkeit Prioritäten zu 
setzen sind ebenfalls Kernkompetenzen, die erwartet werden.

Wissen5

Die Einbindung in zahlreiche weitere unterstützende Netzwerke in einem komplexen Arbeits-
umfeld unter der Berücksichtigung der Arbeitgeber- und ArbeitnehmerInneninteressen ist eine 
der Voraussetzungen für gelungene berufliche Integration.

Diese Netzwerke betreffen folgende Bereiche: 

•	Professionelle Netzwerke: Soziales, Gesundheit, Transferleistungen, Wohnen, Schulen

•	ArbeitgeberInnennetzwerke: Geschäftsführer und Personalverantwortliche, Arbeitsrecht,  
 Interessensvertretungen, Unternehmensberatungen;

•	KlientInnennetzwerke: Familie, Freundeskreis und weitere Bezugspersonen

5 Everson, J.M. (1991): Supported Employment Personnel: An Assessment of their Self-Reported Training Needs, Educational Backgrounds, and Previous  
 Employment Experiences. Journal of Association of Persons with Severe Handicaps, 16, 140-145.
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Abbildung: Relevante Kooperationsnetwerke für MitarbeiterInnen in der Unterstützten Beschäftigung 

Unterstützte Beschäftigung ist stets ein Angebot sowohl für den betroffenen Menschen mit Be-
hinderung als auch für das Unternehmen. Beider Bedürfnisse müssen daher im Zentrum der Ak-
tivitäten stehen. Es ist nicht so wichtig, dass die Fachkräfte in der Unterstützten Beschäftigung 
ein umfassendes Wissen über Behinderung an sich sowie einschlägige Erfahrungen im Bereich 
Behindertenhilfe mitbringen. Wenngleich dieses Wissen einen Erfolgsfaktor in der beruflichen 
Integration darstellt, kann es in der Einarbeitungsphase oder durch laufende Weiterbildung 
erworben werden. 

Zunehmend wichtiger wird auch das Wissen der MitarbeiterInnen über Sozialleistungsansprü-
che sowie über mögliche Förderungen bzw. die entsprechenden Fördervoraussetzungen. Dies 
ist vor allem dann wichtig, wenn durch die Berufstätigkeit Ansprüche auf bestimmte Transfer-
leistungen verloren gehen könnten. 
Genauso wichtig ist Grundlagenwissen über Arbeits- und Antidiskriminierungsrecht im jeweili-
gen Land um auch hinsichtlich Ausbeutung, Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz 
wachsam sein zu können. Mit der Vermittlung auf einen Arbeitsplatz geht auch eine gewisse 
Verantwortung einher, wobei natürlich Sicherheits- und Gesundheitsfragen Sache der Arbeitge-
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berInnen sind. Dennoch sollten auch die MitarbeiterInnen in der Unterstützten Beschäftigung 
über entsprechendes Wissen verfügen um die Einhaltung der Vorschriften beurteilen bzw. die 
Unternehmen in Bezug darauf beraten zu können.
Häufig haben Unternehmen kaum Erfahrung mit der erfolgreichen Anstellung von erheblich 
behinderten MitarbeiterInnen. Sie sind oftmals von stereotypen Darstellungen in den Medien 
oder allgemeinen Annahmen über Gesundheit, Sicherheit, Krankheit und Unterstützungsbe-
darf beeinflusst. Eine wichtige Aufgabe der MitarbeiterInnen in der Unterstützten Beschäfti-
gung ist daher auch ArbeitgeberInnen und gegebenenfalls KollegInnen entsprechend zu infor-
mieren. Sie müssen über gesetzliche Grundlagen sowie über Gleichstellungsthemen Bescheid 
wissen um gegen Vorurteile angehen und Lösungen anbieten zu können. 
Weiters gibt es eine Reihe von fachspezifischen Anforderungen an MitarbeiterInnen in der Un-
terstützten Beschäftigung. Anspruchsvoraussetzungen und Förderungen sind ebenso wichtige 
Themen wie Kentnisse in Statistik und Berichtslegung. Weiters müssen MitarbeiterInnen in der 
Lage sein, präzise aber umfassend berichten, Daten und Informationen erfassen und pflegen 
sowie Protokolle erstellen zu können und Aktionspläne gebenüber Anspruchsgruppen kom-
munizieren zu können. Besonders wichtig ist es auch, sich bewusst zu machen, dass die Klien-
tInnen ein Recht auf Privatleben und Privatsphäre außerhalb der Dienstleistung haben. Diese 
Grenze ihres Einflussbereiches und ihrer Unterstützungsmöglichkeiten müssen sich die Mitar-
beiterInnen vergegenwärtigen. Man ist nicht befreundet mit den KlientInnen – Engagement 
und Leidenschaft müssen durch ein Verständnis für die Grenzen der eigenen Rolle relativiert 
werden. Häufig erleben KlientInnen einen Rückzug anderer sozialer Unterstützungssysteme, 
nachdem sie einen Arbeitsplatz erlangt haben. Dadurch kann es sein, dass sie sich auch in allge-
meinen Fragen verstärkt an die MitarbeiterInnen der Dienstleistungsangebote der Unterstütz-
ten Beschäftigung wenden oder Beratung zu weiteren Themen einfordern. Hier ist es wichtig, 
dass die MitarbeiterInnen erkennen, für welche Fragen in der näheren Umgebung andere 
Angebote zur Verfügung stehen und diese wenn nötig einbinden.

Hilfreiche Tipps für LeiterInnen und  
Personalverantwortliche in der Unterstützten Beschäftigung
Dieser Leitfaden wurde von PraktikerInnen für PraktikerInnen entwickelt. Die „Hilfreichen Tipps“ 
und „Dinge, die man besser vermeiden sollte“ dienen daher in erster Linie dazu um die Erfah-
rungen der AutorInnen den LeserInnen zugänglich zu machen.

Hilfreiche Tipps:

•	 Ein Mentoringsystme in der Einschulungsphase ermöglicht es neuen MitarbeiterInnen  
 von erfahrenen KollegInnen zu profitieren

•	 Es müssen Möglichkeiten für stetige Karriereentwicklung aufgezeigt werden

•	Unterstützung für die MitarbeiterInnen ist nötig – Unterstützte Beschäftigung kann eine  
 einsame Tätigkeit sein

•	 Supervision und MitarbeiterInnengespräche sollten fixer Bestandteil der Unternehmens- 
 kultur sein
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•	Gehen Sie mit Ihren MitarbeiterInnen auch raus in die Praxis, damit Sie nicht den Bezug zu  
 deren Realität verlieren

•	Unterstützen Sie Ihre MitarbeiterInnen wenn sie ihre Motivation zu verlieren drohen

•	 Ermutigen Sie zu gegenseitiger Unterstützung

•	Geben Sie Feedback zu Prozessen und Ergebnissen

•	 Feiern Sie Erfolge und zeigen Sie Anerkennung

 
Dinge, die man besser vermeiden sollte:

Die formale Qualifikation und bisherigen beruflichen Erfahrungen sollten nicht über Persönlich-
keit und Sozialkompetenz gestellt werden
Hohe Fallzahlen und Erfolgsdruck dürfen nicht zu Lasten von ausreichend Zeit für Diskussionen 
im Team, gemeinsame Fallbesprechungen und gegenseitiges Lernen gehen

Reflexionsfragen

Die folgenden Fragen sind dazu gedacht, weiterführende Diskussionen sowie die Reflexion der 
eigenen Sichtweisen und Methoden anzuregen:

•	Worauf achten Sie bei der Einstellung neuen Personals? Erfahrung, formale Qualifikation  
 oder Persönlichkeit?

•	Wo können Stellenausschreibungen die bestmöglichen KandidatInnen erreichen?

•	Wie können Sie sicherstellen, dass Ihre MitarbeiterInnen die erforderlichen Sozial- 
 kompetenzen und Haltungen mitbringen?

•	Wie können Sie eine gute Einschulung für neue MitarbeiterInnen gewährleisten?

•	Was sind geeignete Methoden um Ihre MitarbeiterInnen bei den Herausforderungen Ihrer  
 Tätigkeit zu unterstützen? 

Mustervorlage Stellenbeschreibung (als ein mögliches Beispiel)6

Stellenbeschreibung – Anforderungsprofil – Fortbildung

1.) Arbeitsassistent/ in (Schlüsselkraft):
Kernauftrag der ArbeitsassistentInnen nach Richtlinien für die Förderung begleitender Hilfen 
ist die Beratung und Begleitung von psychisch belasteten/ kranken Menschen im Rahmen der 
Arbeitsplatzfindung und der Arbeitsplatzsicherung. 
Zur Erfüllung des Kernauftrages sind folgende Aufgaben wahrzunehmen: 

6 Diese Stellenbeschreibung wurde dankenswerterweise zur Verfügung gestellt von der Arbeitsassistenz der Pro mente Oberösterreich, einer   
 Mitgliedsorganisation des Dachverbands berufliche Integration Austria und deren Veröffentlichung im Rahmen der deutschsprachigen Fassung  
 des Produktes der EUSE Leonardo Partnerschaft „European Toolkit for Supported Employment“ genehmigt. Jede weitere Verwendung bedarf einer  
 ausdrücklichen Genehmigung der Pro mente Oberösterreich.
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•	Begleitung und Abklärung beruflicher Perspektiven, 

•	Beratung in sozialen Fragen, 

•	 Erarbeitung von beruflichen Zielen, Hilfe in der aktiven Bewerbungsphase und Unterstützung  
 in der Einarbeitungszeit

•	Krisenintervention und Konfliktmanagement

•	Beratung von DienstgeberInnen in Bezug auf spezielle Arbeitsbedingungen und krankheits- 
 bedingte Auswirkungen am Arbeitsplatz

•	Vernetzte Zusammenarbeit mit Behörden, Einrichtungen und sozialen Institutionen,

•	Unterstützung bei der sozialen Sicherheit außerhalb des Arbeitsplatzes,

•	Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit, 

•	Clearing: Beratung zur kurz- und mittelfristigen Abklärung persönl. und berufl. Perspektiven, 

•	 Information und Zusammenarbeit mit AMS, BSB, dgl...... 

Anforderungen laut Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen (BMSG) :

„Die Arbeitsassistenz unterliegt den „Richtlinien für die Förderung begleitender Hilfen aus Mit-
teln des Ausgleichstaxfonds unter Einbindung des ESF, “ (§ 6 Abs. 2. Lit.d. BeinstG, Sonderrichtli-
nie zur Förderung von Arbeitsmöglichkeiten für behinderte Menschen).“

In den Richtlinien sind geregelt: Förderzweck, Zielgruppen, Auftrag und Aufgaben, Anforde-
rungsprofil, Erfolgsvereinbarung, Personal – und Sachkosten (auch Leitung und Bürokräfte 
siehe Pkt. 8), Finanzierung, etc..

Anforderungsprofil: („Richtlinien für die Förderung begleitender Hilfen“/ Fördervertrag)
8.1. Die begleitenden Hilfe soll durch geeignete Personen erfolgen, die über eine abgeschlossene 
Berufsausbildung im sozialen oder wirtschaftlichen Bereich und längere einschlägige Berufser-
fahrung verfügen sowie Kenntnisse im Arbeits- und Sozialrecht, einschließlich Kenntnisse des 
BeinstG., aufweisen. Sie sollen weiters in Gesprächs- und Beratungstechniken geschult sein.

8.2. Zusätzlich zur Basisqualifikation gemäß Pkt. 8.1. ist das Vorliegen der für die Tätigkeit eines/ r 
ArbeitsassistentIn erforderlichen Zusatzqualifikation (Beilage 1) nachzuweisen.

8.3. Dem Bundessozialamt sind die für die Einstellung maßgeblichen Daten der Fachkräfte 
(Name, Geburtsdatum, Qualifikation, einschlägige Vordienstzeiten) bekannt zu geben. Das 
Bundessozialamt behält sich vor zu entscheiden, ob Personen im Sinne Pkt. 8.1 und Pkt. 8.2. zur 
Ausübung der angeführten Tätigkeit geeignet sind.

Anforderungsprofil nach Vorgaben der Arbeitsassistenz/ pro mente OÖ:

•	Psychosozialer Grundberuf (FH oder vergleichbare soziale Ausbildung)* 

* Der Abschluss eines psychsoz. Grundberufes bzw. vergleichbarer Ausbildung, kann durch den Abschluss einer Berufsausbil 
 dung im wirtschaftlichen Bereich als Ersatz anerkannt werden, sofern mehrjährige Erfahrungen in sozialem bzw. psychosozia 
 lem Bereich nachgewiesen werden, die der Durchführung von Arbeitsassistenz Aufgaben und Erfordernissen dienlich sind.
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•	Mehrjährige Erfahrungen aus der freien Wirtschaft (von Vorteil)

•	Gute Kenntnisse des regionalen Arbeitsmarktes

•	 Erfahrungen in der Beratungstätigkeit 

•	 Fähigkeiten zur Konfliktlösung und Krisenmanagement

•	 Interesse an kreativer und innovativer Mitarbeit

•	Bereitschaft zur arbeitsplatzbezogener Weiterbildung

•	 Selbständiges Arbeiten, Organisationsgeschick und psych. Belastbarkeit

•	 Teamfähigkeit und hohe psychische Belastbarkeit

•	 Sehr gute EDV – Kenntnisse

•	 Führerschein B

Folgende Qualifikationen sind im Laufe der Tätigkeit anzueignen:

1. Sozialpsychiatrische Grundkurs (200 Std) von Pro mente OÖ – verbindlich !
2. Basisqualifikation für Fachkräfte der beruflichen Integration (biv integrativ- Akademie für  
 integrative Bildung) 
3. Erweiterung der Kenntnisse in psychiatrischer Krankheitslehre und Behandlung,  
 Gesundheitsmanagement, Beratung, Krisen- und Konflikt-management, Jugendarbeit,  
 Unternehmensberatung, Stressmanagement und Prävention, Auswirkungen psychischer  
 Erkrankungen am Arbeitsplatz,....
4. Lehrgänge und Seminare, die für die Kernaufgaben von Beratung und Begleitung von  
 psychisch kranken Menschen im Rahmen der Arbeitsplatzvermittlung und Arbeitsplatz 
 sicherung, für Beratung und Unterstützung im Rahmen eines Service für Unternehmen,  
 für Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützung in sozialen sowie rehabilitativen Fragen,  
 notwendig und sinnvoll sind.
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5. Anhang:  
Fähigkeitsprofil

Elemente eines KlientInnenprofils aus der Praxis1

Personenprofil – Arbeitsassistenz pro Mente OÖ.

Persönliche Daten

Name:

Geschlecht: weibl.      männl.

Familienstand: ledig _______  verheiratet_______  geschieden _______  

Lebensgemeinschaft _______

Geburtsjahr:

Anzahl der Kinder:

Mobilität

ja nein Bemerkungen:

Öffentliches  
Verkehrsmittel:

Eigenes Fahrzeug: 

Führerscheinklasse:

Wie weit ist er/ sie bereit zu fahren? _______ km _______ min.

Art/ en der gewünschten Beschäftigung/ en

Gewünschte/ r Arbeitsort/ e, Region/ en: 

1 Diese Formblätter wurden von der Arbeitsassistenz der Pro mente Oberösterreich zur Verfügung gestellt und sollen dem/ der LeserIn einen Über 
 blick über eine mögliche Umsetzung in der Praxis erlauben. Jede Vervielfältigung oder ungenehmigte Verwendung ist ausdrücklich untersagt.

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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Anhang: Fähigkeitsprofil

Arbeitszeit

Vollzeit: ja: _____ nein: _____

Teilzeit: ja: _____  Std.: ______ nein: _____

Morgens ab: ______ abends ab: ________

Nachtarbeit: ja: _____ nein: _____

Schichtarbeit: ja: _____ nein: _____

Wochenendarbeit: ja: _____ nein: _____

Gesundheitliche Einschränkungen/ Beeinträchtigung: 

Beg. Beh. (Feststellungsbescheid) ja: _____ nein: _____ Behinderung:

Höchster Schulabschluss/ Berufsabschluss:

Zusätzliche Qualifikationen (z. B.: Staplerschein): 

bisherige Berufslaufbahn: 
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6. Glossar

ArbeitgeberInnenkontakt (Kooperation mit Unternehmen)
 Der Begriff ist seit 2005 als deutsche Bezeichnung für die Phase des „employer engage- 
 ment“ gebräuchlich bezieht sich aber auch auf die konkreten Kooperationsaktivitäten  
 mit Unternehmen

Aktionsplan
 Der englische Ausdruck „action plan“ bezieht sich sowohl auf den im österreichischen  
 Kontext gebräuchlichen Ausdruck des Aktionsplans als auch des Handlungsplans.

AnbieterInnen von Dienstleistungen der Unterstützten Beschäftigung 
 Als Übersetzung für die Originalbezeichnung „service provider“ umfasst dieser Ausdruck  
 je nach Kontext verschiedene in Österreich verwendeten Begriffe wie z. B. Fachdienste,  
 Trägerorganisationen, Träger, AnbieterInnen, Einrichtungen, Projekte, etc. 

Arbeitsuchende/ r
 In allen Dokumenten des Europäischen Dachverbands im Kontext der Leonardo Partner- 
 schaft wird der Begriff Arbeitsuchende/ r verwendet. Diesem entsprechen im österreichi- 
 schen Kontext „KlientIn“ , „Kunde/ Kundin“ oder je nach Angebot „begleitete Jugendliche“.

Arbeitsplatzsuche
 Der Begriff ist seit 2005 als deutsche Bezeichnung für die Phase des „job finding“ ge - 
 bräuchlich, bezieht sich aber auch auf die konkreten Aktivitäten der Suche nach einem  
 geeigneten Arbeitsplatz selbst.

(schulische) Ausbildung
 Übersetzung der Originalbezeichnung „education“ in Abgrenzung zur beruflichen Aus- und  
 Weiterbildung

Berufliche Aus- und Weiterbildung
 Alle Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im Zusammenhang mit einer Erwerbstätigkeit,  
 dazu zählt auch die berufliche Erstausbildung (Vocational Training)

Berufliche Weiterentwicklung und Aufstieg
 Übersetzung der Originalbezeichnung „career development and progression“. Mit diesem  
 Ansatz wird unterstrichen, dass Unterstützte Beschäftigung konsequenterweise nicht mit  
 der Erlangung oder Erhaltung eines Arbeitsplatzes endet sondern, dass weiterführende  
 Unterstützung auch im Hinblick auf lebenslanges Lernen und Weiterentwicklung im Beruf  
 notwendig ist.

Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
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Glossar

Beschäftigungstherapeutische Maßnahme
 Dient einerseits als Übersetzung von „sheltered workshops“, bezeichnet aber auch Angebote  
 die im österreichischen Kontext als Beschäftigungstherapie, tagesstrukturierende Maßnah- 
 men und Tageszentren geführt werden

Betriebliche und Außerbetriebliche Unterstützung
 Diese Übersetzung ist seit der 2005 aufgelegten Übersetzung der Qualitätsstandards des  
 Europäischen Dachverbands als Bezeichnung für die fünfte Phase im Prozess der Unter- 
 stützten Beschäftigung („on and off the job support“) gebräuchlich.

(Erstellung eines) Fähigkeitsprofil
 Das Fähigkeitsprofil umfasst alle Informationen zu den Kompetenzen und Ressourcen der  
 Arbeitsuchenden sowie den Anforderungen an einen Arbeitsplatz und Vorstellungen zur  
 Berufstätigkeit. Der Begriff Fähigkeitsprofil ist seit der 2005 aufgelegten deutschen Fassung  
 der Qualitätsstandards der EUSE die akkordierte deutsche Bezeichnung für die 2. Phase im  
 Prozess der Unterstützten Beschäftigung

MitarbeiterIn in der Unterstützten Beschäftigung
 Die Publikation der EUSE spricht einheitlich von Employment Support Workers wenn es  
 um die MitarbeiterInnen der Fachdienste geht. Dieser Begriff wurde gewählt um der Viel- 
 falt der Bezeichnungen für die PraktikerInnen in den europäischen Ländern gerecht zu  
 werden. Der häufig verwendete Begriff JobCoach würde etwa im österreichischen Kon- 
 text zu kurz greifen, da damit hier ein spezielles Angebot gemeint ist in anderen Ländern  
 dies jedoch die Bezeichnung für alle Fachkräfte in diesem Sektor ist. 
 Für den Begriff „MitarbeiterIn in der Unterstützten Beschäftigung“ existieren demnach in  
 Österreich zahlreiche Synonyme: je nach Angebot ArbeitsassistentIn, JobCoach, ClearerIn,  
 etc. oder Integrationsfachkraft bzw. Schlüsselkraft.

Natürliche Unterstützung
 Als deutsche Übersetzung für „natural support“ hat sich der Begriff natürliche Unterstüt- 
 zung etabliert, wenngleich in Österreich vielfach in diesem Kontext von soziale Netzwer- 
 ken oder Unterstützung durch ArbeitskollegInnen gesprochen wird.

Orientierung und Beauftragung
 Als deutsche Übersetzung der ersten Phase im Prozess der Unterstützten Beschäftigung  
 seit 2005 für „client engagement“ gebräuchlich und in den EUSE Qualitätsstandards festge- 
 halten.
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Platzieren-Trainieren-Erhalten
 Als Übersetzung des Prinzips „place-train-maintain“ bezeichnet dies das Paradigma der Un- 
 terstützten Beschäftigung, im Gegensatz zum früher verfolgten Prinzip „first train then place“.

Positionspapier
 Übersetzung der Originalbezeichnung „Position Paper“

Praktischer Umsetzungsleitfaden
 Übersetzung der Originalbezeichnung „How to Guide“

Schnuppertage
 Übersetzung der Originalbezeichnung „job taster“

Unterstützte Beschäftigung
 Als deutsche Übersetzung für Supported Employment ist dieser Begriff seit der 2005 auf- 
 gelegten deutschsprachigen Fassung der „Qualitätsstandards“ des Europäischen Dachver- 
 bands verankert. Im österreichischen Kontext wird hier von Beruflicher Integration bzw.  
 Begleitenden Hilfen (Behinderteneinstellungsgesetz) gesprochen.
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